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EDITORIAL



Ein weiteres Jahr im Dienste der Regulierung liegt hinter der Bundesnetzagentur. Doch was heißt das eigentlich? Regulierung im wirtschaftlichen Sinne bedeutet, dass der Staat dem privaten Handeln durch Gesetze und Ver ordnungen Beschränkungen auferlegt. Insbesondere die netzbasierten Industrien werden reguliert, da deren Ge schäftsmodelle im Wesentlichen vom Vorhandensein und Funktionieren bestimmter, oft nicht duplizierbarer Netze abhängen. Auch im Jahr 2016 hat die Bundesnetzagentur die Netzinfrastrukturen des Telekommunikations-, Energie-, Post-, und Eisenbahnsektors beaufsichtigt, in diesen Sek toren für Wettbewerb gesorgt und die notwendigen Inves titionen gefördert. So können die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter von vielfältigen Wahlmöglichkeiten, immer neuen Angeboten und einer Stärkung des Verbrau cherschutzes profitieren. Was das im Einzelnen bedeutet, lesen Sie im folgenden Bericht.
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Grußwort von Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie



päischen Rahmen für einen klaren Ordnungsrahmen gesorgt: Die Sicherung der Netzneutralität schafft gute Wettbewerbsbedingungen für digitale Märkte, Infra strukturen und Plattformen.



Eine moderne, leistungsfähige Infrastruktur formt die Lebensadern unserer Industriegesellschaft. Die Bundes regierung arbeitet intensiv daran, die Rahmenbedingun gen zu verbessern für die notwendigen Investitionen in diesen Lebensadern. So machen wir unsere Infrastruktur fit für die Zukunft.



Mit der Transparenzordnung für den Telekommunika tionsbereich haben wir eine wichtige Voraussetzung für mehr Verbraucherschutz und einen effektiveren Wett bewerb geschaffen. Festnetz- und Mobilfunkanbieter sind zukünftig zu mehr Transparenz bei der Vermark tung i hrer Breitbandanschlüsse verpflichtet. So stärken wir die Position des Verbrauchers gegenüber seinem Anbieter. Für Verbraucher ist nun leichter erkennbar, welche Datenübertragungsrate vertraglich vereinbart ist. Verbraucherinnen und Verbraucher können ganz kon kret überprüfen, ob sie tatsächlich mit der Geschwindig keit im Internet surfen können, die ihnen der Anbieter versprochen hat. Das schafft einen erheblichen Druck auf Anbieter, ihre Versprechen einzuhalten.



Für die Umsetzung der Energiewende sind Fortschritte beim Netzausbau besonders wichtig. Die Übertragungs netzbetreiber haben im Oktober 2016 Vorschläge für mögliche Trassenkorridore zweier wichtiger Gleich stromvorhaben vorgelegt, die erstmals mit dem gesetz lichen Erdkabelvorrang umgesetzt werden. Die früh zeitige und eingehende Information der Öffentlichkeit bereits im Vorfeld der in 2017 beginnenden Bundesfach planung macht Hoffnung für eine zügige und sichere Umsetzung der Vorhaben. Die Menschen können eine effiziente und k  ostengünstige Umsetzung der Energiewende erwarten. Dafür hat der Gesetzgeber mit dem EEG 2017 wichtige Weichen ge stellt. So wird die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Aufgaben nach dem EEG von nun an auch bei Wind kraftanlagen den Fördersatz in Ausschreibungen ermit teln. Die Erfahrungen mit den ersten Ausschreibungen bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen stimmen optimis tisch: Die Fördersätze sind im Wettbewerb stetig gesun ken. Bei der europaweit ersten gemeinsamen Ausschrei bung mit Dänemark hat die Bundesnetzagentur bei der Förderung der erneuerbaren Energien darüber hinaus eng mit unseren europäischen Nachbarn kooperiert. Auch bei der Digitalen Infrastruktur haben wir wichtige Fortschritte gemacht. Das ist zentral für ein freies Inter net, dass ein unverzichtbarer Baustein der digitalen Gesellschaft ist. Es bietet Raum für die individuelle Ent faltung der Bürgerinnen und Bürger und eröffnet neue Chancen für Wachstum und Wohlstand. Hier haben wir gemeinsam mit der Bundesnetzagentur auch im euro



Die Digitalisierung ist in vollem Gange. Sie eröffnet große Chancen für mehr Lebensqualität, neue Ge schäftsmodelle und effizienteres Wirtschaften. Wir gestalten diesen Wandel durch kluge Rahmenbedingun gen und gezielte Förderung. Auch der deutsche Post markt befindet sich wegen der dynamischen Entwick lung des E-Commerce in einem tiefgreifenden Wandel. Im europäischen Umfeld nimmt er nach wie vor eine Spitzenposition ein. Diese Stellung wollen wir festigen – unterstützt durch die Arbeit der Bundesnetzagentur. Die effiziente Umsetzung der Energiewende, Digitali sierung, Netzneutralität, Verbraucherschutz – auch die Bundesnetzagentur trägt zu einer guten Entwicklung unserer Netze bei. Sie schafft günstige Rahmenbedin gungen für eine moderne Infrastruktur und damit auch für eine gute Zukunft unseres Landes. Ihre



Brigitte Zypries Bundesministerin für Wirtschaft und Energie



GRUSSWORTE



Grußwort von Alexander Dobrindt MdB, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Wohlstand entsteht dort, wo Infrastruktur funktio niert. Das ist ein ökonomisches Grundprinzip und eine Antwort auf die Frage, warum Deutschland heute international an der Spitze steht bei Wachstum, Arbeit und Wertschöpfung. Um das zu erhalten und weiter auszubauen, geben wir unserer Infrastruktur in dieser Wahlperiode ein kräftiges Upgrade und investieren auf Rekordniveau. Für den Ausbau der Infrastruktur der Zukunft, dem superschnellen Breitband, stellen wir 4 Milliarden Euro zur Verfügung. Mit unserem Bundesprogramm bringen wir das Turbo-Internet in die Regionen und tragen dafür Sorge, dass von der Digitalisierung alle profitieren. Die Bundesnetzagentur ist auf diesem Weg ein wichtiger Partner und unverzichtbar, um unser Infrastruktur-Upgrade zu organisieren, zu koordinie ren und umzusetzen. Dabei gewinnt die Bundesnetz agentur mit Globalisierung und Digitalisierung weiter an Bedeutung. Hierbei geht es insbesondere um drei Punkte: 1. Wir stärken den Wettbewerb auf der Schiene! Mit dem neuen Eisenbahnregulierungsgesetz haben wir den Wettbewerb auf der Schiene gestärkt. Dabei sieht das neue Gesetz unter anderem vor, dass die Bundesnetzagentur die Entgelte für die Nutzung der Schienenwege und der Personenbahnhöfe genehmigt, bevor diese vom Betreiber erhoben werden. Die Kompetenz der Bundesnetzagentur im Eisenbahn bereich wurde damit erheblich gestärkt.



2. Wir geben Vorfahrt für Glasfaser! Mit dem neuen Glasfaserausbau-Gesetz (DigiNetzG) gilt: Beim Bau von neuen Wohn- und Gewerbegebieten und bei allen wichtigen Baumaßnahmen an Verkehrs infrastruktur muss Glasfaser direkt mitverlegt werden. Das heißt: Jede Baustelle bringt Bandbreite. Gleich zeitig öffnen wir bestehende und geplante Infrastruk turen der Versorgungsbetreiber für den Ausbau der digitalen Netze und senken damit die Netzausbau kosten in Milliardenhöhe. Mit der Übertragung aller zentralen Verwaltungsaufgaben des DigiNetzG wächst dabei die Bedeutung der Bundesnetzagentur. 3. Wir nehmen den Sprung ins digitale Echtzeitalter! Der nächste Mobilfunkstandard 5G ist mit maximaler Kapazität und minimalen Latenzzeiten eine Schlüssel technologie für Innovationen wie Industrie 4.0, das automatisierte Fahren oder digitale Gesundheitsan wendungen. Wir haben deshalb die „5G-Initiative für Deutschland“ gestartet und wollen den neuen Mobil funkstandard damit als erste in die Fläche bringen. Im nächsten Jahr werden durch die Bundesnetzagentur weitere wichtige Frequenzen dafür bereitgestellt. Dabei steht eines fest: Wir erleben heute die dyna mischste Innovationsphase seit Jahrzehnten und es entscheidet sich jetzt, ob wir Wachstumsland bleiben oder Stagnationsland werden. Ich freue mich, die Bundesnetzagentur in dieser spannenden Zeit als Partner an unserer Seite zu wissen und bin sicher: Gemeinsam werden wir Deutschlands Spitzenposition weiter behaupten! Ihr



Alexander Dobrindt MdB Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur
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Das Präsidium der Bundesnetzagentur Dr. Wilhelm Eschweiler, Jochen Homann und Peter Franke (von links nach rechts)



VORWORT



»Die Digitalisierung ist ein gesellschaftliches Diskussionsthema ersten Ranges und verbindet alle Zuständigkeitsbereiche der Bundesnetzagentur. Eine Frage für uns ist dabei, wie Regulierung sich dem digitalen Wandel anpassen muss.«



Sehr geehrte Damen und Herren, das Jahr 2016 war in den regulierten Sektoren von vielen neuen Entwicklungen und Herausforderungen für die Bundesnetzagentur geprägt. Die Bilanz des Jahres enthält eine große Anzahl gleichermaßen wichtiger Ergebnisse in allen Bereichen unserer Tätigkeit. Die Digitalisierung etwa ist ein gesellschaftliches Diskussionsthema ersten Ranges und verbindet alle Zuständigkeitsbereiche der Bundesnetzagentur. Daher ist es eine Kernfrage, inwieweit die regulierten Netzinfrastrukturen und die Regulierung selbst von der Digitalisierung betroffen sind. Wir sind dieser Frage im vergangenen Jahr verstärkt nachgegangen und haben dazu im November in Berlin eine hoch rangige Konferenz veranstaltet, auf der wir mit den regulierten Netzindustrien, der Wissenschaft und der Politik erörtert haben, wie Regulierung sich dem digitalen Wandel anpassen muss. Die Endkunden sollen auch künftig bestmöglich vom Wettbewerb profitieren. Bei den Regulierungs verfahren im Telekommunikationsbereich hat 2016 die Intensität der Debatten sogar noch zugenommen. Die turnusmäßige Überprüfung der Regulierungs verfügung für den Zugang zur Teilnehmeranschluss leitung (TAL), die auch Regeln für das sogenannte Vectoring im Nahbereich enthält, konnte abgeschlos sen werden. Die Möglichkeiten und Grenzen der Zugangsregulierung wurden während des Verfahrens von Markt und Politik in nie da gewesener Form inf rage gestellt. Dieses Thema wird uns auch in der vor uns liegenden Zeit intensiv beschäftigen.



In der Europäischen Union konnten wir nicht zuletzt durch den Vorsitz beim Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunika tion (BEREC) die Entwicklungen im Telekommunika tionsbereich prägen: Sowohl bei Netzneutralität und Roaming als auch in Vorbereitung des TK-Review. Und auch im Energiebereich bleiben wir am europäischen Puls mit einem stellvertretenden Vorsitz im Regulie rer-Board der Agentur für die Zusammenarbeit der Energie-Regulierungsbehörden (ACER). Verbraucherfreundlicher Wettbewerb ist nur in transparenten Märkten möglich. Die Transparenzver ordnung der Bundesnetzagentur für den Telekommu nikationsbereich hilft dem Kunden auf einen Blick zu erkennen, welche Bedingungen sein Breitbandvertrag vorsieht. Das Engagement der Bundesnetzagentur im Verbraucherservice für Telekommunikation, Post und Energie, bei der Verfolgung von Rufnummern missbrauch und unerlaubter Telefonwerbung, im Bereich des Datenschutzes, in der Marktüberwachung und in den Standardisierungsgremien ist Ausdruck des Umstandes, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher und der Schutz ihrer Rechte im Mittel punkt unserer Tätigkeit stehen. Als Botschafter in der Fläche sind im Übrigen unsere Außenstellen in ganz Deutschland eine tragende Säule für den Erfolg unserer Tätigkeit und ein Aus hängeschild der Bundesnetzagentur, wovon ich mich im vergangenen Sommer auch persönlich während meiner Besuche an einigen Standorten überzeugen konnte.
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»Als Botschafter in der Fläche sind unsere Außenstellen in ganz Deutschland eine tragende Säule für den Erfolg unserer Tätigkeit.«



Der Energiebereich war im Jahr 2016 auch durch grundsätzliche politische Diskussionen und Ent scheidungen geprägt, die sich direkt auf die Arbeit der Bundesnetzagentur auswirken und bei denen wir der Politik beratend zur Seite standen. Die Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG 2017) zum Beispiel wurde intensiv diskutiert. Das EEG ist jedoch nur ein Beispiel für eine Neuregelung — in weiteren Bereichen müssen angepasste und neue Normen von der Bundesnetzagentur umgesetzt werden, wie das Strommarktgesetz, die neue Anreizregulierung und das Messstellenbetriebsgesetz („Digitalisierung der Energiewende"). Eine wichtige Entscheidung haben wir dabei über die zukünftige Eigenkapitalverzinsung für Strom- und Gasnetze getroffen. Dabei haben sich unsere Sachargumente in einer schwierigen Ab wägung durchgesetzt: Die Zinsen werden aufgrund des Marktumfeldes im Sinne der Verbraucher gesenkt, aber gleichzeitig bleiben Investitionen in die Infra struktur weiter attraktiv. Beim Stromnetzausbau stand das Jahr 2016 im Zeichen der durch den gesetzlichen Erdkabelvorrang geänderten Planungsprämissen. Wir haben mit Beteiligung der Öffentlichkeit an entsprechenden Positionspapieren gearbeitet und intensiv mit den Projektträgern diskutiert. Neben den bereits laufen den Verfahren erwarten wir in diesem Frühjahr die



Anträge für weitere große Nord-Süd-Leitungsbau projekte und planen eine Vielzahl von Antrags konferenzen vor Ort. Die Postmärkte unterliegen derzeit beträchtlichen Veränderungen. Primär bietet die zunehmende Digitalisierung hier Raum für Neuerungen und Umgestaltungen, setzt aber zugleich auch traditionelle Geschäftsmodelle unter Druck. Wir haben die Entwicklungen im Markt weiterhin intensiv verfolgt und die öffentliche Diskussion weitergeführt. Nicht zuletzt haben wir hier durchgesetzt, dass wettbe werbswidrige Produkte des marktbeherrschenden Unternehmens nicht weiter angeboten werden. Im Eisenbahnsektor ist im Jahr 2016 mit dem Eisen bahnregulierungsgesetz eine neue und breitere Grundlage für unsere Arbeit geschaffen worden. Wir haben eine eigene Beschlusskammer mit erweiterten Befugnissen eingerichtet, die nun eine Vielzahl von Verfahren der Zugangs- und Entgeltregulierung führt. Erstmals wurden Anfang 2017 beispielsweise die Trassenpreise im Vorhinein genehmigt. Dies schließt Kostenprüfungen, Anreizsysteme und eine komplexe Entgeltprüfung nach Tragfähigkeit der einzelnen Verkehrssegmente mit ein. Der Wettbewerb auf der Schiene bleibt ein wichtiges Anliegen der Bundesnetz agentur.



VORWORT



Diese vielen Aufgaben und die damit verbundene Verantwortung können wir nur mithilfe einer effizienten Organisationsstruktur mit hervorragend ausgebildetem Personal bewältigen. Auch davon legt dieser Bericht Zeugnis ab. Und daher freue ich mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder im not wendigen Maße neue Kolleginnen und Kollegen für eine Mita rbeit in der Bundesnetzagentur zum Wohle der Verbraucherinnen und Verbraucher begrüßen konnten.



Jochen Homann Präsident der Bundesnetzagentur



»Eine wichtige Entscheidung haben wir über die Eigen kapitalverzinsung für Strom- und Gasnetze getroffen. Die Zinsen werden im Sinne der Verbraucher abgesenkt.«
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Energiewende verändert Erzeugungslandschaft Der Rückgang von konventioneller Energieerzeugung, die Einspeisung von erneuerbaren Energien und der Ausbau des Stromnetzes stellen den Energiemarkt vor Herausforderungen. Die Bundesnetzagentur überwacht dabei die Entwicklung des Wettbewerbs, führt die Ausschreibung von EE-Anlagen durch und genehmigt neue Stromleitungen.



Inhalt Marktentwicklung Versorgungssicherheit Netzplanung und Netzausbau Verbraucherschutz und -service Entscheidungen, Aktivitäten und Verfahren Internationale Zusammenarbeit 
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Ende September haben die Netzbetreiber erste Vor schläge für einen möglichen Verlauf der beiden Gleich stromverbindungen SuedLink und SuedOstLink vor gelegt. Die Planungen berücksichtigen die gesetzlichen Änderungen, nach denen die Leitungen vorrangig als Erdkabel zu verlegen sind. Die Stromleitungen sind notwendig, um den im Norden und Osten erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien in den verbrauchs starken Süden nach Bayern und Baden-Württemberg zu transportieren. Auch vor dem Hintergrund der hohen Kosten für die Stabilisierung des Stromnetzes sind die Leitungen wichtig. Allein im vergangenen Jahr beliefen sich die Ausgaben auf rund eine Milliarde Euro und sie werden weiter ansteigen. Erst nach dem Ausbau des Stromnetzes ist mit sinkenden Kosten für Netzund Systemsicherheitsmaßnahmen zu rechnen. Die Bundesnetzagentur hat die künftigen Eigenkapi talzinssätze für Strom- und Gasnetzbetreiber gesenkt. Die Eigenkapitalrendite erzielen Netzbetreiber und auch externe Kapitalgeber, wenn sie in die Netzinfra struktur investieren. Die Absenkung der Zinssätze spiegelt die seit Längerem niedrigen Zinsen an den Kapitalmärkten wider. Diese Entwicklung hat die Bundesnetzagentur im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher berücksichtigt. Der Zinssatz für Neuanlagen wurde auf 6,91 Prozent festgelegt, derzeit gelten 9,05 Prozent für Neuanlagen. Für Altanlagen wurde von der Bundesnetzagentur ein Zinssatz von 5,12 Prozent ermittelt – aktuell beträgt der entspre chende Satz 7,14 Prozent. Die niedrigeren Sätze gelten ab dem Jahr 2018 für Gas- und ab dem Jahr 2019 für Stromnetza nbieter.



10 |



BUNDESNETZAGENTUR



|



JAHRESBERICHT 2016



Marktentwicklung Die Auswahloptionen zwischen verschiedenen Elektrizitätslieferanten haben sich für Verbrauche rinnen und Verbraucher erneut verbessert. Im Jahr 2015 konnten Haushalte im Durchschnitt zwischen 115 Anbietern je Netzgebiet wählen. Auch im Gasmarkt hat sich die Anbietervielfalt verfestigt. In fast 83 Prozent der Netzgebiete waren 2015 mehr als 50 Gaslieferanten tätig. In über 31 Prozent der Netzgebiete standen den Verbrauchern sogar mehr als 100 Gaslieferanten zur Auswahl.



Erzeugung konventioneller und erneuerbarer Energie Die Stromerzeugung ist durch einen Rückgang der Erzeugung aus konventionellen Energieträgern bei einem gleichzeitigen Anstieg der Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern geprägt. Insgesamt stieg die deutschlandweite Nettostrom erzeugung im Jahr 2015 um 11,1 TWh auf 594,7 TWh. Trotz dieses Anstiegs ging, wie schon in den letzten Jahren, der Anteil konventionell erzeugten Stroms zugunsten von Strom aus erneuerbaren Energien zurück. Die Stromerzeugung aus konventionellen Kraftwerken nahm gegenüber dem Vorjahr um 15 TWh ab (3,5 Prozent). Am stärksten betraf dies die Stromerzeugung aus Kernkraft- und Steinkohlekraft werken. Allein die Stilllegung des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld führte zu einer Reduktion der Strom erzeugung durch Kernkraftwerke um 6,7 TWh bzw. 7,3 Prozent. In 2015 erzeugten Steinkohlekraftwerke 5,5 TWh weniger Strom als im Jahr 2014 (4,9 Prozent) und Braunkohlekraftwerke 2 TWh (1,4 Prozent) weni ger als im Vorjahr. Der Anteil der Erzeugung aus erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch im Jahr 2015 betrug 31,4 Prozent. Die Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energie träger stieg um 26,0 TWh von 155,1 TWh (2014) auf 181,1 TWh (2015). Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Jahr 2014 von über 16 Prozent. Absolut gesehen hat die Stromerzeugung aus Windenergie mit einer Erzeugungsmenge von nunmehr 79,1 TWh am stärksten zugenommen. Die Erzeugung aus Windenergie an Land nahm dabei gegenüber 2014 um 15 TWh und die Erzeugung aus Windenergie auf See um 6,7 TWh zu. Aus Solarenergie wurden 35,2 TWh erzeugt, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 2,2 TWh entspricht. Es wurden im Jahr 2015 einige konventionelle Kraft werksprojekte realisiert, wodurch es bei der Erzeu gungskapazität trotz Kraftwerksstilllegungen zu einem Zuwachs von 0,6 GW kam. Zukünftig werden beste hende Überkapazitäten konventioneller Kraftwerke allerdings weiter abgebaut. Im Bereich der erneuerba ren Energien betrug der erneut starke Zuwachs 7,6 GW. Am stärksten nahmen die Erzeugungskapazitäten in den Bereichen Wind (an Land) mit 3,6 GW und Wind (auf See) mit 2,4 GW zu. Die installierten Erzeugungskapazitäten (Nettowerte) sind damit zum 31. Dezember 2015 auf insgesamt 204,6 GW angestiegen. Hiervon sind 106,7 GW den nicht erneuerbaren Energieträgern und 97,9 GW den erneuerbaren Energieträgern zuzuordnen.



MARKTENTWICKLUNG



Haushaltskunden: Lieferantenwechsel und Preise Strom für Haushaltskunden Im Endkundenmarkt haben sich die Auswahloptionen zwischen verschiedenen Elektrizitätslieferanten für Verbraucher zum wiederholten Mal erhöht. Letzt verbraucher konnten im Jahr 2015 im Durchschnitt zwischen 115 Anbietern je Netzgebiet wählen. Die Lieferantenwechselquote hat bei Haushaltskunden seit 2006 erheblich zugenommen. 43,1 Prozent der Haushaltskunden haben im Jahr 2015 einen Vertrag beim lokalen Grundversorger jedoch außerhalb der Grundversorgung. Der Anteil der Haushaltskunden in der klassischen Grundversorgung beläuft sich auf 32,1 Prozent. Damit ist der Anteil der grundversorgten Kunden gegenüber dem Vorjahr erneut zurückge gangen. 24,9 Prozent aller Haushaltskunden werden



|



ENERGIE



inz wischen von einem Lieferanten, der nicht der örtliche Grundversorger ist, beliefert. Der Anteil der Kunden, die nicht mehr mit dem Grundversorger in einem Vertragsverhältnis stehen, ist dementsprechend abermals gestiegen. Zwar besitzen Grundversorger in ihren jeweiligen Versorgungsgebieten nach wie vor eine starke Stellung, diese ist 2015 allerdings ein weiteres Mal zurückgegangen. Die Preise für Haushaltskunden sind für das Jahr 2016 in allen drei Vertragskategorien leicht gestiegen. Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Haus haltskundenpreise. Der Durchschnittspreis im Abnahmeband zwischen 2.500 kWh und 5.000 kWh hat sich im Vergleich zum Jahr 2015 um 0,69 ct/ kWh erhöht und liegt mit Preis stand 1. April 2016 bei 29,80 ct/ kWh.



Entwicklung der Haushaltskundenpreise je Vertragskategorie im Abnahmeband zwischen 2.500 kWh und 5.000 kWh pro Jahr (Vorjahre: Abnahmefall: 3.500 kWh/a) in ct/kWh 30,63 29,01 28,17
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Grundversorgungsvertrag Vertrag beim Grundversorger außerhalb der Grundversorgung Vertrag mit einem Lieferanten, die nicht der örtliche Grundversorger ist
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Gas für Haushaltskunden Seit der Marktöffnung und Schaffung einer rechtlichen Grundlage für einen funktionierenden Lieferanten wechsel ist die Zahl der aktiven Gaslieferanten für alle Letztverbraucher in den verschiedenen Netzgebieten stetig gestiegen. In fast 83 Prozent der Netzgebiete waren 2015 mehr als 50 Gaslieferanten tätig. In über 31 Prozent der Netzgebiete standen den Letztverbrau chern sogar mehr als 100 Gaslieferanten zur Auswahl. Im bundesweiten Durchschnitt kann ein Letztverbrau cher in seinem Netzgebiet zwischen 90 Gaslieferanten wählen, im gesonderten Bereich der Haushaltskunden liegt dieser Wert durchschnittlich bei 75 Gaslieferanten (alle Werte ohne Berücksichtigung von Konzernver bindungen). Die Mehrheit der Haushaltskunden wird durch den lokalen Grundversorger im Rahmen eines Vertrags außerhalb der Grundversorgung beliefert. Knapp ein Viertel der Haushaltskunden wird im Rahmen der Grundversorgung beliefert. Der Anteil der Haushalts kunden, die durch einen Lieferanten beliefert werden,



der nicht örtlicher Grundversorger ist, ist weiter gestiegen und beträgt nun 22,4 Prozent. Die Anzahl der Lieferantenwechsel stieg im Jahr 2015 ebenfalls erneut an. Über 1,1 Mio. Haushaltskunden wechselten im Jahr 2015 ihren Gaslieferanten. Zusätz lich haben fast eine halbe Million Haushaltskunden den Tarif eines bestehenden Gasliefervertrags bei ihrem Lieferanten umgestellt. Der Trend spürbar sinkender Gaspreise für Letztver braucher setzt sich fort. Der durchschnittliche Preis für Haushaltskunden ist bei Betrachtung eines synthe tischen Preises, der drei mögliche Vertragsarten kom biniert, um ca. 2,1 Prozent gesunken und liegt zum 1. April 2016 bei 6,54 ct/kWh. Preise im Grundversor gungsvertrag sind bei einem Durchschnittsverbrauch um ca. 0,6 ct/kWh höher als Preise mit dem Grund versorger außerhalb der Grundversorgung bzw. um ca. 0,5 ct/kWh höher als die Preise bei einem Lieferan ten, der nicht der örtliche Grundversorger ist.



Entwicklung der Gaspreise für Haushaltskunden – Abnahmeband II gemäß Abfrage Gaslieferanten in ct/kWh
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Grundversorgungsvertrag Vertrag beim Grundversorger außerhalb der Grundversorgung Vertrag mit einem Lieferanten, die nicht der örtliche Grundversorger ist
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Gutachten und Marktdialog zur Weiterentwicklung der deutschen Gasmarktgebiete Die Bundesnetzagentur hat am 18. Mai 2016 ein Gut achten zu Potenzialen weiterer nationaler oder grenz überschreitender Gasmarktgebietsintegrationen und den damit verbundenen Auswirkungen auf den deut schen Gasmarkt veröffentlicht. Das Gutachten zeigt Maßnahmen zur Weiterentwicklung der deutschen Marktgebiete NCG und GASPOOL auf. So werden zur Verbesserung des Wettbewerbs und der Liquidität an den deutschen Großhandelsmärkten sowohl mögliche marktgebietsinterne als auch -übergreifende Maßnah men in Form von Integrationen mit benachbarten Märkten dargestellt. Das Gutachten hat die beiden Marktgebiete nach den Kriterien des Gasmarkt-Zielmodells der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) hinsichtlich ihrer Wettbewerbssituation unter sucht. Es kommt zu dem Ergebnis, dass im kurzfristi gen Handelsbereich die Anforderungen an einen funk tionierenden Großhandelsmarkt bereits weitgehend erreicht werden. Im mittel- und langf ristigen Bereich sieht das Gutachten dagegen noch Entwicklungsbedarf. Es werden daher konkrete Vorschläge für marktgebiets interne Maßnahmen gemacht, die zu einer Erhöhung der Marktliquidität beitragen würden. In einem nächs ten Schritt wurde eine erste Potenzialabschätzung möglicher Integrat ionen mit benachbarten Märkten vorgenommen. Zugewinne werden insbesondere bei einer Integration mit dem niederländischen Handels platz TTF gesehen. Zur Vermeidung eines Diskriminie rungspotenzials zwischen deutschen Marktteilneh mern müssten beide derzeit bestehenden Marktgebiete Bestandteil eines möglichen Integrationsprojekts sein. Die Bundesnetzagentur hat am 20. September 2016 einen Dialog mit dem Markt eröffnet, um die Vor- und Nachteile der Handlungsmöglichkeiten zu erörtern. Zusätzlich hat die Bundesnetzagentur einen öffent lichen Workshop veranstaltet, in dem die Fragestellun gen des Marktdialogs diskutiert wurden. Die Frist für die Abgabe von schriftlichen Stellungnahmen endete am 18. November 2016. Die eingereichten Stellung nahmen wurden veröffentlicht und werden von der Bundesnetzagentur ausgewertet.
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Marktraumumstellung L- auf H-Gas Nachdem bereits im Oktober 2015 die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen in Niedersachsen ihr L-Gas-Versorgungsgebiet erfolgreich auf H-Gas umge stellt haben, erfolgte im Frühjahr 2016 die Umstellung im Netzgebiet der Stadtwerke Böhmetal in der Gemein de Walsrode. Hier wurden etwa 12.000 Gasgeräte für den Betrieb mit H-Gas umgerüstet. Zusätzlich hat Mit te 2016 auch die Erhebung der Gasverbrauchsgeräte in Bremen begonnen. Anschließend müssen alle Geräte technisch angepasst werden. Dies geschieht in aller Regel durch einen Austausch der Düsen. In seltenen Fällen muss ein neues Gerät angeschafft werden. Die Bundesnetzagentur führte 2016 erstmals das Forum „Marktraumumstellung“ durch, das Plattform zum Informations- und Erfahrungsaustausch aller Marktteilnehmer sein soll. Es hat sich gezeigt, dass eine funktionierende Kommunikation zwischen Netz betreibern, Geräteherstellern, Anpassungsdienstleis tern und Behörden über das gesamte Projekt hinweg entscheidend für das reibungslose Gelingen der Markt raumumstellung ist. Thema war auch die Überarbei tung des § 19a EnWG, der die regulatorischen Modali täten der Marktraumumstellung regelt. Hier wurden die Weichen für eine zukünftige bundesweite Wälzung der Kosten der Marktraumumstellung gestellt. Die Höhe dieser bundesweiten Umlage beträgt für das Jahr 2017 0,1339 Euro pro kWh/h im Jahr. Des Weiteren wurde den Netzbetreibern ein Zutrittsrecht für alle Teilschritte der Anpassung (Geräteerhebung, techni sche Anpassung und ggf. Qualitätskontrolle) gesetzlich normiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.bundesnetzagentur.de/marktraumumstellung
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Versorgungssicherheit Der Ausbau des Stromnetzes schreitet voran, kann aber mit dem Wandel der Erzeugungslandschaft noch nicht Schritt halten. Die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Zuver lässigkeit der Stromversorgung haben daher in den vergangenen Jahren stark zugenommen.



Netz- und Systemsicherheit – Eingriffe und Kosten Entwicklung von Redispatch und Einspeisemanagement Der Wandel in der Strom-Erzeugungslandschaft stellt hohe Anforderungen an die Netze. Zusätzlich führen Wettereffekte wie Sturmtiefs oder lang anhaltende Sonneneinstrahlung aufgrund der inzwischen großen Zahl von Erneuerbare-Energien-Anlagen zu hohen Einspeisespitzen aus Windenergie- und Photovoltaik anlagen. Der geplante Netzausbau berücksichtigt d iese Veränderungen, kann mit dem Wandel der Erzeugungslandschaft jedoch noch nicht Schritt h alten. Der Umfang der Maßnahmen zur Aufrecht erhaltung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems hat in den ver gangenen Jahren stark zugenommen. Zu unterschei den sind dabei im Wesentlichen Redispatch- und Einspeisemanagementmaßnahmen. Beim Redispatch wird in den marktbasierten Fahrplan von Erzeugungs einheiten eingegriffen, um Kraftwerkseinspeisungen geografisch zu verlagern und überlastete Netzelemente zu entlasten. Beim Einspeisemanagement kann Strom aus Erneuerbare-Energien- und KWK-Anlagen vor übergehend abgeregelt werden, wenn die Netzk apazi täten nicht ausreichen. In der Jahresbetrachtung für 2015 hat sich die Gesamt menge der Redispatcheinsätze im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht und betrug 16.000 GWh. Nach einer Schätzung der Übertragungsnetzbetreiber liegen die dafür angefallenen Kosten bei 411,9 Mio. Euro. Die Summe der Ausfallarbeit durch Einspeisemanage ment für das Jahr 2015 liegt bei ca. 4.722 GWh und hat sich damit fast verdreifacht. Die Summe der im Jahr 2015 ausgezahlten Entschädigungen betrug rund 315 Mio. Euro. Die geschätzten Entschädigungsansprüche der Anlagenbetreiber für das Jahr 2015 belaufen sich auf 478 Mio. Euro. Die Erkenntnisse aus den Datenmel deverfahren zur Erfassung dieser Maßnahmen werden seit dem Jahr 2015 quartalsweise veröffentlicht und sind unter www.bundesnetzagentur.de/systemstudie abruf bar. Daten für das Jahr 2015 Zusammenfassung der Maßnahmen 2015 (in GWh)



1. Quartal



2. Quartal



3. Quartal



4. Quartal gesamt
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Netzreserve garantiert Stabilität Leistungsstarke Windenergieanlagen aus dem Norden sorgen für viel Strom, der Netz ausbau in Richtung Süden ist aber noch nicht weit genug vorangekommen. Damit Betreiber die Übertragungsnetze trotz möglicher Überlastungen sicher betreiben können, benötigen sie Netzreserven. Die Bundesnetzagentur ermittelt den tatsächlichen Bedarf. Die Energiewende wird vor allem durch die Errich tung zahlreicher leistungsstarker Windenergieanlagen im nördlichen Teil Deutschlands getragen. Doch die Nachfrage nach Strom im Süden der Republik sowie im benachbarten südlichen Ausland ist deutlich höher als im Norden. Da die Summe der Stromeinspeisungen zur Gewährung der Stabilität des Gesamtsystems gleich bleiben muss, ist oftmals die Herstellung des physikalischen Ausgleichs notwendig, die nicht nur über den Strommarkt gedeckt werden kann. Darum muss im Süden Kraftwerksleistung vorge halten werden – die sogenannte Netzreserve. Sie wird von Kraftwerken in Deutschland bereitgestellt, die eigentlich stillgelegt werden sollen, aber für den sicheren Betrieb des Übertragungsnetzes notwendig und somit systemrelevant sind. Ergänzt wird die Netzreserve von Kraftwerken aus dem benachbarten südlichen Ausland. Vorhaltung und Einsatz der Netzreserve verursachen erhebliche Kosten, sodass



Netzreserve, systemrelevante Kraftwerke und Interessenbekundungsverfahren Falls die benötigte Kraftwerksleistung am Markt für die Behebung eines Netzengpasses nicht ausreicht, sind die Übertragungsnetzbetreiber auf die Beschaffung noch fehlender Redispatchleistung aus der Netzreserve angewiesen. Hierzu ermitteln sie jährlich den Bedarf an Netzreserve für bestimmte Betrachtungszeiträume unter Berücksichtigung der zuvor in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur definierten kritischen Grenz situationen für den Netzbetrieb. Hierbei handelt es sich um bestimmte Wetter- und Verbrauchssituationen wie Starklast und Starkwind, die besonders hohe Anforderungen an den sicheren Netzbetrieb stellen. Die Bundesnetzagentur prüft die relevanten Eingangs parameter zu Last, Erzeugung, Handel und Netze für



die Reservebedarfsermittlung durch die Bundes netzagentur beaufsichtigt wird. Die Kosten für die Netzreserve beliefen sich im Jahr 2015 voraussichtlich auf 219 Mio. Euro.



Deutschland sowie die angrenzenden Länder und gibt diese nach ggf. erforderlichen Anpassungen für die weiteren Berechnungen der Übertragungsnetzbetrei ber frei. Die Ergebnisse der Bedarfsermittlung werden im Anschluss von der Bundesnetzagentur überprüft und verbindlich festgestellt. Der Bericht der Bundesnetzagentur zur Feststellung des Reservekraftwerksbedarfs für den Winter 2016/2017 und das Jahr 2018/2019 wurde am 29. April 2016 veröffentlicht. Für den Winter 2016/2017 identifi zierte die Bundesnetzagentur einen Reservebedarf in Höhe von 5400 MW. Der Reservebedarf für 2018/2019 liegt bei 1.900 MW bei Annahme der Einführung eines Engpassmanagementverfahrens an der deutsch-öster reichischen Grenze.
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Die Netzreserve setzt sich aus nationalen und aus ländischen Reservekraftwerken zusammen, die auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber zur Sicherstellung der Systemstabilität für eine Erhöhung der Einspeiseleistung eingesetzt werden. Die natio nalen Reservekraftwerke in der Netzreserve sind zur Stilllegung angezeigte Kraftwerke, die aufgrund ihrer Systemrelevanz nicht stillgelegt werden dürfen. Diese Kraftwerke wirken mit ihrer erhöhten Einspeiseleis tung entlastend auf die Höchstspannungsleitungen bei einer hohen Windeinspeisung aus dem nördlichen und östlichen Teil Deutschlands. Von den bis zum 23. November 2016 bei der Bundes netzagentur eingegangenen Stilllegungsanzeigen w urden bislang 16 zur endgültigen Stilllegung ange zeigte Kraftwerksblöcke mit insgesamt 2.911 MW von den Übertragungsnetzbetreibern als systemrelevant ausgewiesen und so von der Bundesnetzagentur geneh migt. Ab dem Datum der beabsichtigten endg ültigen Stilllegung werden diese Anlagen Bestandteil der Netz reserve. Darüber hinaus wurden sieben Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1.870 MW, für die die Betrei ber eine vorläufige Stilllegung angezeigt haben, von den Übertragungsnetzbetreibern als systemrelevant ausgewiesen. Auch diese Anlagen werden ab dem Datum der angezeigten vorläufigen Stilllegung Bestandteil der Netzreserve und stehen damit aus schließlich den Übertragungsnetzbetreibern zur sicheren Systemführung bereit.



Standorte mit erfolgtem und erwartetem Zu- und Rückbau von Kraftwerksblöcken



Die ausländischen Kraftwerke in der Netzreserve wer den durch mehrere Interessenbekundungsverfahren ermittelt. Ausgangspunkt ist der jeweils festgelegte Bedarf bzw. die Spanne des Netzreservebedarfs für den untersuchten Zeitraum unter Berücksichtigung des bereits vorhandenen Potenzials an nationalen Kraft werken in der Netzreserve und der Lage der auslän dischen Kraftwerke. Je höher die engpassentlastende Wirkung der angebotenen Kraftwerke ist, desto niedri ger ist der zu kontrahierende Gesamtwert innerhalb der ausgewiesenen Bedarfsspanne. Da der Reservebedarf für den Winter 2016/2017 bereits gedeckt wurde und die wiederholte Überprüfung im April 2016 keinen höheren Bedarf ergab, konnte von der Einleitung eines Verfahrens für den Winter 2016/2017 abgesehen werden. Unter der Annahme, dass im Ver lauf des Jahres 2018 ein Engpassmanagementverfah ren an der deutsch-österreichischen G  renze etabliert wird, sinkt der Reservebedarf so weit, dass auf auslän dische Reserven vollständig verzichtet werden kann. Ein Interessenbekundungsverfahren für diesen Betrachtungszeitraum war somit ebenfalls entbehrlich. Die Netzreserve kommt derzeit insbesondere in den Wintermonaten zum Einsatz – bei einer hohen Wind einspeisung verbunden mit einer hohen Verbrauchs last. Bereits seit Anfang November 2015 wurde die Netzreserve vermehrt abgerufen. Hintergrund ist der im Rahmen der wöchentlichen Betriebsplanung der Übertragungsnetzbetreiber angewandte Effizienz faktor, der dafür sorgt, dass vorrangig Kraftwerke mit besserer Engpasswirkung eingesetzt werden. Dies kann zur Folge haben, dass ausländische, insbesondere Kraftwerke in Österreich, vor inländischen Kraft werken zum Einsatz kommen. Die Gesamtkosten für die Netzreserve beliefen sich von 2011 bis 2015 auf rund 384 Mio. Euro und beinhalten sowohl Vorhalte- als auch Einsatzkosten in- und ausländischer Reservekraftwerke. Davon betragen die vorläufigen Kosten für die Netzreserve im Jahr 2015 allein rund 219 Mio. Euro. Diese Zahl ist vorläufig, da die finale Abrechnung der tatsächlichen Netzreserve abrufe für 2015 noch nicht abgeschlossen ist. Kosten für das Gesamtjahr 2016 lagen zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht vor, können aber unter www.bundesnetzagentur.de/netzreserve gefunden werden, sobald die Zahlen ermittelt sind.
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Kosten aus der Gewährleistung der Versorgungssicherheit Durch eine Ausweisung der Systemrelevanz von Kraftwerkskapazitäten entsteht dem Kraftwerksbe treiber gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber ein Vergütungsanspruch, der sich nach der Netzreserve verordnung (NetzResV) bestimmt. Die Aufwendungen werden über die Netzentgelte gewälzt. Hierfür ist der Abschluss einer freiwilligen Selbstverpflichtung



Kraftwerksblock



Stilllegung
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erforderlich. Die Kosten werden dann von der Bundes netzagentur als verfahrensreguliert anerkannt und als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile in die Erlösobergrenze des Übertragungsnetzbetreibers übernommen. Folgende Kraftwerke wurden im Jahr 2016 in die Netzreserve überführt:



Kraftwerksbetreiber / ÜNB



Irsching 4



Vorläufig



Uniper Kraftwerke GmbH / TenneT TSO GmbH



Irsching 5



Vorläufig



GKI GmbH / TenneT TSO GmbH



GTKW Darmstadt



Vorläufig



Entega AG / Amprion GmbH



Kraftwerk Mainz KW 2 (Dampfteil)



Vorläufig



Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG / Amprion GmbH



GTKW Thyrow



Endgültig



Vattenfall Europe Generation AG / 50Hertz Transmission GmbH



Kann der Bedarf an Kraftwerkskapazitäten nicht durch untersagte Stilllegungen im Inland gedeckt werden, erfolgt eine Kontrahierung im Ausland. Diese Kosten für netzstabilisierende Maßnahmen werden ebenfalls über die Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber gewälzt. Mit Einführung des Strommarktgesetzes ist durch § 13g EnWG zur Erreichung der nationalen Klima schutzziele die Stilllegung von ausgewählten Braun kohlekraftwerken geregelt worden. Die Stilllegung ist mit einer Entschädigungszahlung an den Kraftwerks betreiber verknüpft, die von der Bundesnetzagentur genehmigt wird. Die Kostenwälzung erfolgt als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten. Im Jahr 2016 wurde das Braunkohlekraftwerk Buschhaus ab dem 1. Oktober 2016 vorläufig stillge legt und enthält ab diesem Zeitpunkt für vier Jahre eine Entschädigungszahlung. Nach Ablauf dieser vier Jahre ist das Kraftwerk endgültig stillzulegen. Diese Kosten werden horizontal über die Übertragungs netzbetreiber bundesweit verteilt und in deren Erlösobergrenze als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten implementiert.



Engpassmanagement Deutschland-Österreich In den Berichten zur Feststellung des Bedarfs an Netzreserve 2015 und 2016 hatte die Bundesnetz agentur die Einführung der Bewirtschaftung der Grenzkapazität zwischen Deutschland und Österreich empfohlen und ist damit einem Votum gefolgt, das die Agentur für die Zusammenarbeit der Energie regulierungsbehörden im Rahmen ihrer Markt beobachtungsaktivitäten ausgesprochen hatte. Am 28. Oktober 2016 hat die Bundesnetzagentur die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber aufgefor dert, an der deutsch-österreichischen Grenze eine Bewirtschaftung der Transportkapazitäten vorzube reiten. Ziel ist dabei, dass ab dem 3. Juli 2018 eine funk tionierende Marktkopplung zwischen Deutschland und Österreich gewährleistet werden kann. Die Einführung eines Engpassmanagements an der deutsch-österreichischen Grenze bis zum Sommer 2018 ist aus Sicht der Bundesnetzagentur notwendig, weil die Kapazitäten der Übertragungsnetze in Deutschland, Österreich sowie Polen und Tschechien technisch nicht in der Lage sind und auch bei erfolg reichem Netzausbau langfristig nicht in der Lage
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sein werden, den gehandelten Strom vollständig zu transportieren. Gegenwärtig müssen die Übertragungsnetzbetreiber in großem Umfang kostenintensive Redispatch-Maßnah men durchführen, um die Systemsicherheit zu wahren. Die Deckelung des Stromhandels zwischen zwei Län dern auf die verfügbare Netzkapazität steht im Ein klang mit den Vorgaben des europäischen Rechts. Sie ist sogar geboten, da die derzeitigen Handelsvolumina zwischen Deutschland und Österreich dazu führen, dass die Systemsicherheit in mehreren Ländern ge fährdet wird und andere Staaten an der Teilnahme am grenzüberschreitenden Stromhandel gehindert werden. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die Ein führung der Engpassbewirtschaftung zwischen Deutschland und Österreich durch die aktuellen europäischen Prozesse zur Untersuchung der Gebots zonen und zur Zuordnung der Kapazitätsberechnungs regionen bestätigt wird. Sollten diese Prozesse zeigen, dass eine Engpassbewirtschaftung hier keine positiven Effekte hätte, würden die Übertragungsnetzbetreiber die Vorbereitungen wieder einstellen. Auch der weitere Netzausbau in Deutschland und Österreich macht die Einführung eines Engpass managementverfahrens nicht entbehrlich. Beide Länder gehen in ihren Netzentwicklungsplänen davon aus, dass die Austauschkapazität auch langfristig nicht ausreichen wird, um die Handelsspitzen von Deutsch land nach Österreich sicher transportieren zu können. In diesem Sinne befindet sich die Bundesnetzagentur in Gesprächen mit den direkt betroffenen Regulierern, Marktparteien und Netzbetreibern. Diese zielen darauf ab, die deutsch-österreichische Grenze in ein großes gemeinsames zentraleuropäisches lastflussbasiertes Market Coupling einzubringen. Ermittlung und Prüfung des Bedarfs an Netzstabilitätsanlagen Die Übertragungsnetzbetreiber sind durch das Strommarktgesetz aufgefordert zu analysieren, ob als ergänzende Maßnahme für die netzseitige Ver sorgungssicherheit ein Neubau von Kraftwerken von maximal 2 GW durch die Übertragungsnetzbetreiber



als besondere netztechnische Betriebsmittel erforder lich ist. Aufgabe der Bundesnetzagentur hierbei ist es, diese Analysen zu überprüfen und ggf. zu bestätigen. Aus diesem Grund hat die Bundesnetzagentur die im Rahmen der Bedarfsermittlung zur Feststellung des Reservekraftwerksbedarfes etablierten Prüfprozesse erweitert. So kann die größere Unsicherheit der längeren Planungshorizonte abgebildet werden. Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2016 die Prozesse und Analysen der Übertragungsnetzbetreiber kritisch begleitet. Vorstufe insoweit war die sogenannte Lang fristanalyse, die für die Jahre 2021–2023 einen Auf schluss über die benötigte Redispatchleistung geben sollte. Auf Grundlage der am 30. November 2016 von den Übertragungsnetzbetreibern vorgelegten Ergeb nisse wurden weitere Untersuchungen gestartet, um einen möglichen Neubaubedarf zu ermitteln. Die Bindung von möglicherweise neu zu errichtenden Anlagen steht unter dem Prüfvorbehalt der Europäi schen Kommission.



IT-Sicherheitskatalog Strom- und Gasnetzbetreiber sind verpflichtet, die Anforderungen des IT-Sicherheitskatalogs der Bundes netzagentur bis zum 31. Januar 2018 umzusetzen. Zu den Anforderungen gehört insbesondere die Einfüh rung eines Informationssicherheits-Management systems zum Schutz derjenigen Telekommunikationsund elektronischen Datenverarbeitungssysteme, die für einen sicheren Netzbetrieb notwendig sind. Die erfolgreiche Umsetzung des IT-Sicherheitskatalogs ist durch Vorlage eines Zertifikats nachzuweisen, das ausschließlich von einer Zertifizierungsstelle erteilt werden darf, die bei der Deutschen Akkreditierungs stelle (DAkkS) akkreditiert ist. Dieses Zertifizierungs verfahren zum IT-Sicherheitskatalog ist neu für die Zertifizierungsbranche. Daher hat die Bundesnetz agentur Anfang 2016 in Zusammenarbeit mit der DAkkS ein sogenanntes Konformitätsbewertungs programm erarbeitet, in dem die Voraussetzungen für eine Akkreditierung als Zertifizierungsstelle für den IT-Sicherheitskatalog geregelt sind. Erste Akkre ditierungen konnten zum Ende des Jahres 2016 vor genommen werden, sodass Anträge der rund 1600 Strom- und Gasnetzbetreiber auf eine Zertifizierung nun möglich sind.
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Aktualisierung der Risikobewertung für den deutschen Erdgasmarkt Die Bundesnetzagentur hat 2016 den Bericht zur Bewertung der Risiken der Gasversorgungssicherheit aktualisiert. Für eine sichere und zuverlässige Gasversorgung in Deutschland ist es von großer Bedeutung, dass die vorhandene Gastransportinfrastruktur den deutschen Gasmarkt mit einer verhältnismäßig großen Anzahl von Gasbezugsquellen verbindet. Neben dem „klassi schen“ Pipelinegas, das überwiegend aus Norwegen, Russland und den Niederlanden eingeführt wird, stehen dem deutschen Markt mittelfristig zunehmend Gasmengen zur Verfügung, die in Form von Flüssiggas (Liquefied Natural Gas – LNG) in Belgien, den Nieder landen und Frankreich per Schiff anlanden. Ebenso wichtig ist, dass die Transportinfrastruktur in Deutschland so ausgelegt ist, dass mehrere Transport routen zur Verfügung stehen, über die das Gas von einer Bezugsquelle auf den deutschen Markt trans portiert werden kann. In diesem Zusammenhang ist beispielhaft die Ostsee-Pipeline „Nord Stream“ zu nennen, durch die eine direkte Verbindung zwischen Russland und Deutschland existiert. Der Versorgungssicherheit kommt entscheidend zugute, dass es in Deutschland insgesamt 40 Unter grundspeicheranlagen gibt. Mit einem Arbeitsgas volumen von rund 25,7 Milliarden Kubikmetern verfügt Deutschland über die mit Abstand höchste Speicherkapazität in der EU. Zur Steigerung der Versorgungssicherheit in Deutsch land tragen die Netzausbaumaßnahmen der Fern leitungsnetzbetreiber bei, mit denen auch Transport kapazitäten an Grenzübergangspunkten erhöht werden. Durch fortschreitenden Gasnetzausbau wird das Versorgungsrisiko bei wiederholt ungünstigen Wetterlagen in Kombination mit unvorhersehbaren Gasimportschwankungen minimiert. Für einen koor dinierten Netzausbau sorgt der Netzentwicklungsplan Gas, der seit 2012 jährlich und ab 2016 alle zwei Jahre gemeinsam von den Fernleitungsnetzbetreibern er arbeitet werden muss.
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Deutschland erfüllt die nach europäischem Recht vorgegebenen Infrastruktur- und Versorgungsstan dards. Im Rahmen der Risikobewertung werden zudem Szenarien zu Versorgungsstörungen definiert, bei denen unterstellt wird, dass bestimmte Gasinfrastruk turanlagen ganz oder teilweise über einen gewissen Zeitraum ausfallen. Auch bei diesen Betrachtungen ist die zuverlässige und sichere Gasversorgung in Deutschland nicht gefährdet.
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Netzplanung und Netzausbau Die Bundesnetzagentur prüft regelmäßig, wie sich Erzeugung und Bedarf bei Strom und Gas entwickeln werden, und genehmigt, wo das Netz verstärkt und ausgebaut werden muss. In der Bundesfachplanung geht es bei den betreffenden Stromleitungsvorhaben dann darum, Trassenkorridore festzulegen, in denen später einmal die Leitungen ver laufen werden. Die Bundes fachplanung für die Hybridleitung „Ultranet“ von Osterath nach Philippsburg hat bereits begonnen.



Ausbau Übertragungsnetz – Bedarfsermittlung Die Zielrichtung der Energiewende bleibt auch mit dem im Jahr 2016 novellierten Erneuerbare-EnergienGesetz bestehen. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung soll sich bis 2025 auf 40 bis 45 Prozent, bis 2035 auf 55 bis 60 Prozent und bis 2050 auf mindestens 80 Prozent erhöhen. In Nord- und Ostsee sollen bis zum Jahr 2030 insgesamt 15 Gigawatt Erzeu gungsleistung installiert sein. Um diese Ziele zu erreichen, müssen mehr Erneuer bare-Energien-Anlagen zur Stromerzeugung an dafür günstigen Standorten errichtet werden. Daraus folgt, dass auch der Ausbau der Stromnetze auf Übertra gungsebene eine zentrale Rolle spielt, denn die sich ändernde Struktur der Stromerzeugung führt zu einer ausgeprägten räumlichen Trennung von Produktion und Verbrauch. Das bestehende Höchstspannungsnetz ist für diesen Transportbedarf nicht ausgelegt und gerät bereits heute an seine Belastungsgrenzen (vgl. dazu das Kapitel Versorgungssicherheit). Die Bundesnetzagentur ist seit 2011 für ein sich regelmäßig wiederholendes Verfahren der Bedarfsermittlung (den sogenannten Netzentwick lungsplan, NEP) und für sich daran anschließende behördliche Verfahren zur Realisierung grenz- und länderüberschreitender Netzausbaumaßnahmen auf Höchstspannungsebene zuständig. Im Jahr 2012 wurde zudem der Ausbau der seeseitigen Netzanbindungen von Offshore-Windparks neu ge regelt und das Instrument des Offshore-Netzentwick lungsplans (O-NEP) geschaffen. Der O-NEP bestimmt die Anzahl und die zeitliche Reihung der erforderli chen Anbindungsleitungen, um die für den Ausbau der Offshore-Windenergie notwendige Leitungskapazität zur Verfügung zu stellen. Diese Anbindungsleitungen bzw. ihre Einspeiseleistung sind wiederum im land seitigen NEP zu berücksichtigen. Im ersten Schritt der Bedarfsermittlung prognos tizieren die Übertragungsnetzbetreiber, wie sich Stromverbrauch und -erzeugung entwickeln werden. Dafür zeigen sie mehrere mögliche Szenarien auf. Im sogenannten Szenariorahmen übermitteln die Übertragungsnetzbetreiber ihre Ergebnisse an die Bundesnetzagentur, die ihn prüft, der Öffentlichkeit zur Konsultation stellt und genehmigt. Auf Basis des Szenariorahmens entsteht der NEP. Dieser enthält alle Maßnahmen, die angesichts der zu erwartenden Entwicklungen für einen sicheren und
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zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind. Dabei gilt das NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor -verstärkung vor -ausbau). Zunächst muss also das Optimierungs potenzial ausgeschöpft werden, erst danach kommen Netzverstärkungen und schließlich ein Netzausbau in Betracht. Auch für den NEP erstellen die Übertragungsnetz betreiber zunächst einen Entwurf und konsultieren diesen öffentlich. Anschließend überarbeiten sie den Entwurf und legen ihn der Bundesnetzagentur zur Prüfung vor. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht ihre vorläufigen Prüfungsergebnisse und beteiligt ihrerseits Öffentlichkeit und Behörden. Nach Auswer tung der Konsultationsbeiträge und abschließenden Prüfungen bestätigt sie den NEP im erforderlichen Umfang. Im NEP sind ausschließlich Anfangs- und Endpunkte der Netzmaßnahmen aufgeführt, zwischen denen Strom transportiert werden muss. Konkrete Trassen verläufe ergeben sich erst im Laufe der anschließenden Planungsverfahren. Sonderfall NEP 2025 Den überarbeiteten Entwurf des NEP 2025 legten die Übertragungsnetzbetreiber am 29. Februar 2016 der Bundesnetzagentur vor, die daraufhin mit der Prüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen begann. Die am 8. Juli 2016 vom Bundestag beschlossene EEG-Novelle (EEG2017) sah dann Änderungen an verschiedenen Rahmenbedingungen und in der Konsequenz vor, den NEP 2025 nicht mehr fortzuführen. Das bereits weit fortgeschrittene Verfahren hätte die Änderungen im EEG 2017 nicht mehr adäquat und ohne Verzögerungen berücksichtigen können. Unter anderem ergaben sich Änderungen bei den Ausbaupfaden und der räumli chen Verteilung der Erneuerbare-Energien-Anlagen, vor allem bei der Windenergie an Land und bei der Stromerzeugung aus Biomasse. Offshore-NEP 2025 Die Übertragungsnetzbetreiber haben am 29. Februar 2016 den überarbeiteten Entwurf zum O-NEP 2025 veröffentlicht. Vorläufige Prüfungsergebnisse wurden von der Bundesnetzagentur am 14. Juni 2016 veröffent licht und mit der Öffentlichkeit bis zum 9. August 2016 konsultiert. Im Rahmen dieser Konsultation gingen 156 Stellungnahmen ein, die in die Überprüfung durch die Bundesnetzagentur eingeflossen sind. Sämtliche Stellungnahmen wurden inhaltlich erfasst, ausgewer tet und die Argumente bei der Entscheidungsfindung gewürdigt.
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Der O-NEP 2025 wurde am 25. November 2016 von der Bundesnetzagentur bestätigt. Die Bestätigung bein haltet vier Netzanbindungen in der Nordsee und drei in der Ostsee. Die Anbindungen dienen der Erschlie ßung räumlich zusammenhängender Windparkgebiete auf See (sog. Cluster), die durch den Bundesfachplan Offshore des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie festgelegt wurden. Der O-NEP gibt auch die Reihenfolge der einzelnen Anbindungen, den Zeit punkt ihrer Beauftragung und der geplanten Fertig stellung vor. Es handelt sich um die Projekte NOR-3-3, NOR-1-1, NOR-7-1 und NOR-5-2 (Nordsee) und OST-2-1, OST-2-2 und OST-2-3 (Ostsee). Der O-NEP 2025 setzt ferner die Vorgaben des neuen Windenergie-auf-See-Gesetzes zum Ausbaukorridor für Offshore-Windenergie in den Jahren 2021 bis 2025 um und sieht Anbindungen für bestehende Windpark projekte vor, die an den Ausschreibungen der Jahre 2021 bis 2025 teilnehmen. Mit der Einführung der wettbewerblichen Ausschreibungen wird zwar grund sätzlich ein System etabliert, das eine staatliche Pla nung und Voruntersuchung von Flächen sowie eine Ausschreibung für diese voruntersuchten Flächen vor sieht (sog. Zielmodell). Da jedoch einige Windparkbe treiber bereits Investitionen in Offshore-Projekte – ins besondere in die Genehmigungsverfahren – tätigten, ermöglicht das Gesetz für die Jahre 2021 bis 2025 grundsätzlich Ausschreibungen für planungsrechtlich fortgeschrittene Projekte (sog. Übergangssystem). Szenariorahmen 2017–2030 Den EEG-Änderungen hat die Bundesnetzagentur bei der Genehmigung des Szenariorahmens 2017–2030 auf Basis der bekannten Entwürfe vorausschauend Rechnung getragen. Die Übertragungsnetzbetreiber haben in der zweiten Jahreshälfte 2016 auf Basis der aktualisierten Rahmenbedingungen einen ersten Entwurf des NEP 2017–2030 und des O-NEP 2017–2030 erarbeitet. Nach Prüfung und Konsultation durch die Bundesnetzagentur soll der NEP 2017–2030 gegen Ende des Jahres 2017 bestätigt werden. Im Gegensatz zu den Vorjahren sieht das Gesetz für den Szenariorahmen nicht mehr „starre“ Betrach tungshorizonte von zehn Jahren (bzw. 20 Jahren im Langfristszenario), sondern flexible von zehn bis 15 bzw. im Langfristszenario von 15 bis 20 Jahren vor. Dadurch wurde der Szenariorahmen mit den euro päischen energiepolitischen Planungszeiträumen des „Scenario Development Reports“ und mit dem europäischen Netzentwicklungsplan („Ten-Year Network Development Plan“) synchronisierbar.
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Der Szenariorahmen 2017–2030 beschreibt wahr scheinliche Entwicklungen der Stromerzeugungs kapazitäten und des Stromverbrauchs in den Zieljah ren 2030 und 2035. Er enthält ein konservatives, ein Transformations- und ein Innovationsszenario. Die einzelnen Szenarien unterscheiden sich jeweils darin, wie stark und wie schnell sich die Energielandschaft verändern wird. Im konservativen Szenario A 2030 wird weiter ein Großteil der Energie durch konventionelle Kraftwerke erzeugt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgt eher langsam und die Kopplung der Sektoren Elektrizität, Wärmeerzeugung und Verkehr ist gering. Beim Innovationsszenario C 2030 wird dagegen von einem schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien und einer stärkeren Sektorenkopplung ausgegangen. Das Transformationsszenario B 2030 stellt einen Mit telweg zwischen diesen beiden Szenarien dar. Zusätz lich wird in einem Langfristszenario das Zieljahr 2035 beleuchtet. Die Vorgaben durch die EEG-Novelle wurden in allen Szenarien einbezogen. Das Ausschreibungsmodell für erneuerbare Energien und die geänderten Zubauraten der einzelnen Energieträger wurden ebenso berück sichtigt wie die energiepolitischen Ziele zur Energie effizienz und zum Ausstoß von Treibhausgasen. Zudem wurden erstmals auch solche Anforderungen an das Stromnetz explizit betrachtet und ausgewiesen, die durch die Kopplung der Wärme-, Verkehrs- und Strom sektoren entstehen können. Im Innovationsszenario C 2030 beispielsweise wird ein durch die Sektorenkopp lung bedingter Anstieg des Nettostromverbrauchs um etwa 8,5 Prozent gegenüber dem Stand von 2016 prog nostiziert. Die Übertragungsnetzbetreiber hatten ihren Entwurf des Szenariorahmens 2030 am 10. Januar 2016 vorge legt. Die Öffentlichkeit hatte daraufhin fünf Wochen lang die Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen und an Workshops (2. Februar in Würzburg und 11. Februar in Berlin) teilzunehmen. Insgesamt gaben während der Konsultation mehr als 1.000 Teilnehmer Stellungnahmen ab. Nach Prüfung der vorgebrachten Argumente hat die Bundesnetzagentur den Szenario rahmen am 30. Juni 2016 genehmigt. Netzausbaugebiet Im Zuge der EEG-Novelle vom 13. Oktober 2016 wurde die Bundesnetzagentur mit dem Erlass einer Netzaus baugebietsverordnung beauftragt. Bei dieser Verord nung geht es um eine bessere Verzahnung des Übertra gungsnetzausbaus mit dem Zubau der erneuerbaren Energien. Der Gesetzgeber sieht hier Synchronisie



rungsbedarf. Hält der Übertragungsnetzausbau nicht mit dem EE-Ausbau Schritt, müssen Anlagen zur Erzeu gung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern abge regelt werden, da dann mehr Strom produziert wird als bedarfsgerecht transportiert werden kann. Der Zubau von Windenergie gehört zu den wesentlichen Treibern dieses kostenträchtigen Effekts (siehe Abschnitt zur Entwicklung von Redispatch und Einspeisemanage ment). Die Windenergie an Land soll deshalb vorüber gehend bis mindestens zum 1. Januar 2020 über die Ausweisung eines Netzausbaugebietes gesteuert wer den. Das ist dort sinnvoll, wo voraussichtlich besonders viel Strom aus Windkraftanlagen abgeregelt werden muss, um das Übertragungsnetz zu entlasten. Das EEG 2017 sieht vor, dass im Netzausbaugebiet jährlich nur noch 58 Prozent des durchschnittlichen Zubaus der Jahre 2013 bis 2015 bezuschlagt werden dürfen. Das Netzausbaugebiet ist als räumlich zusammenhängende Fläche auszuweisen, die höchstens 20 Prozent des Bun desgebiets erfasst. Die Bundesnetzagentur hat gemäß den Vorgaben des EEG 2017 auf Basis der letzten abgeschlossenen Systemanalyse vom April 2016 die Länder SchleswigHolstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und das nördliche Niedersachsen als Netz ausbaugebiet festgelegt und aus der Rückschau auf die Jahre 2013 bis 2015 die nominelle Obergrenze für den dortigen Windenergiezubau bestimmt. In den Ausschreibungen für Windenergie an Land wird die Bundesnetzagentur die Zuschläge im Netz ausbaugebiet begrenzen, indem sie Gebote dort nur so lange berücksichtigt, bis die für das Netzausbaugebiet festgelegte Obergrenze von 902 Megawatt erreicht ist. Eine Evaluierung der Netzausbaugebietsverordnung ist für das Jahr 2019 gesetzlich vorgeschrieben. Netzentwicklungsplan Gas 2016-2026 Am 1. April 2016 haben die Fernleitungsnetzbetreiber der Bundesnetzagentur einen Entwurf des NEP Gas 2016–2026 vorgelegt. Im Wesentlichen bestätigt dieser die Maßnahmen des NEP Gas 2015. Darüber hinaus schlagen die Fernleitungsnetzbetreiber in der Betrach tung bis 2026 zusätzliche 39 Ausbaumaßnahmen vor, die hauptsächlich auf die nötige Marktraumumstel lung (sinkende L-Gas-Importe aus den Niederlanden, daher erhöhter H-Gas-Bedarf) und einen erhöhten Kapazitätsbedarf für geplante Reserve-Gaskraftwerke zurückzuführen sind. Darüber hinaus sind einzelne Maßnahmen wegen eines erhöhten Kapazitätsbedarfs im Verteilernetz, insbesondere im süddeutschen Raum, notwendig.
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Der Entwurf des NEP Gas 2016–2026 enthält zwei unterschiedliche Varianten, die unterschiedliche Verteilungen bei der Herkunft des in Deutschland benötigten zusätzlichen H-Gases abbilden. Eine Variante nimmt an, dass die Erweiterung der NordStream-Pipeline realisiert wird. Die Varianten unter scheiden sich in ihren Netzausbaumaßnahmen und Ausbaukosten deutlich: In der Variante ohne NordStream-Erweiterung ergibt sich ein Investitionsvolu men von 3,9 Milliarden Euro bis 2026, in der Variante mit Nord-Stream-Erweiterung ergeben sich sechs zusätzliche Maßnahmen mit einem zusätzlichen Investitionsvolumen von ca. 500 Millionen Euro.
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Antrag auf Bundesfachplanung für das Vorhaben Nr. 2 BBPlG (Ultranet) Die Übertragungsnetzbetreiber Amprion und Trans netBW haben für alle fünf Abschnitte des Vorhabens von Osterath nach Philippsburg bei der Bundesnetz agentur einen Antrag auf Bundesfachplanung gestellt. In vier Abschnitten hat die Bundesnetzagentur jeweils den Untersuchungsrahmen festgelegt. In einem davon liegen bereits die Antragunterlagen vor; diese werden derzeit noch durch die Vorhabenträgerin ergänzt.



Der aus diesen Varianten ausgewählte NEP-Vorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber berücksichtigt die NordStream-Erweiterung. Er beläuft sich insgesamt auf einen Leitungsbau von 802 Kilometern, einen Verdich terzubau von 526 MW und ein Investitionsvolumen von ca. 4,4 Milliarden Euro für den Zeitraum bis 2026. Die Bundesnetzagentur hat den Entwurf des NEP Gas 2016–2026 mit der Branche konsultiert und in einem öffentlichen Workshop diskutiert. Dazu sind 31 Stel lungnahmen eingegangen. Die Bundesnetzagentur hat die Stellungnahmen ausgewertet und mit allen Fern leitungsnetzbetreibern, die im NEP Ausbaumaßnah men vorschlagen, Anhörungsgespräche durchgeführt. Als nächster Schritt war die Entscheidung der Bundes netzagentur zum NEP-Entwurf geplant. Allerdings hat sich die Bundesnetzagentur zwischen zeitlich in einem Beschwerdeverfahren vor dem OLG Düsseldorf verpflichtet, die Bestätigung des Szenario rahmens, der dem Netzentwicklungsplan zugrunde liegt, abzuändern. Hintergrund waren Beschwerden, dass weitere Kraftwerksprojekte im Netzentwicklungs plan berücksichtigt werden müssten. Dadurch ist es erforderlich geworden, dass die FNB den NEP Gas 2016–2026 überarbeiten. Anschließend wird die Öffentlichkeit erneut Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten, bevor die Bundesnetzagentur eine Entschei dung über den finalen NEP-Entwurf trifft.



Netzausbau Bundesfachplanung Mit dem Erlass des Bundesbedarfsplangesetzes stehen die Anfangs- und Endpunkte der künftigen Höchst spannungsleitungen fest. Im nächsten Schritt der Bundesfachplanung geht es nun darum, Trassen korridore festzulegen – bis zu 1.000 Meter breite Streifen –, in denen später einmal die Leitungen verlaufen werden. Genauere Informationen zum Verfahren finden Sie hier: www.netzausbau.de/5schritte/bundesfachplanung/de



Der Antrag für den Abschnitt A zwischen Riedstadt in Hessen und Mannheim-Wallstadt in Baden-Würt temberg wurde am 2. Dezember 2014 eingereicht. Die Antragskonferenzen fanden am 24. Februar 2015 in Weinheim sowie am 3. März 2015 in Bingen statt. Die Bundesnetzagentur führte zwei Antragskonferenzen aufgrund einer möglichen Alternative zwischen Bür stadt und Weißenthurm durch und legte die notwendi gen Inhalte für die weiteren Untersuchungen fest. Sie hat am 25. Juni 2015 die Festlegung des Untersuchungs rahmens veröffentlicht und damit den erforderlichen Inhalt der vom Vorhabenträger einzureichenden Unterlagen bestimmt. Am 15. Juni 2016 hat der Vor habenträger die erforderlichen Unterlagen eingereicht. Nach Prüfung der Unterlagen durch die Bundesnetz agentur werden sie derzeit vom Vorhabenträger über arbeitet. Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW hat am 29. Dezember 2014 bei der Bundesnetzagentur einen Antrag auf B  undesfachplanung für den Abschnitt B zwischen Mannheim-Wallstadt und Philippsburg ein gereicht. Am 14. April 2015 hat die Bundesnetzagentur in Hockenheim eine Antragskonferenz über den vor
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geschlagenen Trassenkorridor und Alternativen für diesen Abschnitt durchgeführt und auf dieser Grund lage am 3. September 2015 die Festlegung des Unter suchungsrahmens für diesen Abschnitt veröffentlicht. Bis zum 31. Mai 2017 wurde der Vorhabenträgerin Zeit eingeräumt, die erforderlichen Unterlagen ein zureichen. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat am 9. Juni 2015 bei der Bundesnetzagentur einen Antrag auf Bundesfachplanung für den Abschnitt C zwischen Osterath und Rommerskirchen eingereicht und diesen am 9. Oktober 2015 mit Blick auf aktualisierte Raum ordnungspläne angepasst. Die Antragskonferenz für den Abschnitt C fand am 11. und 12. Januar 2016 in Neuss statt. Auf Grundlage der Ergebnisse der Antragskonferenz erstellt die Bundesnetzagentur zurzeit den Untersuchungsrahmen. Am 29. Oktober 2015 hat Amprion den Antrag auf Bundesfachplanung für den Abschnitt D zwischen Weißenthurm und Riedstadt gestellt. Die Antragskon ferenz fand am 23. und 24. Februar 2016 in Mainz statt,



aufgrund derer am 24. Juni 2016 die Bundesnetzagen tur den Untersuchungsrahmen festgelegt hat. Mit einer Frist bis zum 24. Februar 2017 hat die Vorhabenträge rin Zeit, die erforderlichen Unterlagen einzureichen. Für den Abschnitt E von Rommerskirchen nach Weißenthurm hat Amprion am 18. Dezember 2015 bei der Bundesnetzagentur einen Antrag auf Bundesfach planung gestellt, woraufhin am 19. April 2016 eine Antragskonferenz in Siegburg durchgeführt wurde. Mithilfe der Erkenntnisse aus der Antragskonferenz hat die Bundesnetzagentur am 22. August 2016 den Untersuchungsrahmen festgelegt und der Vorhaben trägerin bis zum 22. Juni 2017 Zeit eingeräumt, die erforderlichen Unterlagen einzureichen. Antrag auf Bundesfachplanung für Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 BBPlG (SuedLink) Die unter dem Namen „SuedLink“ zusammenge fassten Vorhaben Nr. 3 BBPlG von Brunsbüttel nach Großgartach und Nr. 4 BBPlG von Wilster nach Grafenrheinfeld unterliegen dem seit Ende 2015 geltenden Erdkabelvorrang. Die Übertragungsnetz



Netzbetreiber veröffentlichen Korridorvorschläge zu SuedLink und SuedOstLink Ende September 2016 haben die Netzbetreiber erste Vorschläge für einen möglichen Verlauf der beiden wichtigen Gleichstromverbindungen SuedLink (TenneT/TransnetBW) und SuedOstLink (50Hertz/TenneT) vorgelegt. Die Planungen berücksichtigen die gesetzlichen Änderungen, nach denen die Leitungen vorrangig als Erdkabel zu verlegen sind. Die Verbindungen sind notwendig, um den im Norden und Osten erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien in den verbrauchsstarken Süden nach Bayern und Baden-Württemberg zu transportieren. Weiterhin dienen die Gleichstromleitungen der Integration in das europäische Übertragungsnetz und verhindern im Fall von SuedOstLink, dass Strom aus erneuerbaren Energien auf dem Weg nach Süddeutschland durch Polen und Tschechien fließen muss und dort die Netze belastet.



SuedLink verläuft von Brunsbüttel in Schleswig-Hol stein nach Großgartach bei Heilbronn und von Wilster bei Itzehoe nach Grafenrheinfeld in der Nähe von Schweinfurt. Der SuedOstLink startet bei Wolmirstedt bei Magdeburg und führt nach Isar bei Landshut.



Diese Hauptschlagadern der Energiewende sind auch vor dem Hintergrund hoher Kosten für die Stabilisie rung des Stromnetzes von großer Bedeutung. Allein im vergangenen Jahr beliefen sich die Ausgaben auf rund eine Milliarde Euro und sie werden weiter ansteigen. Erst nach dem Ausbau des Stromnetzes ist mit sinkenden Kosten u.a. für Redispatch zu rechnen.
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betreiber haben am 27. September 2016 erste Vor schläge zu möglichen Trassenkorridoren auf deren Projektseiten veröffentlicht und anschließend eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Im Anschluss werden die beiden Übertragungsnetz betreiber die Bundesfachplanung – voraussichtlich im Frühjahr 2017 – beantragen. Mit den Anträgen auf Bundesfachplanung wird das formelle Verfahren eröffnet.
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Antrag auf Bundesfachplanung für das Vorhaben Nr. 5 BBPlG (SuedOstLink) Das Vorhaben Nr. 5 BBPlG von Wolmirstedt nach Isar, sog. „SuedOstLink“, unterliegt dem seit Ende 2015 geltenden Erdkabelvorrang. Die Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz und TenneT haben am 27. September 2016 erste Vorschläge zu möglichen Trassenkorridoren veröffentlicht und zeit gleich mit der Öffentlichkeitsbeteiligung begonnen. Im Anschluss werden die beiden Übertragungsnetz betreiber die B  undesfachplanung – voraussichtlich im Frühjahr 2017 – beantragen.
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Antrag auf Bundesfachplanung für das Vorhaben Nr. 11 BBPlG (Bertikow – Pasewalk) Im August 2014 hat der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz einen Antrag auf Bundesfachplanung für die Stromleitung von Bertikow nach Pasewalk (Vorhaben Nr. 11 BBPlG) gestellt.



Am 24. September 2014 führte die Bundesnetzagentur in Torgelow eine öffentliche Antragskonferenz durch. Die Bundesnetzagentur legte am 14. November 2014 einen Untersuchungsrahmen fest und veröffentlichte diesen. 50Hertz hat Ende Juli 2015 Unterlagen für die raumordnerische Beurteilung und die strategische Umweltprüfung der Trassenkorridore vorgelegt; diese werden derzeit von 50Hertz überarbeitet. Antrag auf Bundesfachplanung für das Vorhaben Nr. 14 BBPlG (Röhrsdorf – Weida – Remptendorf) Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat am 26. September 2016 die Bundesfachplanung für den Abschnitt von Weida bis Remptendorf beantragt. Nach Prüfung der Antragsunterlagen hat die Bundes netzagentur das Verfahren für diesen Abschnitt eröff net und am 22. November 2016 eine Antragskonferenz durchgeführt. Der Untersuchungsrahmen wurde am 19. Dezember 2016 durch die Bundesnetzagentur fest gelegt.



Der Antrag auf Bundesfachplanung für den zweiten Abschnitt von Röhrsdorf nach Weida wurde am 19. Dezember 2016 bei der Bundesnetzagentur einge reicht. Die Bundesnetzagentur hat den Antrag auf Vollständigkeit geprüft, das Verfahren eröffnet und für den 21. Februar 2017 eine Antragskonferenz angesetzt.



Antrag auf Bundesfachplanung für den ersten Abschnitt des Vorhabens Nr. 19 BBPlG (Urberach – Pfungstadt – Weinheim – G380 – Altlußheim – Daxlanden)" Der Antrag auf Bundesfachplanung für den ersten Abschnitt des Vorhabens Nr. 19 BBPlG von Urberach nach Weinheim wurde am 8. Februar 2017 bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Dieser wird derzeit auf Vollständigkeit geprüft.
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Antrag auf Bundesfachplanung für den dritten Abschnitt des Vorhabens Nr. 20 BBPlG (Grafenrheinfeld – Kupferzell – Großgartach) Für den dritten Abschnitt des Vorhabens Nr. 20 BBPlG von Kupferzell nach Großgartach hat der Übertra gungsnetzbetreiber TransnetBW am 23. Dezember 2016 einen Antrag auf Bundesfachplanung bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Die Bundesnetzagen tur wird am 22. März 2017 in Weinsberg eine Antrags konferenz durchführen.
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Erdverkabelung Mit dem am 31. Dezember 2015 in Kraft getretenen „Gesetz zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des Energieleitungsbaus“ hat der Gesetzgeber die Einsatzmöglichkeit von Erdkabeln auf der Höchst spannungsebene erheblich erweitert. Dieser Vorrang der Erdverkabelung führt zu verän derten Anforderungen an die Verfahrensinhalte und methodischen Schritten, die bei den Planungen und in den Unterlagen der Übertragungsnetzbetreiber berücksichtigt werden müssen. Für die Antragsunterlagen für Gleichstrom-Erdkabel vorhaben, die von den Übertragungsnetzbetreibern zu Beginn der Bundesfachplanung erarbeitet werden, hat die Bundesnetzagentur ein Positionspapier konsultiert und im April 2016 veröffentlicht. Das Positionspapier gibt eine Orientierung für die Ermittlung und Darle gung der ersten Antragsinhalte und soll die Erarbei tung der Antragsunterlagen unterstützen. Ein weiteres Positionspapier soll die Anforderungen an die weiteren, umfangreichen Bundesfachplanungs unterlagen, die von den Übertragungsnetzbetreibern im Verfahrensverlauf zu erarbeiten sind, festlegen. Dabei werden Aspekte zur Durchführung, zu Inhalten und zur Prüftiefe der Analysen sowie zum Vergleich von Alternativen betrachtet, die bei der Untersuchung der Auswahl von Trassenkorridoren für die Verlegung eines Gleichstrom-Erdkabels beachtet werden müssen. Monitoring – Dokumentation des Netzausbaus Die Bundesnetzagentur dokumentiert vierteljährlich die jeweiligen Ausbaustände der Vorhaben nach dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) und dem Bun desbedarfsplangesetz (BBPlG) unter www.netzausbau.de/vorhaben
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Sachstand EnLAG-Vorhaben Von den insgesamt erforderlichen rund 1.800 Leitungs kilometern sind – unter Berücksichtigung des vierten Quartalsberichts 2016 – bislang ca. 650 Kilometer realisiert (dies entspricht rund 35 Prozent) und rund 950 Kilometer genehmigt. Die Übertragungsnetzbe treiber rechnen mit der Fertigstellung von etwa 45 Prozent der EnLAG-L eitungskilometer bis Ende des Jahres 2017. Bislang ist noch keines der Vorhaben mit Pilotstrecken für Erdkabel in Betrieb. Der Übertra gungsnetzbetreiber Amprion bereitet aktuell den Testbetrieb für das erste 380-kV-Erdkabel-Pilotpro jekt in der Gemeinde Raesfeld vor.



Ausbaustand der EnLAG-Vorhaben sowie der BBPIG-Verfahren zum 4. Quartal 2016



Das EnLAG-Vorhaben Nr. 22 wurde nach einer Prüfung im Rahmen der Erstellung des Netzentwicklungsplans 2022 gestrichen. Das Vorhaben Nr. 24 wurde im Netz entwicklungsplan 2024 aufgrund alternativer netz technischer Lösungen von den Übertragungsnetz betreibern als nicht mehr energiewirtschaftlich not wendig erachtet.



NETZPLANUNG UND NETZAUSBAU



Sachstand BBPlG-Vorhaben Die Gesamtlänge der Leitungen, die sich aus dem BBPlG ergeben, liegt derzeit bei rund 6.100 km. Von den aktuell rund 6.100 km sind zum vierten Quartal 2016 ca. 400 km genehmigt und 100 km realisiert. Acht der 43 Vorhaben sind als Pilotprojekte für verlust arme Übertragung über große Entfernung (Hochspan nungs-Gleichstrom-Übertragung) gekennzeichnet. Fünf Gleichstrom-Vorhaben sind für die vorrangige Umsetzung mit Erdkabeln und fünf WechselstromVorhaben für die Umsetzung mit Erdkabeln auf Teil abschnitten gekennzeichnet. Darüber hinaus ist ein Pilotvorhaben für Hochtemperaturleiterseile gekenn zeichnet und zwei Pilotvorhaben werden als Seekabel ausgeführt. Beteiligung und Dialog Auch im Jahr 2016 veranstaltete die Bundesnetzagen tur bereits zum vierten Mal den Wissenschaftsdialog in Bonn. Vom 22. bis zum 23. September bot sich so eine Plattform für den wissenschaftlichen Austausch zum Stromnetzausbau in Form von Impulsvorträgen und Workshops. Die vorgestellten Beiträge werden erneut in einem Tagungsband veröffentlicht. Die Konsultation des Offshore-Netzentwicklungsplans für das Zieljahr 2025 wurde durch eine Informations veranstaltung begleitet. Die Öffentlichkeit hatte am 28. Juni 2016 in Hamburg Gelegenheit, sich über die vorläufigen Prüfungsergebnisse der Bundesnetzagen tur zum Offshore-Netzentwicklungsplans 2025 zu informieren und mit Experten zu diskutieren. Neben diesen Informations- und Dialogveranstaltun gen bietet die Bundesnetzagentur eine Vielzahl an Bro schüren und Flyern zu verschiedenen Schwerpunkt themen rund um den Netzausbau an. Die auf YouTube eingestellten Filme zum Netzausbau, der Newsletter oder die Twitter-Beiträge runden das Informationsan gebot der Bundesnetzagentur ab. Zusätzlich stellen die eigens eingerichteten Internetseiten www.netzausbau.de eine umfassende Informationsgrundlage dar. Bürge rinnen und Bürger haben darüber hinaus die Möglich keit, ihre Fragen per E-Mail, schriftlich oder telefonisch an den Bürgerservice zu richten.
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Verbraucherschutz und -service Im vergangenen Jahr erreichten rund 15.000 Anfragen und Beschwerden den Verbraucherservice Energie der Bundesnetzagentur. Themen waren Probleme bei der Abrechnung, An-/Abmeldung beim Lieferantenwechsel und vertragliche Streitigkeiten. Zusätzlich gab es vereinzelte Anfragen zum Netzanschluss und dessen Kosten, zu Netzentgelten und deren Zusammensetzung sowie Energiepreisen im Allgemeinen.



Verbraucheranfragen Energie Als erste Anlaufstelle für Probleme und Beschwerden bietet die Bundesnetzagentur den Verbraucherservice Energie an. Eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen am Telefon, per E-Mail und per Brief zur Beant wortung von Verbraucherfragen zur Verfügung. Da neben bietet der Verbraucherservice auf den Internet seiten zusätzliche Informationen und Hilfestellungen. Dort wird auch auf weiterführende Kontaktmöglich keiten zu beteiligten Institutionen, Behörden und Unternehmen verwiesen. Neben den klassischen Verbraucheranfragen, beispiels weise zu Vertragsarten und Energierechnungen, greift der Verbraucherservice vermehrt aktuelle Themen wie intelligente Messsysteme und die Umstellung von L- auf H-Gas auf. Die Bundesnetzagentur beobachtet neue Trends bzw. Marktentwicklungen wie neue Stromtarife und -modelle und schafft Transparenz über die Zusammensetzung der Energiekosten. Anders als im Telekommunikationsbereich ist die Bundesnetzagentur im Bereich Energie nicht für die außergerichtliche Schlichtung von Streitfällen zwi schen Verbrauchern und Energieversorgern, Netzoder Messstellenbetreibern zuständig. Hierfür wurde 2011 die Schlichtungsstelle Energie e.V. mit Sitz in Berlin ins Leben gerufen. 2016 erreichten die Schlich tungsstelle über 6.100 Anträge, um zwischen Ver brauchern und Unternehmen zu vermitteln. Über 30 Prozent dieser Anträge bezogen sich auf ein ein ziges Unternehmen bzw. eine Unternehmensgruppe, die sich zudem im zweiten Halbjahr 2016 nicht aus reichend am Schlichtungsverfahren beteiligte. Trotzdem konnten insgesamt rund 61 Prozent der Schlichtungsverfahren einvernehmlich zwischen den Parteien beendet werden. Auf ihrer Internetseite www.schlichtungsstelle-energie.de veröffentlicht die Schlichtungsstelle neben ihrem jährlichen Tätigkeits bericht auch regelmäßig ihre Schlichtungsempfeh lungen. In der Regel ist das Schlichtungsverfahren für Energieverbraucher kostenlos. Im Vorfeld eines Schlichtungsverfahrens müssen Verbraucher versucht haben, ihre Verbraucherbeschwerde direkt mit dem Unternehmen zu k lären, das ihr V  ertragspartner ist. Sie haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine Ant wort innerhalb von vier Wochen. Sollte keine der beschriebenen Optionen zu einem zufriedenstellen den Ergebnis f ühren, bleibt als letzter Schritt die Möglichkeit, mit einem juristischen Beistand eine gerichtliche Entscheidung herbeizuf ühren.
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Der Verbraucherservice Energie der Bundesnetzagen tur informiert und unterstützt Verbraucherinnen und Verbraucher bei Energiethemen und -fragestellungen und hat sich zu einer kompetenten und verlässlichen Einrichtung entwickelt. Im vergangenen Jahr wurden rund 15.000 Anfragen und Beschwerden an den Verbraucherservice gerich tet. Dies ist eine Steigerung um rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Anfragen betrafen eine Vielzahl an Themen und Unternehmen, wobei auch im Jahr 2016 eine Konzent ration der Anfragen und Beschwerden auf einige wenige Unternehmen und Unternehmensgruppen festzustellen war. Rund 10.600 Anfragen gingen per Telefon, 4.100 per E-Mail und 315 postalisch ein. Inhaltlich betrafen die Anfragen verschiedenste T hemen aus dem Gas- und Strombereich. Hierbei waren folgende Themenschwerpunkte festzustellen: Abrechnung (z. B. Rechnung nicht korrekt, Zähler stände nicht in Ordnung, Abschlagszahlung, Abschlags höhe, Rechnung nicht erhalten), Lieferantenwechsel und An-/Abmeldung, vertragliche Streitigkeiten (z. B. Vertragslaufzeit, Bonus, Kündigung, Guthaben). Zusätzlich gab es vereinzelte Anfragen zum Netz anschluss und dessen Kosten, zu Netzentgelten und deren Zusammensetzung sowie Energiepreisen im A llgemeinen. Die Bearbeitung der Anfragen und Beschwerden konnte im vergangenen Jahr durch den Einsatz neuer Software weiter verbessert und beschleunigt werden, wobei die erreichten Qualitäts standards stets gewahrt wurden. Um den Service weiter zu verbessern, wird die Bundes netzagentur den Internetauftritt zielgruppenschärfer und adressatengerechter für die Verbraucher optimie ren und einen zusätzlichen Weg für die Kontaktauf nahme anbieten.



Care-Energy-Verfahren Im Juni 2015 hat das OLG Düsseldorf entschieden, dass die Care-Energy Energiedienstleistungs GmbH & Co. KG zur Anzeige der Belieferung von Haushaltskunden nach § 5 EnWG verpflichtet ist. Das Unternehmen teilte daraufhin mit, alle Vertragsverhältnisse mit Energie kunden auf die Care-Energy AG übertragen zu haben. Die Care-Energy AG hatte sich erstmals im Oktober 2014 bei der Bundesnetzagentur als Haushaltskunden lieferantin angezeigt – damals noch unter dem Namen EnUp AG.
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Aufgrund zahlreicher Kundenbeschwerden in den Monaten Dezember 2015 bis Februar 2016, insbeson dere wegen nicht oder nicht fristgerecht erfolgter Abrechnungen sowie nicht erfolgter Guthabenauszah lungen durch die Care-Energy AG, leitete die Bundes netzagentur im März 2016 Vorermittlungen nach § 5 EnWG ein und gab dem Unternehmen Gelegenheit, zu den Verbraucherbeschwerden Stellung zu nehmen. In einem einseitigen Schreiben teilte die Care-Energy AG im April 2016 mit, dass keine Übertragung von Kunden der Care-Energy Energiedienstleistungs GmbH & Co. KG auf die Care-Energy AG stattgefunden habe. Zwischen dem 30. Mai und dem 23. Juni 2016 haben alle vier Übertragungsnetzbetreiber der Bundesnetz agentur mitgeteilt, dass sie aufgrund ausstehender EEG-Abschlagszahlungen gegenüber der Care- Energy AG die Kündigung des Bilanzkreisvertrages angedroht haben. Am 21. Juni 2016 wurde die Bun desnetzagentur informiert, dass die Care-Energy AG in zahlreichen Netzgebieten Deutschlands rück wirkende Lieferabmeldungen wegen Auszugs vor genommen habe. Bei der Bundesnetzagentur melde ten zahlreiche der bundesweit betroffenen Kunden, dass sie rückwirkend abgemeldet worden seien, obwohl sie nicht ausgezogen seien. Ebenfalls im Juni 2016 hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung des OLG Düsseldorf von Juni 2015 bestätigt, wonach die Care-Energy Energiedienstleistungs GmbH & Co. KG – die inzwischen unter dem Namen Expertos Unter nehmens- und Wirtschaftsberatungs GmbH & Co. KG auftritt – als Haushaltskundenlieferantin zur Anzeige nach § 5 EnWG verpflichtet ist. Die Bundes netzagentur hat daraufhin am 14. Juni 2016 zwei Aufsichtsverfahren gegen die Care-Energy AG und die Expertos Unternehmens- und Wirtschaftsbera tungs GmbH & Co. KG eröffnet. Die Unternehmen wurden unter Fristsetzung und Androhung eines Zwangsgeldes von jeweils 1 Mio. Euro zur Auskunft zu Fragen der Zuverlässigkeit der Geschäftsleitung, der Leistungsfähigkeit, den Altk undenverträgen und dem Verhältnis zwischen der Care-Energy AG und der Expertos aufgefordert. Die Stellungnahmen der beiden Unternehmen werden derzeit geprüft.
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Umstellung von L- auf H-Gas Die in Deutschland mit L-Gas versorgten Gebiete zeigt die folgende Karte in Dunkelblau und Orange:



Auf der folgenden Karte haben wir dargestellt, welche Gebiete in den kommenden Jahren betroffen sind. Umstellungsgebiete, die nach 2021 an der Reihe sind, sind hier noch nicht verzeichnet. Zeitraum der Marktraumumstellung
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Kleinere Ortschaften und deren Netzgebiete in Niedersachsen wurden bereits im Jahr 2015 auf H-Gas umgestellt. Nun hat Mitte 2016 die Erfassung der Gasverbrauchsgeräte in der ersten Großstadt (Bremen) begonnen.



Nach der Geräteerhebung, bei der alle im Netzgebiet vorhandenen Gasverbrauchsgeräte (z. B. Heizkessel, Brennwertgeräte, Umlaufwasserheizer und Gasherde) erfasst werden, müssen alle Geräte technisch auf die neue Gassorte angepasst werden. Dies geschieht meistens durch einen Austausch der Düsen. Dabei ent stehen dem Kunden keine Kosten. Wenn ein Gasver brauchsgerät allerdings nicht anpassbar ist (z. B. weil es so alt ist, dass es keine Austauschdüsen mehr gibt), muss in seltenen Fällen ein Neugerät angeschafft werden. Die Bundesnetzagentur beantwortet auf ihrer Internetseite für Energieverbraucher häufig gestellte Fragen zum Thema Marktraumumstellung und hat als weiteren Service Links zu den Internetseiten der betroffenen Netzbetreiber zusammengestellt. www.bundesnetzagentur.de/marktraumumstellung
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Entwicklung der gemeldeten Strom- und Gaslieferanten Wer als Energieversorgungsunternehmen in Deutsch land Haushaltskunden beliefern möchte und seine Tätigkeit nach dem 13. Juli 2005 aufgenommen hat, muss sich bei der Bundesnetzagentur anmelden. Die monatlich aktualisierten Listen der Gas- und Strom lieferanten stehen auf der Webseite der Bundesnetz agentur zur Verfügung. www.bundesnetzagentur.de/lft-energie



Entwicklung der der Bundesnetzagentur gemeldeten Lieferanten
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Entscheidungen, Aktivitäten, Verfahren Die Bundesnetzagentur hat die künftigen Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetzbetreiber gesenkt und damit die seit Längerem niedrigen Zinsen an den Kapitalmärkten berücksichtigt. Ebenso hat sie einen Bericht zur Netzentgelt systematik veröffentlicht, der die Flexibilisierung der Nachfrage, die Berechtigung von Netzentgelten für Strom speicher oder Strategien gegen die Entsolidarisierung bei den Netzentgelten durch Eigenverbrauch in der Niederspannung behandelt.



Festlegung des Eigenkapitalzinssatzes Die Bundesnetzagentur hat am 5. Oktober 2016 vor Beginn der dritten Regulierungsperiode (Strom: 2019– 2023; Gas: 2018–2022) die für diese Regulierungsperio de geltenden Eigenkapitalzinssätze für Betreiber von Strom- und Gasversorgungsnetzen festgelegt. Die Fest legungen der Eigenkapitalzinssätze erfolgten für alle Strom- und Gasnetzbetreiber in Deutschland. Der Zinssatz für Neuanlagen beträgt 6,91 % vor Körper schaftsteuer und nach Gewerbesteuer. Für Altanlagen findet in der dritten Regulierungsperiode ein Eigen kapitalzinssatz vor Körperschaftsteuer und nach Gewerbesteuer in Höhe von 5,12 % Anwendung.



Bericht zur Netzentgelt-Systematik Die Finanzierung der Stromnetze und die angemesse ne Beteiligung aller Netznutzer waren Grund für i nten sive Diskussionen über die Entgeltsystematik im Strombereich. Die Bundesnetzagentur hat einen Bericht zu allen aktuell diskutierten Fragestellungen der Netzentgelte Strom verfasst und im Jahr 2016 veröffentlicht. Der Bericht behandelt z. B. Fragen der Flexibilisierung der Nachfrage, die Berechtigung von Netzentgelten für Stromspeicher oder andere Anwendungen und Strategien gegen die Entsolidari sierung bei den Netzentgelten durch Eigenverbrauch in der Niederspannung. Der Bericht stellte die gel tende Systematik und Zielsetzung der Netzentgelte Strom dar und befasste sich mit zahlreichen disku tierten Lösungen, zeigte Wechselwirkungen vorge schlagener Lösungen auf und bezog in vielen Fällen auch Posit ion. Den Bericht finden Sie unter www.bundesnetzagentur.de/netzentgeltsystematik



Entscheidungen zu vermiedenen Netzentgelten Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten vom Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes, in des sen Netz sie einspeisen, ein Entgelt. Da die individuelle Ermittlung einer Vermeidungsleistung hierbei schwie rig ist, entspricht das „Vermeidungsentgelt“ dem Preis für die entsprechende Energie aus der vorgelagerten Netzebene. Die Summe der Zahlungen beläuft sich im Jahr 2016 mittlerweile auf ca. 2 Milliarden EUR. Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2015 drei wichtige Entscheidungen zu vermiedenen Netzentgelten getroffen, über die das OLG Düsseldorf 2016 erstin stanzlich entschieden hat. In einem Verfahren ging es um die Beurteilung von Anschlusssituationen, in denen über ein Höchst
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Eigenkapitalrenditen für Strom- und Gasnetze Die Bundesnetzagentur hat im Herbst 2016 die Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetzbetreiber bekannt gegeben. Sie schafft damit verlässliche Rahmenbedingungen für die Investitionen in die Netze und entlastet die Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Betrieb von Energienetzen ist ein kapitalintensives Geschäft und die Energiewende auch für die Netzbe treiberunternehmen nicht zum Nulltarif zu haben. Der Ausbau der Leitungsnetze wird Milliarden kosten. Die deutschen Netzbetreiber benötigen für diese Investitionen einen langfristigen Planungshorizont und verlässliche ökonomische Rahmenbedingungen. Alle fünf Jahre legt die Bundesnetzagentur die Verzin sung fest, die Netzbetreiber auf das eingesetzte Eigen kapital erhalten. Für Neuanlagen hat sie einen Zinssatz von 6,91 festgelegt, für Altanlagen wurde ein Satz von 5,12 Prozent ermittelt. Derzeit betragen die Zinssätze 9,05 Prozent für Neuanlagen und 7,14 Prozent für Alt anlagen. Die Neufestlegung spiegelt die seit Längerem niedrigen Zinsen an den Kapitalmärkten wider. Diese Entwicklung war im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher zu berücksichtigen. Der Eigenkapital zinssatz, der ein Zinssatz vor Körperschaftsteuer ist, ergibt sich aus einem Basiszinssatz, der sich am 10-Jah res-Durchschnitt risikoloser Kapitalanlagen orientiert, zuzüglich eines angemessenen Wagniszuschlags, der



spannungskabel im Eigentum eines Verteilernetz betreibers direkt in die Höchstspannungsebene des Übertragungsnetzbetreibers eingespeist wurde. Nach Auffassung der Bundesnetzagentur besteht hier kein Anspruch auf die Zahlung von vermiedenen Netz entgelten. Dies hat das OLG Düsseldorf bestätigt. Im zweiten Verfahren war nach Auffassung der Bundesnetzagentur für die Berechnung der vermie denen Netzentgelte die netzübergreifend betrachtet nächsthöhere Netz- oder Umspannebene maßgeblich. Hier war dem Netz der Erzeugungsanlage ein weiterer Verteilernetzbetreiber der gleichen Spannungsebenen vorgeschaltet (sog. „Pancaking“). In dieser Konstella tion ist das OLG Düsseldorf der Bundesnetzagentur nicht gefolgt. In einer dritten Entscheidung ging es um die Berück sichtigung der sog. „Netzreservekapazität“ für die Berechnung der Zahlung für dezentrale Einspeisung. Die Netzreservekapazität ist ein überkommenes Preiselement von Netzbetreibern gegenüber ihren



das unternehmerische Risiko abbildet. Der Basiszins satz wurde von 3,8 Prozent auf 2,49 Prozent abgesenkt, der Wagniszuschlag wurde auf 3,15 Prozent festgelegt. Die Bundesnetzagentur verwendet die bewährten Methoden zur Ermittlung der Zinssätze. Die Zinssätze gewährleisten, dass die Netzbetreiber die großen Inves titionen der Energiewende stemmen können. Investi tionen in Netze bleiben attraktiv. Die neuen Zinssätze gelten ab der nächsten Regulierungsperiode. Diese beginnt für die Gasnetzbetreiber im Jahr 2018, für die Stromnetzbetreiber im Jahr 2019. Die Eigenkapitalren dite bleibt über die gesamte Regulierungsperiode von fünf Jahren konstant.



Anschlussnehmern mit eigenen Erzeugungsanlagen und soll Kunden vor Leistungsspitzen im Falle von Wartungsmaßnahmen an den Eigenerzeugungs anlagen schützen. Zwischen einem Netzbetreiber und einem dezentralen Erzeuger war streitig, ob diese „Ver sicherungsleistung“ auch zur Sicherung der Einnah men aus vermiedenen Netzentgelten genutzt werden kann. Dies hat die Bundesnetzagentur abgelehnt. Das OLG Düsseldorf ist dem gefolgt.



Individuelle Netzentgelte Am 14. September 2016 hat die Bundesnetzagentur ein Verfahren zur Änderung der Festlegung zur sachgerechten Ermittlung individueller Netzentgelte eingeleitet. Gegenstand ist eine Änderung der bei der Vereinbarung individueller Netzentgelte zu beachten den Schwellenwerte. Aufgrund des Ergebnisses der Auswertung der im Konsultationsverfahren eingegan genen Stellungnahmen und der derzeit noch nicht abschätzbaren Auswirkungen anhängiger möglicher Gesetz- und Verordnungsgebungsverfahren, die sich
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auch auf die Netzentgeltsystematik auswirken könn ten, wurde die endgültige Beschlussfassung in diesem Verfahren vorerst zurückgestellt.



Missbrauchsverfahren § 19 Abs. 3 StromNEV Die Bundesnetzagentur hat in den Jahren 2015 und 2016 drei besondere Missbrauchsverfahren abge schlossen, die Entgelte für singulär genutzte Betriebs mittel betreffen. Sofern ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzt, ist zwischen dem Netz betreiber und dem Netznutzer für diese singulär genutzten Betriebsmittel gesondert ein angemessenes Entgelt festzulegen. Streitig war in allen drei Verfahren die Frage, ob ein nachgelagerter Netzbetreiber als Nut zer des vorgelagerten Netzes ein Entgelt für singulär genutzte Betriebsmittel beanspruchen darf. Die Bundes netzagentur hat hierzu entschieden, dass ein Entgelt gesondert festgelegt werden muss, wenn das singulär genutzte Betriebsmittel unterspannungsseitig an die Sammelschiene eines anderen Netzbetreibers anbindet und dort weitere Betriebsmittel des Anschlussnetz betreibers mittelbar angeschlossen sind; es kommt lediglich darauf an, ob an dem konkreten Betriebsmittel weitere Netznutzer angeschlossen sind. Außerdem ver mittelt die Gewährung eines kein netzbetreiberüber greifendes Pooling; der Anschlussnetzbetreiber ändert sich nicht, der Netznutzer wird für die Abrechnung lediglich so behandelt, als sei er direkt an die vorge lagerte Netz- oder Umspannebene angeschlossen.



Erweiterungsfaktor Elektrizität Die Verteilernetzbetreiber können zum 30. Juni jedes Kalenderjahres eine Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund der Berücksichtigung eines Erweiterungsfak tors beantragen. Die daraus resultierende Anpassung der Erlösobergrenze erfolgt dann zum 1. Januar des Folgejahres. Infolge der Novellierung der ARegV kann der Erweiterungsfaktor letztmalig zum 30. Juni 2017 beantragt werden. Der Erweiterungsfaktor soll sicherstellen, dass Kosten für Erweiterungsinvestitionen, die bei einer nachhalti gen Änderung der Versorgungsaufgabe des Verteiler netzbetreibers im Laufe einer Regulierungsperiode entstehen, zeitnah bei der Bestimmung der Erlösober grenze berücksichtigt werden. Erweiterungsinvestitio nen, die in der Hochspannungsebene getätigt werden, können nur im Rahmen von Investitionsmaßnahmen



geltend gemacht werden. Kosten für Ersatzinvestitio nen werden durch den Erweiterungsfaktor nicht abgedeckt. Im Jahr 2016 sind bei der Bundesnetzagen tur 93 Anträge auf Genehmigung eines Erweiterungs faktors im Strombereich eingegangen.



Kostenprüfung Gasnetzbetreiber Am 22. April 2016 hat die Bundesnetzagentur Vorgaben zur Durchführung der Kostenprüfung zur Bestim mung des Ausgangsniveaus der Betreiber von Gasver sorgungsnetzen für die dritte Regulierungsperiode erlassen. Darin wurden Gasnetzbetreiber im Regel verfahren zur Einreichung aller prüfungsrelevanten Daten bis zum 1. Juli 2016 bei der Bundesnetzagentur verpflichtet; für Gasnetzbetreiber im vereinfachten Verfahren waren die Daten bis zum 1. September 2016 einzureichen. Die Bundesnetzagentur hat mit der Prüfung der Unterlagen begonnen, um auf dieser Basis die ab 2018 geltenden Erlösobergrenzen festzulegen. Für Unternehmen im Regelverfahren beinhalten diese Prüfungen auch Vergleichsverfahren, die nach den Regeln der Anreizregulierungsverordnung durchge führt werden. Aufgrund der Komplexität der Verfahren werden diese das gesamte Jahr 2017 in Anspruch nehmen.



Festlegung zur horizontalen Kosten wälzung zwischen Gasfernnetzbetreibern Die Bundesnetzagentur hat im Juni 2016 Vorgaben zur Durchführung einer sachgerechten horizontalen Kos tenwälzung zwischen Fernleitungsnetzbetreibern sowie einer sachgerechten Aufteilung von Kosten auf Ein- und Ausspeiseentgelte festgelegt. Die Festlegung gibt einen kapazitätsgewichteten Entry-Exit-Split vor, von dem auch im Rahmen der Verprobung nicht abgewichen werden darf. Sodann sind die der Ein speiseseite zugeordneten Kosten auf alle Einspeise punkte des jeweiligen Marktgebietes zu wälzen. Hier aus resultiert im Ergebnis ein einheitliches spezifisches Einspeiseentgelt für eine feste, frei zuordenbare Jahres kapazität in einem Marktgebiet. Bei der Entscheidung für diese Kostenwälzungsmethodik hat die Bundes netzagentur darauf geachtet, dass die Methodik eine diskriminierungsfreie Entgeltbildung fördert und dem Prinzip der Verursachungsgerechtigkeit bei der Ent geltgestaltung Rechnung trägt. Die Bundesnetzagentur hatte hierzu festgestellt, dass die Fernleitungsnetzbe treiber in den letzten Jahren immer mehr Kosten auf gefangene Kunden auf der Ausspeiseseite verlagert haben, was dem Grundsatz der Diskriminierungs freiheit ab einem gewissen Punkt widerspricht. Durch den nun festgelegten Entry-Exit-Split und den sich



ENTSCHEIDUNGEN, AKTIVITÄTEN, VERFAHREN



anschließenden Kostenwälzungsprozess werden die Kunden sowohl auf der Ein- als auch auf der Ausspeise seite sachgerecht und in einem angemessenen Verhält nis mit den Kosten für Transporte, die über mehrere Fernleitungsnetze abgewickelt werden, belastet. Die Festlegung tritt mit bindender Wirkung zum 1. Januar 2018 in Kraft. Die ersten Umsetzungsschritte sind von den Fernleitungsnetzbetreibern im Juni 2017 vorzu nehmen.



Investitionsmaßnahmen gemäß § 23 ARegV Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2016 eine Ände rung der Festlegung zur Berechnung der sich aus genehmigten Investitionsmaßnahmen ergebenden Kapital- und Betriebskosten vorgenommen. Im Zusammenhang mit der Festlegung der Erlösober grenze hatte der BGH entschieden, dass bei der Bil dung des Mittelwerts zwischen Jahresanfangs- und Jahresendbestand für Neuanlagen, die im Laufe des Geschäftsjahres angeschafft oder fertiggestellt wur den, im Anfangsbestand dieses Jahres der volle Betrag der maßgeblichen Anschaffungs- und Herstellungs kosten anzusetzen ist und nicht ein Wert von null. Die Behörde hat die Festlegung zu den Investitionsmaß nahmen an diese Rechtsprechung angepasst.



Netzübergänge Wenn im Rahmen des Konzessionswettbewerbs ein neuer Netzbetreiber die Netze übernimmt, ist bei einem teilweisen Übergang des Netzes der Anteil der Erlösobergrenze für den übergehenden Netzteil auf übereinstimmenden Antrag der beteiligten Netzbe treiber entsprechend festzulegen. Die ursprünglich festgelegte Erlösobergrenze des abgebenden Netz betreibers wird um den übergehenden Anteil der Erlösobergrenze vermindert und die ursprünglich festgelegte Erlösobergrenze des aufnehmenden Netz betreibers um diesen Anteil erhöht. Eine erneute Fest legung der Erlösobergrenzen des abgebenden und des aufnehmenden Netzbetreibers erfolgt nicht mehr. Bei der Bundesnetzagentur sind im Strombereich für die Jahre 2012–2016 ca. 390 Anträge/Anzeigen auf grund von Netzübergängen eingegangen. Im Jahr 2016 wurden 90 Beschlüsse erlassen. Von Gasnetzbetreibern wurden 212 Netzübergänge für die Jahre 2012–2016 angezeigt, von denen 146 beschieden wurden, davon 112 im Jahr 2016. Mit der Novellierung der Anreizregulierungsverord nung 2016 wurde eine Regelung für die Netzübergänge eingeführt, bei denen kein übereinstimmender Antrag
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der beteiligten Netzbetreiber mehr erforderlich ist. Sofern die Netzbetreiber keinen übereinstimmenden Antrag einreichen, erfolgt nach sechs Monaten nach Aufnahme des Netzbetriebs eine Festlegung des über gehenden Anteils der Erlösobergrenze von Amts wegen durch die Regulierungsbehörde. In der Neuregelung ist auch ein Berechnungsverfahren vorgegeben für den Fall, dass die Regulierungsbehörde von Amts wegen entscheidet. Danach berechnet sich für die zweite Regulierungsperiode der Anteil der Erlösobergrenze aus den Kapitalkosten des übergehenden Netzteils zuzüglich eines Pauschalbetrages für die übrigen auf den übergehenden Netzteil entfallenden Kosten.



Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen auf Regelenergiemärkten Elektrizität Der zunehmende Anteil volatiler Einspeisung aus Erneuerbare-Energien-Anlagen in das Elektrizitäts versorgungssystem und die damit wachsende Bedeu tung einer fluktuierenden Einspeisung für die Sicher heit des Systems machen es erforderlich, die Betreiber solcher Anlagen an die Verantwortung zur Erbringung von Systemdienstleistungen heranzuführen. Um die Integration von dargebotsabhängigen EE-An lagen und in der Leistung steuerbarer Verbraucher und Speicher in die Regelenergiemärkte zu fördern, hatte die Bundesnetzagentur 2015 zwei Festlegungsverfah ren eröffnet. Im Berichtsjahr wurden umfangreiche Stellungnahmen von Verbänden, Interessengruppen und Unternehmen zu diesem Verfahren ausgewertet. Außerdem fand im Sommer 2016 ein Workshop statt, in dem mit den Marktpartnern die Eckpunkte unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen ausführlich erörtert wurden. Die Weiterentwicklung und Optimierung der Aus schreibungsbedingungen und Veröffentlichungs pflichten für die Sekundärregelleistung umfasst insbesondere • den Wechsel von einer wöchentlichen zu einer kalendertäglichen Ausschreibung • die Einführung von 4-Stunden-Produkten • die Möglichkeit für kleine Anbieter, von der Mindestangebotsgröße von 5 MW abzuweichen • die Gestaltung des Ausschreibungsablaufs unter Berücksichtigung der zeitlichen Erfordernisse der Übertragungsnetzbetreiber einerseits und der Belange des Marktes in Bezug auf einen angemesse nen zeitlichen Rahmen zwischen Angebotsstellung und -anpassung andererseits.



| 37



38 |



BUNDESNETZAGENTUR



|



JAHRESBERICHT 2016



Ansatzpunkte für eine Anpassung der Ausschreibungs bedingungen und Veröffentlichungspflichten für die Minutenreserve sind u.a. • die Umstellung von der werktäglichen auf die kalendertägliche Ausschreibung • die Beibehaltung von 4-Stunden-Produkten und damit eine Harmonisierung der Produktzeiten von Sekundärregelleistung und Minutenreserve • die Beibehaltung der Mindestangebotsgröße von 5 MW mit der Option, unter bestimmten Bedingun gen von dieser abweichen zu können. Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, die Verfahren zur Festlegung von Ausschreibungsbedingungen und Veröffentlichungspflichten für Sekundärregelung und Minutenreserve im Frühjahr 2017 abzuschließen.



Umsetzung und Bewertung der Festlegung Bilanzierung Gas „GaBi Gas 2.0“ Die Umsetzung des europäischen Netzkodex Bilanzie rung ist durch die Bundesnetzagentur mit der Festle gung „GaBi Gas 2.0“ mit Wirkung zum 1. Oktober 2015 erfolgt. Zum 1. Oktober 2016 sind weitere Änderungen zur Informationsbereitstellung, zu den untertägigen Verpflichtungen und zur Netzkontoabrechnung hin zugekommen, die nun für die Marktbeteiligten ver pflichtend sind. Zudem ist durch die Marktgebietsver antwortlichen Ende 2016 erstmalig der jährliche Regel energiebericht vorgelegt worden.



Kapazitätsregulierung Gas Die Bundesnetzagentur hat sich im Jahr 2016 mit den nationalen und internationalen Rahmenbedingungen zum Angebot und zu der Vergabe von Transportkapa zitäten in den Gasversorgungsnetzen auseinander gesetzt. Sie hat über zwei Anträge von Netzbetreibern entschieden, die beabsichtigten, Kapazitäten an ver schiedenen Kopplungspunkten ihres Netzes im Wege konkurrierender Auktionen zuzuweisen. Bei diesen abhängig voneinander durchgeführten Aukt ionen wird die nur alternativ an den jeweiligen Kopplungs punkten zuzuweisende Kapazität demjenigen Trans portkunden zugesprochen, der die größte Zahlungs bereitschaft zeigt. Zum anderen hat die Bundesnetz agentur in einem Missbrauchsverfahren über die Frage entschieden, ob die Netzbetreiber auf der Grundlage des aktuellen Rechts verpflichtet sind, an allen Einund Ausspeisepunkten ihres Netzes auch untertägige, d.h. im Laufe eines Gastages buchbare und einen gerin geren Zeitraum als einen kompletten Gastag umfassen



de Kapazitäten anzubieten. Das Bestehen einer dahin gehenden Rechtspflicht wurde nur für Kopplungs punkte bejaht, nicht jedoch für sonstige Ein- und Aus speisepunkte eines Netzes, wie etwa zu Gasspeichern und -kraftwerken.



PV-Freiflächen-Ausschreibungen (national und mit Dänemark) Die 2015 begonnenen Ausschreibungen zur Ermittlung der Förderhöhe für Strom aus PV-Freiflächenanlagen wurden im Jahr 2016 erfolgreich fortgesetzt und in einem Pilot für Projekte im benachbarten europäi schen Ausland geöffnet. In den Ausschreibungen wer den die vormals gesetzlich festgelegten Förderhöhen nun wettbewerblich ermittelt. Insgesamt führte die Bundesnetzagentur 2016 drei nationale Ausschreibungsrunden durch. Ausgeschrie ben wurde ein Volumen von insgesamt 410 MW für neu zu errichtende Freiflächenanlagen. Die abgegebe nen Gebote hatten in Summe eine Gebotsmenge von 1.273 MW, alle Runden waren deutlich überzeichnet. Aufgrund des nach wie vor großen Wettbewerbs sank der durchschnittliche Zuschlagswert kontinuierlich von 7,41 ct/kWh im April auf 6,9 ct/kWh im Dezember. Die große Nachfrage und der sinkende Preis deuten auf einen Erfolg des Ausschreibungsmodells. Der Erfolg der Ausschreibungen ist auch von der Realisierungsrate abhängig. Da die erfolgreichen Bieter ab Zuschlagserteilung zwei Jahre Zeit haben, um ihre Anlagen zu errichten, lassen sich hier noch keine endgültigen Schlüsse ziehen. Bis inklusive 01.12.2016 wurden bei der Bundesnetzagentur 33 Anträge auf Förderberechtigung mit einer installierten Leistung von 188 MW gestellt. Im November 2016 wurde zum ersten Mal eine geöff nete Ausschreibung mit einem anderen EU-Mitglieds staat durchgeführt. Solche Ausschreibungen sollen eine gegenseitige grenzüberschreitende Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien ermöglichen und sind europarechtlich für 5 Prozent der national ausge schriebenen Menge vorgesehen. In der ersten geöffne ten Ausschreibung haben Dänemark und Deutschland ihre nationalen Ausschreibungen für Projekte im jeweils anderen Land geöffnet. Ausgeschrieben wurden von Deutschland 50 MW. Für diese geöffnete Aus schreibung wurden 43 Gebote mit einem Volumen von 297 MW abgegeben. Der einheitliche Zuschlagspreis betrug 5,38 ct/kWh
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Erste gemeinsame PV-Ausschreibung mit Dänemark Die Bundesnetzagentur hat in der ersten für dänische Bieter geöffneten Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen im November 2016 fünf Gebote in einem Umfang von 50 Megawatt mit einem Zuschlagspreis von 5,38 Cent/Kilowattstunde bezuschlagt. Der Zuschlagspreis liegt im Ergebnis fast 2 Cent/kWh unter dem durchschnittlichen Zuschlagspreis der letzten nationalen Ausschreibung für Freiflächen anlagen in Höhe von 7,25 Cent/kWh. Alle Zuschläge wurden an Gesellschaften mit Sitz in Dänemark erteilt und bezogen sich auf landwirt schaftlich genutzte Flächen. Diese Flächenkategorie ist für Freiflächenanlagen in Deutschland derzeit nicht zulässig. In einer geöffneten Ausschreibung können nicht alle Standortbedingungen angeglichen werden. Die Standorte mit den günstigsten Rahmen bedingungen setzen sich in Ausschreibungsverfahren durch. Die geöffnete Ausschreibung mit Dänemark war die erste grenzüberschreitende Ausschreibung für Strom



Leitfaden Eigenversorgung Seit August 2014 muss die EEG-Umlage auf den gesam ten Stromverbrauch entrichtet werden. Dies gilt auch bei der Eigenversorgung, für die mit dem EEG 2014 eine eigenständige Pflicht zur Zahlung der EEG-Um lage eingeführt wurde. Wer Strom im privaten Haus oder im Industriebetrieb selbst erzeugt und verbraucht, muss dafür grundsätzlich die EEG-Umlage entrichten. Ausnahmeregelungen führen aber dazu, dass manche Eigenversorger keine oder nur eine reduzierte EEGUmlage zahlen müssen. Im Juni 2016 veröffentlichte die Bundesnetzagentur einen Leitfaden zur Auslegung der EEG-Umlagepflich ten für Eigenversorger. In diesem Leitfaden wird das Grundverständnis der Bundesnetzagentur zu den gesetzlichen Regelungen zur Eigenversorgung wieder gegeben und eine Vielzahl von Praxisfragen zu den EEG-Umlage-Regelungen geklärt. Bereits im Oktober 2015 hatte die Bundesnetzagentur einen Entwurf des Leitfadens veröffentlicht. Zu diesem



aus erneuerbaren Energien in Europa. Sie ist ein wichtiges Pilotverfahren, um Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung von grenzüberschreitenden Ausschreibungen mit anderen EU-Mitgliedstaaten zu sammeln.



Entwurf gingen mehr als 60 Stellungnahmen von Unternehmen, Bürgern und Verbänden ein, die zu einer Überarbeitung des Entwurfs führten. Die finale Version des Leitfadens enthält gegenüber seinem Entwurf zahlreiche weitere Konkretisierungen zur Auslegung der gesetzlichen Regelungen und greift zusätzliche Praxisfragen auf, die in der Konsultation aufgeworfen wurden.



Registrierung von Ladepunkten Seit Inkrafttreten der Ladesäulenverordnung sind Betreiber von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile verpflichtet, der Bundesnetzagentur den Aufbau, den Wechsel des Betreibers, die Außerbe triebnahme und den Beginn der öffentlichen Zugäng lichkeit der Ladepunkte anzuzeigen. Schnellladepunkte (Ladeleistung > 22 kW) müssen der Bundesnetzagentur auch dann angezeigt werden, wenn diese bereits vor Inkrafttreten der Verordnung in Betrieb genommen wurden. Ziel der Anzeige ist es, den Bestand von Ladesäulen in Deutschland zu erfassen. Da für die
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Weiterentwicklung der Elektromobilität insbesondere die Schnellladesäulen von großer Bedeutung sind, erfolgt bei diesen eine Vollerhebung, die auch den Bestand mit einbezieht. Für die Anzeige der Ladepunk te steht seit 29. Juli 2016 ein elektronisches Formular auf der Internetseite der Bundesnetzagentur bereit. www.bundesnetzagentur.de/ladesaeulen



Monitoring Lastmanagement Die Bundesnetzagentur führt erstmalig ein Monitoring des Lastmanagements im Bereich Elektrizität durch. Ziel der Abfrage ist die Ermittlung möglicher Lastver lagerungspotenziale, die der Versorgungssicherheit der Stromnetze dienen. Dabei wurden durch eine Abfrage bei allen in Deutschland tätigen Netzbetreibern rund 640 Verbraucher ermittelt, die einen jährlichen Strom verbrauch von mindestens 50 GWh aufweisen. In einem zweiten Schritt werden diese Verbraucher im Jahr 2017 nach ihren vorhandenen und zukünftigen Lastmanagementpotenzialen befragt. Die Ergebnisse der Abfrage sollen anschließend in den Bericht zur Versorgungssicherheit des Bundeswirtschaftsminis teriums einfließen.



EEG-Statistik Auch im Jahr 2016 hat die Bundesnetzagentur eine EEG-Statistik veröffentlicht, die die wichtigsten Daten des Zubaus der erneuerbaren Energien enthält. Darüber hinaus werden Auswertungen zu einzelnen Energieträgern und Bundesländern dargestellt. Die publizierten Zahlen entstammen zum einen dem Anlagenregister und dem PV-Meldeportal der Bundes netzagentur. Zum anderen nutzt die Behörde die ihr im Rahmen der Überwachung des bundesweiten EEG-Ausgleichsmechanismus nach dem EEG über mittelten Daten der Übertragungsnetzbetreiber, der Verteilernetzbetreiber sowie der Stromlieferanten und Eigenversorger. www.bundesnetzagentur.de/eeg-daten



durch die zentrale Registrierung vereinfacht und ver einheitlicht werden. Damit das Marktstammdatenregister möglichst umfassend vom Energiemarkt genutzt werden kann, wurde das Konzept in einem transparenten Prozess entwickelt und zahlreiche Details ausgearbeitet. Zu diesem Zweck wurden mehrere Workshops und viele Gespräche mit den Marktakteuren durchgeführt und intensiv mit den Interessenvertretern zusammen gearbeitet und diskutiert. Im Jahr 2016 wurde beson deres Augenmerk darauf gelegt, welche Daten von Akteuren gemeldet werden müssen und wie diese Daten zu definieren sind. Das Marktstammdatenregister startet im März 2017.



Branchenworkshop und Vorschlag Aggregator-Modell Aggregatoren bündeln die Leistung von dezentralen Erzeugungseinheiten sowie flexiblen Letztverbrau chern und vermarkten diese z.B. an der Börse oder als Regelenergie. Um lieferantenunabhängigen Aggre gatoren den Zugang zur Minutenreserve und Sekun därregelung zu erleichtern, hat die Bundesnetzagentur im März 2016 mit allen betroffenen Verbänden einen Workshop zur „Rolle des Aggregators“ durchgeführt. Hier haben sich die Verbände zur Erarbeitung eines Vorschlags zur Erbringung von Regelleistung durch Aggregatoren bereit erklärt. Die Bundesnetzagentur hat den Prozess als kritischer Beobachter begleitet. Bis zum Ende des Jahres 2016 wurde ein entsprechender Vorschlag in Form eines Branchenleitfadens durch die Branche erarbeitet und der Bundesnetzagentur zur Prüfung vorgelegt. Evaluierung der Mindesterzeugung Die Bundesnetzagentur hat die Aufgabe zu unter suchen, aus welchen Gründen konventionelle Kraft werke auch dann Strom erzeugen, wenn es auf den ersten Blick keinen ökonomischen Anreiz gibt, wenn z. B. die Strompreise an der Börse negativ sind.



Einführung Marktstammdatenregister Mit dem Marktstammdatenregister (MaStR) wird bei der Bundesnetzagentur ein umfassendes behördliches Register des Strom- und Gasmarktes aufgebaut, das von Behörden und Marktakteuren im Energiebereich (Strom und Gas) genutzt werden kann. Für viele ener giewirtschaftliche Prozesse wird der Zugriff auf das Marktstammdatenregister eine deutliche Steigerung der Datenqualität und eine Vereinfachung darstellen. Viele behördliche Meldepflichten können zukünftig



Die Studie „Konventionelle Mindesterzeugung“ im Auftrag der Übertragungsnetzbetreiber lieferte bereits im April 2016 erste Erkenntnisse. Darin wurde ein konventioneller Erzeugungssockel von 25 bis 30 GW identifiziert, den es näher aufzuschlüsseln gilt. Die Gründe für diese am Netz verbleibende Erzeugung auch in Zeiten niedriger Strompreise liegen teilweise in der Bereitstellung von Redispatchpotenzial, Regel leistung und Besicherungsleistung. Weitere Einfluss faktoren sind kraftwerksspezifische Eigenleistung,
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Wärmeauskopplung und technologisch bedingte Mindesterzeugung. Die netztechnisch bedingte Mindesterzeugung – also die konventionelle Mindest erzeugung, die notwendig ist, um das Stromnetz zu betreiben – ist allerdings ein relativ kleiner Anteil des beobachteten Sockels von 25 bis 30 GW.



Bei Fragen zur Auslegung der REMIT ist die Bundes netzagentur der erste Ansprechpartner für deutsche Marktteilnehmer. Im Jahr 2016 hat die Bundesnetz agentur mehr als 2.600 Anfragen insbesondere zur Registrierungspflicht und Erforderlichkeit der Datenmeldung beantwortet.



Die Übertragungsnetzbetreiber haben für den Bericht der Bundesnetzagentur hauptsächlich bereits vorhan dene Daten zur Verfügung gestellt. Ergänzend haben sie im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse und in enger Abstimmung mit der Bundesnetzagentur weitere Daten von den Kraftwerksbetreibern abgefragt. Diese Daten werden für die ausgewählten Zeitpunkte hinsichtlich der Zusammensetzung und der Gründe für die am Netz verbleibende konventionelle Erzeu gung analysiert. Die Bundesnetzagentur wird in dem Bericht neben der Sachstandsanalyse auch einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Mindest erzeugung erstellen. Der erste Bericht soll am 31. März 2017 veröffentlicht werden. Die Beobachtung wird alle zwei Jahre aktualisiert.



Hinweise auf Verstöße gegen die REMIT erhält die Bundesnetzagentur vor allem von organisierten Marktplätzen über die Notification Platform von ACER. Im Jahr 2016 wurden der Bundesnetzagentur 13 Verdachtsfälle angezeigt. 2 Drei Verdachtsfälle betreffen einen Verstoß gegen das Verbot des Insider handels. Zehn Verdachtsfälle betreffen einen Verstoß gegen das Verbot der Marktmanipulation. Die Unter suchungen der Bundesnetzagentur dauern in allen 13 Verdachtsfällen noch an, sechs dieser Fälle werden grenzüberschreitend mit Regulierungsbehörden anderer europäischer Mitgliedstaaten bearbeitet. Für die Bearbeitung sind umfangreiche Datenanalysen erforderlich. Die Zahl der angezeigten Verdachtsfälle ist seit Beginn der Energiegroßhandelsüberwachung und dem Inkrafttreten der REMIT Ende 2011 jedes Jahr angestiegen. Dies lässt sich insbesondere dadurch erklären, dass Broker, Energiebörsen etc. ihre Aufga ben nach der REMIT intensiver wahrnehmen, seit sie klare Hilfestellungen durch die ACER Guidance3 erhalten haben.



Registrierung der Marktteilnehmer, REMIT-Datenmeldungen, Verdachtsfälle Bei der Bundesnetzagentur müssen sich Marktteil nehmer registrieren, die nach REMIT meldepflichtige Transaktionen am Energiegroßhandelsmarkt abschlie ßen. Für die Registrierung verwendet die Bundesnetz agentur das Registrierungs-Portal CEREMP, das von der Agentur für die Zusammenarbeit der Energie regulierungsbehörden (ACER) betrieben wird. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten die Marktteil nehmer den identifizierenden ACER-Code. Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit 3.899 registrierte Markt teilnehmer.1 1.331 Marktteilnehmer wurden im Jahr 2015, weitere 2.568 im Jahr 2016 registriert. Der starke Anstieg der Registrierungszahlen ist nicht durch neu hinzukommende Marktteilnehmer verursacht. Viel mehr mussten sich Marktteilnehmer im Jahr 2015 nur registrieren, wenn Standardverträge an organisierten Marktplätzen geschlossen wurden. Die Datenmeldung an ACER umfasst seit 7. Oktober 2015 Standardverträge und seit 7. April 2016 zusätzlich Nicht-Standard-Ver träge, die außerhalb von organisierten Marktplätzen geschlossen werden. Die an ACER gemeldeten Daten sollen künftig an die bei der Bundesnetzagentur einge richtete Markttransparenzstelle für den Großhandel mit Strom und Gas für deren nationale Marktüber wachungsaufgaben weitergeleitet werden.



1 2 3



Stand 31.12.2016 Stand 31.12.2016 4. Edition, Stand 17.06.2016



Die folgende Grafik veranschaulicht die Anzahl der Verdachtsfälle, die seit dem Jahr 2012 angezeigt wurden, und unterteilt sich in Marktmanipulation und Insiderhandel. Übersicht über die jährlichen Verdachtsfälle
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Internationale Zusammenarbeit Die Entwicklung sowie Umsetzung der Netzkodizes und Leitlinien standen auch 2016 im Zentrum der internationalen Zusammenarbeit der Bundesnetzagentur. Weiter wurden die Umsetzung des europäischen Strombinnenmarktes und die Sicherheit der europäischen Stromversorgung vorangetrieben. Netzkodizes und Leitlinien Strom Die Bundesnetzagentur hat auch im Jahr 2016 an der Entwicklung sowie Umsetzung der Netzkodizes und Leitlinien mitgewirkt. Dies betrifft die Bereiche • Netzanschluss (Grid Connection) • Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement (GL CACM) • langfristige Kapazitätsvergabe (Forward Capacity Allocation) • Systemführung (System Operation) • Notzustand und den Wiederaufbauzustand des Übertragungsnetzes (Emergency and Restoration) • Regelenergie (Electricity Balancing) In den entsprechenden Kodifizierungsverfahren ist die Bundesnetzagentur unterstützend für das BMWi beteiligt und überwacht anschließend die Implemen tierung in Deutschland. Die Ende 2014 verabschiedete Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das Engpass management trat am 14. August 2015 als Verordnung (EU) 2015/1222 der Kommission in Kraft.



Implementierungsaufgaben Strom Die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber müssen die technischen Mindestanforderungen für den An schluss an ihre Netze unter Berücksichtigung der Vor gaben der Netzkodizes im Bereich Netzanschluss erstel len. Die Bundesnetzagentur wacht über die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen und erteilt in Ausnahmefällen Befreiungen in Übereinstimmung mit den in den Netzkodizes vorgesehenen Bestimmungen.



2015 hat die Bundesnetzagentur EPEX SPOT und NordPool als NEMO (nominated electricity market operator) im Sinne der GL CACM benannt. Aufgabe des NEMO ist es, die Marktkopplung durchzuführen und zu gewährleisten, dass die entsprechenden Kriterien erfüllt werden. Die Koordinierung der europäischen Regulierungsbehörden wird in einer eigenen Arbeits gruppe für die Umsetzung der GL CACM geleistet, in der die Bundesnetzagentur gemeinsam mit den belgischen und italienischen Kollegen die Leitung innehat. Im November 2016 hat ACER die Einrichtung der Kapazitätsberechnungsregionen (CCR) auf der Grund lage eines Vorschlags aller europäischen Übertra gungsnetzbetreiber genehmigt. In diesen Regionen werden spezifische Vorgaben durch die beteiligten Übertragungsnetzbetreiber entwickelt und den natio nalen Regulierungsbehörden zur Genehmigung vor gelegt. Für den deutschen Markt ist dabei die vorzule gende Kapazitätsberechnungsmethode für die neue große Kapazitätsberechnungsregion „CORE“ besonders relevant. Es wird sich hierbei um eine Weiterentwick lung der lastflussbasierten Methode in der Region CWE handeln. Mit der lastflussbasierten Kapazitätsberech nungsmethode wird das gesamte Netz in die Berech nungen einbezogen, anstatt lediglich die grenzüber schreitenden Leitungen zu betrachten. Daneben ist eine bessere Koordinierung der beteiligten Übertra gungsnetzbetreiber Voraussetzung dafür, dass  mehr Kapazitäten für den grenzüberschreitenden Handel zur Verfügung gestellt werden können.



Marktkopplung Die Kopplung der Day-Ahead-Strommärkte in Europa wurde 2016 um die Grenze Slowenien-Österreich erwei tert. Das Multi-Regional-Coupling-Projekt umfasst damit 85 % der europäischen Stromnachfrage. Die Bundesnetz agentur unterstützt das Vorhaben, die Marktkopplung sukzessive um weitere Märkte zu erweitern. Nach der GL CACM werden im Jahr 2017 wichtige gemeinsame Ent scheidungen aller europäischen Regulierungsbehörden erwartet, die die bisher auf freiwilliger Basis begonnenen Projekte nach und nach formalisieren.



Netzkodizes Gas Netzkodex zu Fernleitungsentgeltstrukturen (NC TAR) Der am 30. September 2016 angenommene Netzkodex über Fernleitungsentgeltstrukturen (NC TAR) setzt harmonisierte Regeln für die Bildung von Entgelten für Gasfernleitungsnetze. Während aller Phasen des Entstehungsprozesses des NC TAR war die Bundesnetz agentur direkt oder in beratender Funktion involviert.



INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT



Der Kern des Netzkodex sind Vorgaben zu Konsultationsund Veröffentlichungspflichten zu Parametern, die einen Einfluss auf die Höhe der Entgelte haben. Bei der Bildung der Entgelte bietet der Kodex den nationalen Regulie rungsbehörden einen relativ großen Handlungsspiel raum, weshalb für die Bundesnetzagentur nur kleine Änderungen am Regulierungssystem erforderlich sind. Die nationalen Regulierungsbehörden müssen aber alle Entscheidungen im Zusammenhang mit der Tarif bildung inklusive Begründung veröffentlichen. Neben der Erlösobergrenze gehören dazu beispielsweise auch Teilergebnisse bei der Überprüfung der Kostenbasis wie Kapitalkosten oder Informationen über das Sach anlagevermögen. Der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) obliegt nach dem Kodex insbesondere die Überprüfung des Konsul tationsverfahrens auf Vollständigkeit und der Verein barkeit der gewählten Entgeltbildungsmethode mit den übrigen europäischen Vorgaben. Der Kodex befindet sich nun im europäischen Gesetz gebungsverfahren. Die Bundesnetzagentur wird die Umsetzung des Kodex und dabei auftretende Fragestel lungen zur Auslegung der Verordnung begleiten und mitgestalten. Ergänzung des Netzkodex über Mechanismen für die Kapazitätszuweisung in Gasfernleitungsnetzen (NC CAM) Im Bereich der Vergabe von Transportkapazitäten in Gasfernleitungsnetzen hat die Bundesnetzagentur inten siv an der Novellierung des Netzkodex über Mechanis men für die Kapazitätszuweisung in Gasfernleitungsnet zen (NC CAM) mitgearbeitet. Der bestehende NC CAM, der 2013 in Kraft getreten ist, enthält Regeln für die Ver gabe von bereits ausgebauten Kapazitäten an Grenz- und Marktgebietsübergängen. Die Regelungen sollen einen diskriminierungsfreien Zugang zum Gasfernleitungs netz gewährleisten. Ende des Jahres 2013 wurde auf der Grundlage einer Rahmenrichtlinie von ACER ein Ver fahren zur Ergänzung des bestehenden NC CAM aufge nommen. Das Ziel war, die Regeln zum Umgang mit sog. Bestandskapazitäten um Regelungen zur Ermitt lung des Bedarfs an und die anschließende Vergabe von neu zu schaffenden Kapazitäten an Grenz- und Markt gebietsübergängen (sog. Verfahren für neu zu schaffen de Kapazitäten) zu ergänzen. Die Verordnungsnovelle wurde schließlich im Komitologieverfahren am 13.10.2016 verabschiedet und wird voraussichtlich zum 01.04.2017 in Kraft treten. Die Bundesnetzagentur ist auch für die Umsetzung des novellierten NC CAM zuständig. Die Neuregelungen im NC CAM stellen unter anderem einen wichtigen Beitrag für die Netzentwicklungspla nung in Deutschland dar, da sich aus dem sog. Verfah ren für neu zu schaffende Kapazitäten gesicherte,
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marktbasierte Annahmen für zusätzliche Kapazitätsbe darfe an Grenz- und Marktgebietsübergängen ergeben und so unnötiger Netzausbau vermieden werden kann.



Begleitung des Novellierungsprozesses der GassicherheitsVO (EU 994/2010) Die Bundesnetzagentur hat 2016 den Novellierungs prozess der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgas versorgung begleitet. Sie hat im europäischen Energiereguliererverband CEER weitreichende Empfehlungen zum Vorschlag der Euro päischen Kommission unterbreitet und eine Position der europäischen Regulierungsbehörden erarbeitet. Die Ver besserungsvorschläge betreffen insbesondere die regio nale Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Risi kobewertung, die Voraussetzungen für die Ausrufung der jeweiligen Krisenstufen sowie die Festlegung einer einheitlichen Definition des „geschützten Kunden“.



Zusammenarbeit europäischer Regulierer bei CEER Die Bundesnetzagentur hat 2016 im Europäischen Ener giereguliererverband CEER Themen wie Verbraucher schutz, regulatorische Aspekte der Endkundenmärkte, Förderung der erneuerbaren Energien und internationale Zusammenarbeit bearbeitet und analysiert. Der CEER veranstaltet regelmäßig Schulungen für im Energiebe reich tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Bundesnetzagentur war hierbei aktiv an Schulungen beteiligt, die Themen wie Benchmarking, REMIT, PCIs und rechtliche Fragestellungen behandelten.



Internationale Kooperationen Florence School of Regulation (FSR) Die Bundesnetzagentur hat im Oktober 2016 zusam men mit der Florence School of Regulation die nun mehr 8. Ausgabe ihres gemeinsamen Forums zu regu latorischen und rechtlichen Fragestellungen im Ener giebereich veranstaltet. Die Hauptthemen in diesen Veranstaltungen waren das Strommarktdesign, Kapa zitätsmechanismen, Governance und das Wechsel verhalten der Endverbraucher. Internationale Delegationen Auch in 2016 hat die Bundesnetzagentur wieder zahlrei che ausländische Delegationen empfangen. Insgesamt 22 Besuchergruppen beispielsweise aus Japan, Vietnam, Simbabwe oder Norwegen erbaten einen Informations austausch zu regulatorischen Energiethemen. Der Fokus lag in diesem Jahr vermehrt auf der Umsetzung der Ener giewende samt der Integration der erneuerbaren Energien.



TELEKOMMUNIKATION



Am Übergang zur Gigabitgesellschaft Die Digitalisierung ist nur auf Basis gut ausgebauter und flächendeckender Telekommunikationsinfrastrukturen möglich. Der zügige Breitbandausbau in Deutschland war auch im Jahr 2016 wieder ein wichtiges Ziel der Bundesnetzagentur. Mit geeigneten Investitionsanreizen fördert die Behörde den Übergang zur Gigabitgesellschaft.



Inhalt Marktentwicklung Verbraucherschutz und -service Entscheidungen, Aktivitäten und Verfahren Internationale Zusammenarbeit 



46 62 74 84



Im Jahr 2016 gab es grünes Licht für die Einführung der Vectoring-Technik im Nahbereich. Der beschleunigte Ausbau von Anschlüssen mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s kann nun beginnen. Mit dem Vectoring-Verfahren sind im heute bestehenden k upferbasierten Teilnehmeranschlussnetz höhere Übert ragungsraten möglich, als dies bisher bei der schon fortgeschrittenen VDSL-Technik der Fall ist. Davon werden die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren. Die Bundesnetzagentur hat eine Transparenzverordnung erlassen, die Festnetz- und Mobilfunkanbieter zukünftig zu mehr Transparenz bei der Vermarktung ihrer Breitbandanschlüsse verpflichtet. Für Verbraucher ist nun leicht erkennbar, welche Datenübertragungsrate vertraglich vereinbart ist. Mit der Breitbandmessung der Bundesnetzagentur können sie überprüfen, ob diese auch tatsächlich von den An bietern geliefert wird. Die Anbieter unterliegen dann einem erheblichen Druck, ihre Versprechen einzu halten. In Berlin richtete die Bundesnetzagentur eine Kon ferenz zur digitalen Transformation in netzgestützten Industriesektoren aus. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sie die Regulierung anpassen muss, um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Auch der Daten- und Verbraucherschutz in der digitalen Öko nomie war ein wichtiges Thema, da die massenhafte Erfassung und Auswertung von personenbezogenen Daten immer detailliertere Einblicke in das Verhalten und die Gewohnheiten der Verbraucher erlaubt.
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Marktentwicklung Die Zahl der Breitband anschlüsse ist erneut ge stiegen und besonders schnelle Verbindungen wurden verstärkt nach gefragt. Gleichzeitig stieg das Datenvolumen in Fest- und Mobilfunknetzen rasant an.



Telekommunikationsmarkt insgesamt Außenumsatzerlöse Die Außenumsatzerlöse auf dem Telekommunika tionsmarkt betrugen im Jahr 2016 nach vorläufigen Berechnungen der Bundesnetzagentur ca. 56,7 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Rückgang um 0,7 Mrd. Euro (1,2 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Sowohl die Außenumsatzerlöse der alternativen An bieter als auch die der Deutschen Telekom AG waren rückläufig. Bei den alternativen Anbietern sanken die Außenumsatzerlöse im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mrd. Euro auf 32,0 Mrd. Euro. Die Außenumsatzerlöse der Deutschen Telekom AG lagen mit 24,7 Mrd. Euro um 0,4 Mrd. Euro unter dem Wert des Vorjahres. Der Anteil der alternativen Anbieter an den Umsatz erlösen auf dem Gesamtmarkt betrug im Jahr 2016 wie auch im Vorjahr rund 56 Prozent. Eine nach herkömmlichen Telekommunikationsnetzen, Hybrid-Fibre-Coax (HFC)-Netzen und Mobilfunk differenzierende Betrachtung zeigt, dass sich im Segment der herkömmlichen Telekommunikationsnetze, worunter Netze auf Basis von Kupfer- oder Glasfaser kabeln zu verstehen sind, der Umsatzrückgang verlangsamt. Nach vorläufigen Berechnungen gingen die Außenumsatzerlöse im Jahr 2016 um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Zum Vergleich betrug der Rückgang im Jahr 2015 vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der Außenumsatzerlöse mit Endkundenleistungen blieb mit 77 Prozent konstant. Zu den Endkundenleistungen gehören Außenumsatz erlöse, die mit Leistungen für private, gewerbliche und öffentliche Endverbraucher erzielt werden. Gut ein Fünftel der Außenumsatzerlöse entfiel auf Vorleistungen für konzernexterne Festnetz- und Mobilfunk anbieter sowie Service-Provider. Hierunter fallen Vorleistungsprodukte für Sprachverkehr/Telefonie, Breitband/Internet sowie Infrastrukturleistungen. Die Außenumsatzerlöse über HFC-Netze haben sich weiter erhöht. Sie sind im Jahr 2016 um knapp vier Prozent gegenüber dem Vorjahr auf ca. 5,26 Mrd. Euro gestiegen. Ihr Anteil am Gesamtmarkt lag mit etwa neun Prozent hinter dem der herkömmlichen Telekommunikationsnetze (38 Prozent) und des Mobilfunks (47 Prozent). Mit 94 Prozent entfiel der weitaus überwiegende Anteil der Umsatzerlöse über HFC- Netze auf Endkundenleistungen.
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Außenumsatzerlöse auf dem Telekommunikationsmarkt in Mrd. € 66,3 63,9 62,3 60,4 59,2
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Im Mobilfunk sind die Außenumsatzerlöse im Jahr 2016 um knapp zwei Prozent auf voraussichtlich 26,46 Mrd. Euro gesunken. Insbesondere Einbußen bei den Endgeräteumsatzerlösen haben zu diesem Rückgang geführt.



Die Netzbetreiber im Mobilfunk erzielten Außen umsatzerlöse in Höhe von ca. 21,44 Mrd. Euro im Jahr 2016, die Service-Provider in Höhe von ca. 5,02 Mrd. Euro. Die Service-Provider konnten ihren Anteil gegenüber dem Vorjahr um mehr als einen Prozentpunkt auf knapp 19 Prozent in 2016 steigern.



Außenumsatzerlöse nach Segmenten 2014 in Mrd. € Außenumsatzerlöse auf dem TK-Markt
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Außenumsatzerlöse der Netzbetreiber und Service-Provider im Mobilfunk in Mrd. € 26,53 26,87 25,85 25,83 25,82 25,53 25,38 22,14
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Sachinvestitionen Die Investitionen in Sachanlagen auf dem Telekommunikationsmarkt haben sich im Jahr 2016 weiter erhöht. Sie erreichten nach vorläufigen Berechnungen 8,2 Mrd. Euro. Damit lag ihr Wert um 0,2 Mrd. Euro über dem des Vorjahres. Diese Entwicklung ist bedingt durch höhere Investitionen der Deutschen Telekom AG. Das Unternehmen investierte 4,4 Mrd. Euro im Jahr 2016 gegenüber 3,9 Mrd. Euro im Vorjahr. Die Investitionen der alternativen Anbieter sanken um 0,3 Mrd. Euro auf 3,8 Mrd. Euro. Der Investitionsanteil der Deutschen
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Telekom AG lag damit erstmals in dem hier betrachteten Zeitraum über dem der alternativen Anbieter. In die Kabel-TV-Infrastruktur wurden etwa 1,07 Mrd. Euro im Jahr 2016 gegenüber 1,04 Mrd. Euro im Vorjahr investiert. Der Anteil der Investitionen in die Kabel-TVInfrastruktur an den gesamten Investitionen auf dem Telekommunikationsmarkt betrug 2016 wie auch im Vorjahr 13 Prozent.



Investitionen in Sachanlagen auf dem Telekommunikationsmarkt in Mrd. €
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Mitarbeiter auf dem Telekommunikationsmarkt in Tsd. 214,7 204,6 188,1
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Die Unternehmen investierten überwiegend in den Breitband- und Glasfaserausbau, in die Umstellung auf IP-basierte Netze und in den Ausbau der LTE-Netze. Von 1998 bis 2016 wurden insgesamt 136,4 Mrd. Euro in Sachanlagen auf dem Telekommunikationsmarkt investiert. Davon entfielen 71,2 Mrd. Euro (rund 52 Prozent) auf die alternativen Anbieter und 65,2 Mrd. Euro auf die Deutsche Telekom AG. Mitarbeiter Bei den Unternehmen auf dem Telekommunikationsmarkt waren 159.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ende des Jahres 2016 beschäftigt. Damit lag die Zahl um 6.400 Beschäftigte (3,9 Prozent) unter der zum Ende des Jahres 2015. Die alternativen Anbieter verringerten ihre Mitarbeiterzahl im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozent auf 54.800. Der Mitarbeiterbestand der Deutschen Telekom AG sank um 5,2 Prozent auf 104.700 zum Ende des Jahres 2016.



¹) Prognosewerte



Die Beschäftigungswirkungen sind insbesondere durch zwei Aspekte geprägt. Zum einen sind die Unternehmen durch den zunehmenden Wettbewerb gezwungen, Effizienzpotenziale zu realisieren. Zum anderen waren die vergangenen Jahre durch techno logische Entwicklungsschübe gekennzeichnet, deren Innovationspotenzial sich im wettbewerblichen Umfeld bestmöglich entfalten konnte. Die getätigten Investitionen haben die Bereitstellung von mehr und besseren Telekommunikationsdienstleistungen durch weniger Beschäftigte ermöglicht. Dieser Produktivitätsfortschritt ist im Telekommunikationsbereich besonders ausgeprägt und stärkt die Wettbewerbs fähigkeit der deutschen Volkswirtschaft.
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Breitbandanschlüsse in Festnetzen in Mio.
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Festnetz Breitbandanschlüsse Die Zahl der geschalteten Breitbandanschlüsse in Festnetzen hat sich erneut positiv entwickelt. Sie nahm um 1,3 Mio. zu und lag Ende 2016 bei rund 32 Mio. Anschlüssen. Dies entspricht einer Zunahme von ca. vier Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Auf alle anderen Anschlussarten entfielen insgesamt etwa acht Mio. Anschlüsse. Hier wurden die meisten Zugänge auf Basis von HFC-Netzen (7,2 Mio.) realisiert. Auf Glasfaserleitungen, die bis in die Wohnung oder ins Haus der Kunden reichen (FTTH/FTTB), beruhten rund 0,6 Mio. Anschlüsse. Die restlichen ca. 0,2 Mio. Anschlüsse verteilten sich auf funkbasierte Technologien (BWA), Festverbindungen sowie Satellit.



Der Großteil (75 Prozent) der Breitbandanschlüsse basiert auf unterschiedlichen DSL-Technologien.



Anteile an den Breitbandanschlüssen in Festnetzen in Prozent
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Verteilung der vermarkteten Bandbreiten bei Festnetz-Breitbandanschlüssen in Mio. 13,7 13,2
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Bedingt vor allem durch die Anteilsgewinne der Be treiber von HFC-Netzen konnten die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG ihre Anteile auf dem Breitbandmarkt leicht ausbauen. Im Hinblick auf die Vermarktung gegenüber Endkunden konnten die Wettbewerber bis Ende 2016 einen Anteil an der Gesamtzahl aller Breitbandanschlüsse von ca. 59 Prozent erreichen. Übertragungsraten Die Verbreitung von Breitbandanschlüssen mit hohen nominellen Übertragungsraten hat im Berichtszeitraum weiter zugenommen. Insbesondere Anschlüsse mit Übertragungsraten von mindestens 30 bzw. 100 Mbit/s sind im Jahr 2016 primär von den Unternehmen vermarktet und von den Verbrauchern zunehmend nachgefragt worden (Steigerung um 33 Prozent). Demgegenüber sank der Bestand an Breitbandanschlüssen mit Datenraten von weniger als zehn Mbit/s um 25 Prozent. DSL-Anschlüsse Nach Jahren der Stagnation ist die Zahl der DSLAnschlüsse im Jahr 2016 wieder deutlich gestiegen (plus 0,5 Mio. Anschlüsse). Somit waren Ende 2016 insgesamt rund 24,0 Mio. DSL-Anschlüsse in Betrieb. Davon entfielen ca. 12,9 Mio. Anschlüsse auf direkte Endkunden der Deutschen Telekom AG sowie etwa 11,1 Mio. Anschlüsse auf Wettbewerbsunternehmen, welche die DSL-Zugänge zumeist auf Basis von spezif ischen Vorleistungsprodukten der Deutschen



Telekom AG und alternativer Carrier gegenüber Endkunden vermarkteten. Auf Grundlage dieser Zahlen erreichten die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG bis Ende 2016 einem Vermarktungsanteil von ca. 46 Prozent. Im Jahr 2016 wurde das Wachstum des DSL-Marktes vor allem von der positiven Entwicklung der VDSLAnschlusszahlen getragen. An der Gesamtzahl aller DSL-Anschlüsse konnte VDSL mit einem Bestand von ca. 7,2 Mio. Anschlüssen (plus 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr) einen Anteil von 30 Prozent bis zum Jahresende 2016 erreichen. Etwa 3,0 Mio. VDSL-Anschlüsse wurden von Wettbewerbsunternehmen vermarktet. Rund 4,2 Mio. VDSL-Kunden konnte die Deutsche Telekom AG verbuchen. Es ist davon auszugehen, dass die so genannte Vec toring-Technologie die Bedeutung und Verbreitung von VDSL weiter vergrößern wird. Diese Technologie ermöglicht derzeit theoretisch Übertragungsge schwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s auf Basis von V DSL-Anschlüssen. Nach vorläufigen Berechnungen der Bundesnetzagentur waren Ende 2016 etwa sechs Prozent der geschalteten VDSL-Anschlüsse mit solch hohen (100 Mbit/s) nominellen Datenraten ausgestattet. Insgesamt verfügten zu diesem Zeitpunkt schätzungsweise 20 Prozent der aktiven VDSL-Anschlüsse über ein Vectoring-Profil. Auch auf der Vorleistungsebene schlägt sich die zunehmende Bedeutung von VDSL nieder und führte zu einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach VDSL-
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DSL Anschlüsse in Mio. 22,4
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Wettbewerber über TAL-Vorleistung der DT AG, Vorleistungen alternativer Carrier sowie Eigenrealisierung Wettbewerber über Bitstromvorleistung der DT AG Wettbewerber über Resalevorleistung der DT AG DT AG (direkte Endkunden) Summe Vorleistungsprodukten der Deutschen Telekom AG. So konnte bei den beiden Vorleistungsvarianten Bitstrom und Resale insgesamt ein deutliches Plus von 1,1 Mio. nachgefragten Vorleistungsprodukten festgestellt werden. Demgegenüber ist die Nachfrage nach der hoch bitratigen entbündelten Teilnehmeranschlussleitung (TAL) der Deutschen Telekom AG auch im Jahr 2016 wieder gesunken.



Breitbandanschlüsse über HFC-Netze Zum Jahresende 2016 wurden rund 7,2 Mio. Anschlüsse über HFC-Netze genutzt, das ist eine Steigerung von 600.000 im Vergleich zum Vorjahr. Dabei entfielen auf nachgefragte Bandbreiten ab 100 Mbit/s fast 2,8 Mio. Anschlüsse. Angebote von bis zu 400 Mbit/s im Download ermöglichen diese aus Glasfaser- und Koaxialleitungen bestehenden Netze in Kombination mit dem Übertragungsstandard DOCSIS 3.0.
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Datenvolumen Breitband in Festnetzen 22,5
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Datenvolumen im Durchschnitt pro Nutzer und Monat in GB ¹) Prognosewerte



Breitbandanschlüsse über FTTB/FTTH Lichtwellenleiter gelten wegen ihrer herausragenden technischen Eigenschaften als die ideale Infrastruktur zum Datentransport und werden als das Übertragungsmedium der Zukunft gesehen. Die Nachfrage nach den beiden örtlich begrenzten Varianten FTTB und FTTH ist noch relativ gering. Zum Jahresende 2016 entfielen knapp 324.000 Anschlüsse auf FTTB und rund 252.000 auf FTTH. Das Potenzial dieser Infrastrukturen ist mit etwa 2,4 Mio. verfügbaren Anschlüssen deutlich höher. Breitbandanschlüsse über Satellit Satellitensysteme ermöglichen einen nahezu orts unabhängigen Zugang zum Internet. Knapp 26.000 Kunden nutzten zum Jahresende 2016 diese Variante. Da die kabelgebundenen Alternativen preisgünstiger angeboten werden und auch höhere Bandbreiten ermöglichen, bleiben die Nutzerzahlen niedrig. Internetzugänge über Satellit können jedoch in Regionen, die nicht oder unzureichend durch andere Technolo gien erschlossen sind, einen Beitrag zu einer vollständigen Breitbandabdeckung leisten. Datenvolumen Das auf Basis von Breitbandanschlüssen in Festnetzen abgewickelte Datenvolumen ist innerhalb der letzten zwei Jahre signifikant gestiegen.1 Voraussichtlich wurden bis Ende 2016 insgesamt etwa 22,5 Mrd. GB von



Das Datenvolumen für die Jahre 2013 bis 2015 wurde auf Grundlage neuer Erkenntnisse gegenüber früheren Veröffentlichungen angepasst.



1



33



29



den Verbrauchern nachgefragt. Dies entspräche pro Nutzer einem monatlichen Datenvolumen von ca. 60 GB. Sofern sich die Prognose bestätigt, hätte sich das Datenvolumen in Festnetzen innerhalb von zwei Jahren nahezu verdoppelt. In den dargestellten Verkehrsmengen ist das im Rahmen des internetbasierten Fernsehangebots der Deutschen Telekom AG verursachte Datenvolumen nicht enthalten. Bündelprodukte Bündelprodukte, die neben einem Breitbandanschluss noch mindestens einen weiteren Telekommunikationsdienst enthalten (Festnetztelefonie, Fern sehen sowie Mobilfunk 2), haben sich zum Standard angebot der Unternehmen entwickelt. Zudem können Verbraucher, die bei einem Netzbetreiber bereits einen Festnetz- und Mobilfunkvertrag abgeschlossen haben, durch eine Bündelung der beiden Verträge zunehmend Rabatte und exklusive Angebote in Anspruch nehmen. Mit diesen Maßnahmen verfolgen die Anbieter das Ziel, die Kunden möglichst lange an die eigenen Produkte zu binden. Bis Mitte 2016 konnten die Deutsche Telekom AG und ihre Wettbewerber insgesamt rund 30 Mio. Bündelangebote vermarkten. Bei einem Bestand von ca. 8,8 Mio. bzw. 1,2 Mio. Kunden ist im Berichtszeitraum vor allem



Hinsichtlich mobiler Sprache und mobilen Daten erfolgt keine Differenzierung.



2



| 53



54 |



BUNDESNETZAGENTUR



|



JAHRESBERICHT 2016



Gesamtbestand an Telefonanschlüssen und Telefonzugängen in Mio. 37,5
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die Verbreitung von Bündelangeboten mit drei oder vier Diensten gestiegen. Bündelangebote, die sich aus drei Diensten zusammensetzen, enthalten neben einem Breitbandanschluss mit Telefondienst zumeist noch ein Fernsehangebot. Die Pakete mit vier Diensten sind zusätzlich noch um eine Mobilfunkkomponente ergänzt. Hingegen ist die Zahl der Kunden mit Paketen von maximal zwei Diensten auf etwa 20 Mio. gesunken.



¹) Prognosewerte



basierte Telefonzugänge (VoIP über DSL, HFC, FTTB/ FTTH) andererseits entwickelte sich in den vergangenen Jahren gegensätzlich. Während die IP-Telefonie zunahm, wurde der klassische Telefonanschluss weniger genutzt. Die Telefonie über Glasfaserzugänge (FTTB/FTTH) ist noch marginal. Insgesamt bleibt die Nachfrage nach Zugängen zur Sprachkommunikation in den Festnetzen nach Jahren des Rückgangs konstant.



Telefonanschlüsse und Telefonzugänge Die Sprachkommunikation über klassische Telefon anschlüsse (Analog/ISDN) einerseits sowie über IP-



In den Festnetzen gab es zum Jahresende 2016 schätzungsweise 16,8 Mio. VoIP-Zugänge über DSL-
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Telefonanschlüsse/-zugänge der alternativen Teilnehmernetzbetreiber in Mio.
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Anschlüsse (plus 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Dies resultierte vor allem aus der Netzumstellung der Deutschen Telekom AG auf IP-Technologie. Die Anzahl der für Telefongespräche genutzten HFC-Anschlüsse wuchs auf ca. 6,8 Mio. (plus zehn Prozent). Zudem stieg der Bestand an Sprachzugängen über Glasfasernetze Ende 2016 auf etwa 0,5 Mio. Gleichzeitig reduzierten sich die Bestände der Analog-, ISDN-Basis- und ISDNPMx-Anschlüsse des klassischen Festnetzes auf ca. 12,9 Mio. Diese Anschlüsse werden nach und nach durch IP-basierte Technologien ersetzt, die inzwischen einen Anteil von etwa 65 Prozent erreichen. Der Gesamtbestand an öffentlichen Telefonstellen (Münz- und Kartentelefone) lag zum Jahresende 2016 bei rund 26.000.



über dem Anteil der über HFC- und Glasfasernetze betriebenen Sprachzugänge. Insgesamt wurden Ende 2016 rund 87 Prozent des Wettbewerber-Anschluss bestands über IP-basierte Technologien realisiert. Für die alternativen Teilnehmernetzbetreiber hat die klassische Telefonie über Analog- und ISDN-Anschlüsse somit keine große Bedeutung mehr.



Die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG verzeichneten Ende 2016 einen zunehmenden Bestand von etwa 17,3 Mio. Telefonanschlüssen und Telefon zugängen. Mit ca. 0,5 Mio. entsprach der Zuwachs dem des Vorjahres. Während die Anzahl der Analog- und ISDN-Basisanschlüsse der alternativen Teilnehmernetzbetreiber erneut zurückging, stieg die Anzahl der IP-basierten Sprachzugänge weiter.



Gesprächsminuten in Festnetzen Das über klassische Telefonnetze sowie IP-basierte Netze abgewickelte Gesprächsvolumen3 ist weiterhin rückläufig. Im Jahr 2016 wurden nach vorläufigen Berechnungen insgesamt 131 Mrd. Gesprächsminuten über Festnetze geführt.



Bezogen auf den Bestand an Telefonanschlüssen und Telefonzugängen in den Festnetzen der Wettbewerber der Deutschen Telekom AG übertraf im Jahr 2016 der Anteil der VoIP-Zugänge über DSL-Anschlüsse mit ca. 45 Prozent den Anteil der klassischen Analog- und ISDN-Telefonanschlüsse mit knapp 13 Prozent deutlich. Gleichzeitig lag der Anteil von VoIP über DSL auch



Die Zugänge zur Sprachkommunikation in den Festnetzen der alternativen Teilnehmernetzbetreiber werden zumeist auf der Grundlage der Verträge über den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (TAL) der Deutschen Telekom AG oder auf Basis eigener Anschlussleitungen betrieben.



Ursächlich für den Rückgang dürfte u. a. eine zunehmende Nutzung von mobilen Kommunikationsdiensten über das Internet (Over-the-top-Dienste) sein. Im Jahr 2016 sind schätzungsweise ca. 111,9 Mrd. Gesprächsminuten innerhalb der nationalen Festnetze verblieben. Nach einer ersten Prognose wurden etwa



In- und Auslandsverbindungen sowie Verbindungen in nationale Mobilfunknetze.



3
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Abgehende Gesprächsminuten in Festnetzen in Mrd. 173,5
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78 Prozent davon über Flatrates oder Pauschaltarife abgerechnet. Daneben wurden ca. 9,5 Mrd. Minuten in nationale Mobilfunknetze geleitet (Flatanteil etwa 19 Prozent). Schätzungsweise rund 9,6 Mrd. Gesprächsminuten gingen in ausländische Fest- und Mobilfunknetze. Insgesamt lag das über Wettbewerber der Deutschen Telekom AG geführte Gesprächsvolumen Ende 2016 bei etwa 64,5 Mrd. Minuten. Der Großteil dieser Minuten wurde IP-basiert (51 Mrd.) abgewickelt. Auf Basis von klassischen Telefonanschlüssen (Analog/ISDN) geführte Gespräche (9,8 Mrd.) verloren weiter an Bedeutung. Unter anderem bedingt durch die derzeit laufende Netzumstellung auf IP-Technologie zeigte sich diese Entwicklung auch verstärkt bei der Deutschen Telekom AG. Von insgesamt 66,5 Mrd. Gesprächsminuten hatte die Deutsche Telekom AG bis Ende 2016 schätzungsweise bereits 40 Prozent ihrer Verbindungsminuten vollständig IP-basiert abgewickelt. In Summe erreichte die IP-Technologie nach Einschätzung der Bundesnetzagentur bis Ende 2016 einen Anteil von fast 60 Prozent am Gesamtvolumen. Entsprechend wurde in Festnetzen bis Ende 2016 bereits mehr als die Hälfte aller Gesprächsminuten IP-basiert realisiert. Über alternative Anbieter mittels Call-by-Call und Preselection indirekt geführte Gespräche hatten bis Ende 2016 nach ersten Prognosen mit insgesamt 3,7 Mrd. Minuten noch einen Anteil von etwa sechs Prozent am
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Gesamtvolumen der über Wettbewerber abgewickelten Gespräche. Im Vorjahr lag dieser Anteil bei ca. sieben Prozent (vgl. Grafik S. 57). Trotz rückläufiger Preselection-Einstellungen im Netz der Deutschen Telekom AG übertrifft das im Rahmen von Preselection geführte Sprachvolumen weiterhin die über Call-by-Call geführte Verkehrsmenge. Die Zahl der Preselectioneinstellungen lag Ende 2016 nur noch bei gut 0,6 Mio., während im Vorjahr etwa 0,75 Mio. Kunden der Deutschen Telekom AG fest auf einen alternativen Anbieter voreingestellt waren. Grundsätzlich ist bei einer Interpretation der zuvor dargestellten Gesprächsminuten zu berücksichtigen, dass bestimmte Verkehrsmengen derzeit nicht in der Datenbasis der Bundesnetzagentur enthalten sind. Hierzu zählt vor allem die Übertragung von Sprache sog. Over-the-top-Anbieter, die selbst keine Festnetzanschlüsse oder Telekommunikationsnetze betreiben und ihre Dienste auf der Grundlage des Internets unabhängig von der Netzinfrastruktur wie z. B. DSL, HFC oder Glasfaser anbieten. Teilnehmeranschlussleitung Die Anzahl der von Wettbewerbern der Deutschen Telekom AG angemieteten Teilnehmeranschlussleitungen (TAL) reduzierte sich im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,9 Mio. Leitungen. Insgesamt waren Ende 2016 rund 7,2 Mio. TAL angemietet. Davon entfielen schätzungsweise 6,5 Mio. Kupferdoppeladern auf die entbündelte TAL am Hauptverteiler sowie etwa 0,7 Mio. Leitungen auf die als KVz-TAL
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Über alternative Anbieter geführte Gesprächsminuten in Mrd. 83,7 77,5
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bezeichnete Produktvariante vom Kabelverzweiger bis zum Endkunden (Vorjahr 0,5 Mio. TAL). Weiterhin nur marginal sind die Bestandsmengen aller restlichen Produktvarianten.



¹) Prognosewerte



der Vorleistungsnachfrage zu Bitstrom- und Resale produkten der Deutschen Telekom AG. Zum anderen greifen Endkunden oftmals auf Angebote der Kabel anbieter zurück. Da die Kabelanbieter auch im Anschlussbereich über eigene Infrastrukturen ver fügen, ist die Inanspruchnahme von Anschluss leitungen der Deutschen Telekom AG grundsätzlich nicht erforderlich.



Abgesehen von steigenden Bestandsmengen in Bezug auf die KVz-TAL ist die Gesamtentwicklung seit mehreren Jahren deutlich rückläufig. Ursächlich hierfür ist zum einen die zunehmende Verlagerung
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Mobilfunk



Verkehrsvolumen und Nutzung Mobiles Breitband Das mobile Datenvolumen steigt weiter stark an. 2016 wurden 918 Mio. GB an Daten über die Mobilfunknetze übertragen (2015: 575 Mio. GB) (vgl. Grafik 1 S. 59).



Teilnehmer Ende 2016 betrug der von den Netzbetreibern veröffentlichte SIM-Karten-Bestand 129,9 Mio 4. Ein Anteil von 7,7 Mio. des SIM-Karten-Bestandes wurde für die Datenkommunikation zwischen Maschinen (M2M) eingesetzt (Ende 2015: 4,9 Mio.).



Um mobile Datenübertragungsdienste zu nutzen, wurden noch einmal mehr SIM-Karten in UMTSund LTE-fähigen Endgeräten verwendet. 63,1 Mio. waren es Ende 2016 gegenüber 58,5 Mio. SIM-Karten im Vorjahr (vgl. Grafik 2 S. 59).



Statistisch entfallen auf jede Einwohnerin bzw. jeden Einwohner 1,6 Karten. Zweit- und Drittgeräte sind aber nicht ständig in Gebrauch, sodass die Anzahl der ausschließlich aktiv genutzten SIM-Karten geringer ist. Bei der Zählung von aktiv genutzten SIM-Karten werden Karten erfasst, über die in den letzten drei Monaten kommuniziert wurde oder zu denen eine Rechnung in diesem Zeitraum gestellt wurde. Auf dieser Basis ergab sich Ende 2016 nach Erhebungen der Bundesnetzagentur eine Anzahl von 115,2 Mio. aktiven SIM-Karten (Ende 2015: 111,7 Mio.). Davon entfielen 22 Prozent auf die Service-Provider (Vorjahr: 21 Prozent).



Kurznachrichten Im Jahr 2016 ging die Nutzung des Kurznachrichtendienstes (SMS) weiter zurück. Die Zahl der ver sendeten SMS verringerte sich 2016 auf 12,7 Mrd. (2015: 16,6 Mrd.). Infolge der Verbreitung von Smartphones werden SMS-Mitteilungen zunehmend durch Messaging-Apps ersetzt (vgl. Grafik 1 S. 60). Verbindungsminuten 115 Mrd. abgehende Gesprächsminuten wurden 2016 von deutschen Mobilfunkteilnehmerinnen und -teilnehmern im Inland geführt. Dies entspricht dem Vorjahresvolumen (vgl. Grafik 3 S. 60).



Rund 730.000 SIM-Karten wurden stationär genutzt. Die Zahl der aktiven SIM-Karten, die LTE nutzten, wuchs bis Ende 2016 auf rund 39 Mio. (Ende 2015: 27 Mio.). Der Anteil der aktiven Postpaid-Karten betrug Ende 2016 60 Prozent, im Vorjahr waren es 58 Prozent.



Im Jahr 2016 lag der monatliche Umsatzerlös (ohne Endgeräte, ohne MwSt.) pro registrierter SIM-Karte bei etwa 13 Euro. 5 Das in diesem Betrag durchschnittlich enthaltene Datenvolumen hat sich seit 2012 nahezu versechsfacht (vgl. Grafik 2 S. 60).
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Ein wesentlicher Anteil des Anstiegs der registrierten Teilnehmer im Jahr 2016 resultiert aus der geänderten Zählweise eines Anbieters.



Der in den Veröffentlichungen der Netzbetreiber genannte SIM-Karten-Bestand unterliegt keiner einheitlichen Definition. Jedes Unternehmen entscheidet eigenverantwortlich, wie SIM-Karten gezählt werden und wann eine Bereinigung der Bestände erfolgt.
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Die Vergleichbarkeit der Daten für das Jahr 2016 mit denen der Vorjahre ist aufgrund der geänderten Zählweise der Teilnehmerzahlen eines Anbieters nicht gegeben.
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Datenvolumen im Mobilfunk in Mio. GB 918
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Versendete Kurznachrichten per SMS in Mrd.
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Infrastruktur und Netzabdeckung Der LTE-Ausbau schritt zügig voran. Ende 2016 betrug die Zahl der LTE-Basisstationen 44.100 (2015: 40.900). Die Deutsche Telekom AG erreichte Ende 2016 eine auf Einwohner bezogene LTE-Netz abdeckung von 93 Prozent, Vodafone von 90 Prozent und Telefónica Germany von 80 Prozent.



Kennzahlen und Wettbewerberanteile Nachfolgend sind ausgewählte Kennzahlen und Wett bewerberanteile im Telekommunikationsmarkt für die Jahre 2014 bis 2016 dargestellt.
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Verbraucherschutz und -service Den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur erreichten in diesem Jahr etwa 220.000 Anfragen und Beschwerden im Bereich Telekommunikation. Probleme beim Anbieterwechsel und Fragen zu Vertragsinhalten standen erneut im Mittelpunkt. Ab April kam es auch vermehrt zu Fragen zu den neuen Roaming-Bestimmungen der Europäischen Union. Im Jahr 2016 wurden Bußgelder wegen unerlaubter Telefonwerbung und Rufnummernunterdrückung bei Werbeanrufen in einer Gesamthöhe von 895.849,00 Euro verhängt. Das höchste im Jahr 2016 erlassene Bußgeld betrug 250.000 Euro. Im Vorjahr waren es lediglich 467.350,00 Euro.



Allgemeine Verbraucheranfragen und Beschwerden Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur versteht sich als wichtige Anlaufstelle für alle Ver braucheranfragen zum Thema Telekommunikation, aber auch als Mittler zwischen Verbraucher, Telekommunikationsunternehmen und Behörden. Im Jahr 2016 ist die Zahl der Anfragen und Beschwerden erneut gestiegen. So konnten im vergangenen Jahr rund 83.000 Verbraucheranliegen geklärt werden. Im Hinblick auf eine größtmögliche Zufriedenheit der Verbraucher legt der Verbraucherservice sein Augenmerk auf die zügige, kompetente und individuelle Bearbeitung von Verbraucherersuchen. Neben der telefonischen Kontaktaufnahme nutzte die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, auf schriftlichem Weg (meist per E-Mail) mit dem Verbraucherservice in Verbindung zu treten. Die Gelegenheit, persönlichen Kontakt mit dem Verbraucherservice aufzunehmen, ergab sich für die Verbraucherinnen und Verbraucher am Informationsstand beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung im August 2016 in Berlin sowie auf dem Deutschlandfest am Tag der Deutschen Einheit in Dresden. Inhaltliche Themenschwerpunkte der Anfragen und Beschwerden im Telekommunikationsbereich in % 3
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Im Jahr 2016 wurden 1.980 Schlichtungsverfahren bei der Bundesnetzagentur beantragt. Hinzu kamen 903 sonstige Anfragen und Hilfeersuchen, bei denen die Information der Verbraucher über ihre Rechte und die Einschätzung, ob der vorgetragene Sachverhalt im Aufkommen Schlichtungsanträge 2016 250
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Schließlich haben Verbraucher Rechnungspositionen, mit denen Call-by-Call-Verbindungen, Kurzwahl dienste (Premium-SMS), Daten- und Auslandsverbindungen abgerechnet werden, in Frage gestellt. Rechnungen wurden auch reklamiert, wenn hierüber kostenpflichtige Abonnements von Drittanbietern abgerechnet wurden und der Vertragsabschluss für die Verbraucher nicht nachvollziehbar war. Letztere Fälle können durch den Verbraucherservice nicht beurteilt werden, da der Abschluss von Abonnements zivilrechtlich zu beurteilen ist. Die Verbraucher legten dar, dass nicht allein die fehlende Nachvollziehbarkeit, sondern auch die Art und Weise der Bearbeitung von Rechnungsbeanstandungen unbefriedigend sei. Sie beklagten, dass manche Unternehmen nicht auf ihre Beschwerden reagierten, sondern gleich ein Mahnverfahren eröffne-



Die Verbraucherschlichtungsstelle der Bundesnetzagentur vermittelt im Rahmen des TKG in Streitfällen zwischen Endkundinnen und -kunden und Telekommunikationsanbietern. Ziel ist es, eine einvernehm liche Lösung zwischen den Parteien zu finden, um so eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Die Schlichtung stellt eine schnelle, unbürokratische und kostengünstige Alternative zu einem Zivilprozess dar. Die Durchführung des Schlichtungsverfahrens ist kostenfrei.



Apr.



Nach einem Umzug der Verbraucherin bzw. des Verbrauchers wurde die fehlende Bereitstellung der Leistung oder die Änderung von Vertragsinhalten, wie etwa die Vertragslaufzeit oder Datenübertragungsrate, beklagt. Auffällig hoch war die Anzahl der Verbraucherbeschwerden hinsichtlich der Umsetzung von Technikerterminen. Die Betroffenen berichteten vom Nichterscheinen des Technikers, kurzfristigen Terminverschiebungen oder Nachrichten im Brief kasten.



Schlichtung



Mär.



Das am häufigsten angeführte Problemfeld im Vertragsverhältnis zwischen Verbrauchern und Telekommunikationsunternehmen ist die Entstörung von Anschlüssen. Ferner monierten Verbraucher das Geschäftsgebaren und den Kundenservice der An bieter, insbesondere lange Warteschleifen oder lange Reaktionszeiten auf Beschwerden. Ferner besteht hoher Informationsbedarf hinsichtlich der Umstellung des Netzes auf IP-Technologie.



Allgemein ist festzuhalten, dass mangelnde Trans parenz bei der Vertragsgestaltung und der Rechnungslegung sowie der Kommunikation mit den Verbrauchern zu Unklarheiten führten. Vor diesem Hintergrund ist es das vornehmliche Ziel des Verbraucherservices, die Verbraucher über ihre Rechte und die Pflichten der Telekommunikationsunternehmen aufzuklären. Darüber hinaus erarbeitet der Verbraucherservice mit den Unternehmen tragbare Lösungen in Einzelfällen und ermöglicht den Verbrauchern einen einfachen und verständlichen Zugang zum Telekommunikationsrecht. Im Gegenzug können durch die Vielzahl und Vielfalt der Verbraucheranfragen Marktentwicklungen frühzeitig von der Behörde wahrgenommen und Problemen kann kurzfristig begegnet werden.



Feb.



Darüber hinaus waren Themen wie die Beanstandung von Rechnungen, aber auch Fragen rund um Netzzugang und Universaldienst für die Verbraucherinnen und Verbraucher von Bedeutung. Die Anfragen und Beschwerden zum Thema Breitbandausbau haben sich im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdreifacht (von 162 in 2015 auf 466 in 2016). Ab April 2016 erkundigten sich die Verbraucherinnen und Verbraucher zudem vermehrt nach den neuen Roaming-Bestimmungen der Europäischen Union.
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ten oder ein Inkassounternehmen mit der Beitreibung der Forderung beauftragten. Überdies wurde beklagt, dass Anschlusssperren eingerichtet wurden, obgleich die telekommunikationsrechtlichen Voraussetzungen hierfür nicht gegeben waren.



Jan.



Schwerpunkt der Anfragen und Beschwerden lag in der Ausgestaltung und Einhaltung von Telekommu nikationsverträgen, dem Wechsel des Telekommu nikationsanbieters, allgemeinen Anfragen zur Bundesnetzagentur sowie Fragen zum Umzug von Telekommunikationsdiensten.
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Rahmen der Schlichtung geklärt werden könnte, im Vordergrund standen. Damit ist auch im Jahr 2016 das Aufkommen an Anträgen und Anfragen weiter stark angestiegen. Die Schlichtungsstelle hat 2016 die Vorgaben des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG), das am 1. April 2016 in Kraft getreten ist, umgesetzt. Sie gehört als behördliche Verbraucherschlichtungsstelle zu den von der Europäischen Kommission anerkannten Streitbeilegungsstellen. Ein breites Medienecho zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz und vielfache Hinweise auf die Schlichtung durch die Bundesnetzagentur führten dazu, dass sich ab April 2016 die Anzahl der monatlich eingehenden Schlichtungsanträge mehr als verdoppelt hat. Eine vergleichbare Tendenz ist bei den sonstigen Anfragen und Hilfeersuchen festzustellen.



im Zusammenhang mit der Umstellung von Anschlüssen auf IP-Technologie sowie der Bear beitung von Störungen. Die verbleibenden 16 Prozent der Schlichtungsverfahren bezogen sich im Wesentlichen auf die Sperrung von Anschlüssen und Schwierigkeiten beim Anbieterwechsel sowie beim Umzug.



Anbieterwechsel Seit vier Jahren müssen die Telekommunikations anbieter und Netzbetreiber bei einem Anbieterwechsel sicherstellen, dass die Leistung nicht unterbrochen wird, bevor die vertraglichen und technischen Voraus setzungen für einen Anbieterwechsel vorliegen. Die Unterbrechung der Versorgung darf dann einen Kalendertag nicht übersteigen.



Bei 766 Schlichtungsanträgen lagen die Voraussetzungen für die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens vor. In 64 Prozent dieser Verfahren konnte eine Übereinkunft der streitenden Parteien erreicht werden.



Zu diesen Regelungen hat die Bundesnetzagentur eine Festlegung zur „Eskalation von Teilnehmerbeschwerden zum Anbieterwechsel“ erlassen. Die Bundesnetzagentur leitet Verbraucherbeschwerden gezielt an die im Einzelfall betroffenen Unternehmen weiter, wenn es bei einem Anbieterwechsel trotz der gesetzlichen Regelung zu einer Versorgungsunterbrechung gekommen ist, die länger als einen Kalendertag andauert. Die Unternehmen sollen den Einzelfall gemeinsam untersuchen und innerhalb einer kurzen Frist zu einem erfolgreichen Abschluss bringen.



Die Quote der Verfahren, in denen die Antragsgegner die Teilnahme am Schlichtungsverfahren verweigerten, ohne eine Lösung der Streitfrage anzubieten, lag bei 36 Prozent.



Für Fälle, in denen eine Versorgungsunterbrechung eintritt, stellt die Bundesnetzagentur auf ihrer Internetseite ein Formular für die Verbraucher zur Verfügung.



Die Streitfälle bezogen sich etwa zu gleichen Teilen auf Festnetz- (einschließlich Breitband-Kabelanschlüsse) und Mobilfunkanschlüsse.



Seit Herbst 2015 führen marktweite Verbesserungen der Wechselprozesse zu sinkenden Beschwerdezahlen. Diese positive Entwicklung hat sich im Jahr 2016 fortgesetzt – das Beschwerdeaufkommen hat sich gegenüber den Vorjahren merklich reduziert. So hat sich die Bundesnetzagentur 2016 in rund 19.000 Fällen (einschließlich erneuter Nachfragen) für die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher eingesetzt. Auch die Anzahl der eingeleiteten Eskalationsverfahren ist auf rund 3.000 gesunken. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die telefonische Beratung bei Problemen im Zusammenhang mit dem Anbieterwechsel nunmehr getrennt erfasst wird.



Von den im Jahr 2016 eingegangenen Schlichtungsanträgen konnten bis Jahresende 1.614 Verfahren beendet werden. In den 366 noch laufenden Verfahren ist die Prüfung der Anträge bzw. Anhörung der beteiligten Parteien noch nicht abgeschlossen.



Der Anteil der Schlichtungsverfahren mit Bezug auf Vertragsstreitigkeiten lag bei 46 Prozent. Strittig war dabei überwiegend die Beendigung von Verträgen oder die Bereitstellung der vertraglich geschuldeten Leistung, wobei längere Ausfälle von Anschlüssen und die verfügbare Datenübertragungsrate im Vordergrund standen. Ein Anteil von 25 Prozent bezog sich auf Rechnungs beanstandungen. Schwerpunkte waren dabei Beschwerden über nicht nachvollziehbare Verbindungsentgelte sowie Kosten für Abonnements. Technische Probleme wurden bei 13 Prozent der Schlichtungsverfahren thematisiert, insbesondere



Trotz des erfreulichen Rückgangs des Beschwerdeaufkommens werden weiter Anstrengungen unternommen, um den Wechselprozess noch weiter zu verbessern. Dafür steht die Bundesnetzagentur fortwährend



VERBRAUCHERSCHUTZ UND -SERVICE



im Dialog mit den Unternehmen und begleitet die noch andauernde Automatisierung des Anbieterwechselprozesses. Die Bundesnetzagentur wird die gesetzeskonforme Umsetzung der Regelungen zum Anbieterwechsel mit den ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln weiterhin sicherstellen. So hat die Bundesnetzagentur gegen vier große Unternehmen Bußgelder in Höhe von insgesamt 300.000 € verhängt. Insgesamt entfallen auf die vier betroffenen Anbieter rund 70 Prozent des Beschwerdeaufkommens zum Anbieterwechsel. Über die von zwei Unternehmen gegen die Bescheide eingelegten Einsprüche entscheidet das Amtsgericht Bonn.



Transparenzmaßnahmen – Veröffent lichung der Transparenzverordnung Die Bundesnetzagentur hat am 19. Dezember 2016 die Transparenzverordnung für den Telekommunikationsbereich (TKTransparenzV) erlassen, welche die Informationsrechte der Endnutzer gegenüber ihrem Festnetz- und Mobilfunkanbieter verbessert. Die Verordnung tritt – mit wenigen Ausnahmen – am 01. Juni 2017 in Kraft. Die Anbieter haben sechs Monate
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Zeit, die neuen Informations- und Transparenzpflichten umzusetzen. Ein Kernelement der TKTransparenzV ist, dass die Anbieter für jedes Produkt ein Produktinformationsblatt erstellen müssen, sofern das Produkt dem Endnutzer einen Zugang zum Internet ermöglicht. Endkunden erhalten somit vor Vertragsschluss die Möglichkeit, sich einfach und schnell über die wesent lichen Vertragsinhalte zu informieren; unter anderem über die verfügbaren Datenübertragungsraten, die Vertragslaufzeiten, die Voraussetzungen für die Verlängerung und Beendigung des Vertrages sowie die monatlichen Kosten. Die Kunden werden auch darüber informiert, welche Dienste Teil eines vertraglich vereinbarten Datenvolumens sind. Im Festnetz ist die minimale, die normalerweise zur Verfügung stehende und die maximale Datenübertragungsrate anzugeben. Um eine einheitliche Umsetzung der Vorgaben sicherzustellen, wird die Bundesnetzagentur vor Inkrafttreten der Transparenzverordnung ein Muster des Produktinformationsblatts veröffentlichen. Darüber werden den Kunden in der monatlichen Rechnung jeweils das Datum des Vertragsbeginns, der aktuelle Zeitpunkt des Endes der Mindestvertragslauf-



Transparenzverordnung Telekommunikation Die Transparenzverordnung der Bundesnetzagentur verbessert die Informationen, die Verbraucher von den Anbietern zu Breitbandanschlüssen erhalten müssen. Die neuen Rechte stärken die Verbraucher und verbessern so den Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt. Am 1. Dezember 2016 hat der Bundestag der Trans parenzverordnung der Bundesnetzagentur für den Telekommunikationsbereich zugestimmt. Die Verordnung wird – mit einigen wenigen Ausnahmen – am 01.06.2017 in Kraft treten. Festnetz- und Mobilfunk anbieter sind zukünftig zu mehr Transparenz bei der Vermarktung ihrer Breitbandanschlüsse verpflichtet. Verbraucher haben nach der Verordnung einen Anspruch auf Informationen über die tatsächlich realisierbare Datenübertragungsrate. Die Anbieter müssen die Verbraucher daher auf Möglichkeiten zur Überprüfung der Geschwindigkeit hinweisen. Anbieter müssen in Zukunft zudem Produktinformationsblätter erstellen, in denen Endkunden sich vor Vertragsschluss einfach und schnell über die wesentlichen Vertrags



inhalte informieren können. Das Informationsblatt enthält Angaben unter anderem über die verfügbaren Datenübertragungsraten, die Vertragslaufzeiten, die Voraussetzungen für die Verlängerung und Beendigung des Vertrages sowie die monatlichen Kosten.
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zeit, die Kündigungsfrist und der letzte Kalendertag mitgeteilt, an dem die Kündigung eingehen muss, um eine Vertragsverlängerung zu verhindern. Auf diese Weise wird für den Endkunden ein Anbieterwechsel erleichtert. Nach der Verordnung sollen ferner belastbare Mess ergebnisse über die Leistungsfähigkeit des Internet anschlusses bereitgestellt werden, d. h. über die tatsächlich realisierbare Datenübertragungsrate, ab dem Zeitpunkt der Anschlussschaltung. Die Anbieter müssen auf Möglichkeiten zur Überprüfung der Geschwindigkeit, wie z. B. auf das Messangebot der Bundesnetzagentur unter www.breitbandmessung.de hinweisen. Die Messergebnisse müssen gespeichert werden können, damit Verbraucher mehrere Messungen durchführen und etwaige Abweichungen belegen können. Jeder Verbraucher kann sich ohne Aufwand infor mieren, welche Datenübertragungsrate vertraglich vereinbart ist und welche Qualität tatsächlich geliefert wird, und seinem Anbieter etwaige Abweichungen zwischen tatsächlicher und vertraglich vereinbarter Datenübertragungsrate mitteilen.



Breitbandmessung Die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur findet seit dem Start im September 2015 große Resonanz bei den Endkunden. So wurden im ersten Jahr des Tests, das den Zeitraum vom 25. September 2015 bis zum 25. September 2016 umfasste, insgesamt rund 909.000 Tests durchgeführt. In ca. 520.000 Fällen nutzten die Endkunden die Breitbandmessung-App für ihre Messung, wobei die Messungen größtenteils über WLAN erfolgten. Endkunden können mithilfe der Breitbandmessung schnell und einfach die Geschwindigkeit ihres Internetzugangs ermitteln und dadurch die Leistungsfähigkeit ihres stationären und/oder mobilen Breitbandanschlusses bestimmen. Ein Test ist anbieter- und technologieunabhängig möglich und kann kostenlos für stationäre Anschlüsse unter breitbandmessung.de durchgeführt werden. Für mobile Anschlüsse steht die kostenfreie Breitbandmessung-App zur Verfügung. Die App kann für Android und für iOS im jeweiligen Store heruntergeladen werden. Bei der eigentlichen Messung (Messverfahren) ist der technische Ablauf in beiden Fällen identisch.



Breitbandmessung Mit der Breitbandmessung können Verbraucher schnell und einfach die Geschwindigkeit ihres Internetzugangs messen und dadurch die Leistungsfähigkeit ihres stationären und/ oder mobilen Breitbandanschlusses ermitteln. und etwaige Abweichungen zwischen tatsächlicher und vertraglich vereinbarter Datenübertragungsrate belastbar belegen können.



Das Angebot breitbandmessung.de der Bundesnetzagentur ist anbieter- und technologieunabhängig möglich. Der Test erlaubt es, die tatsächliche Datenübertragungsrate des Breitbandanschlusses mit der vertraglich vereinbarten Datenübertragungsrate zu vergleichen. Die Messergebnisse sind speicherbar, damit Verbraucher mehrere Messungen durchführen



Die aggregierten Ergebnisse erfolgreich abgeschlos sener Breitbandmessungen werden in einer Karte veröffentlicht. In der Karte werden für einzelne Anbieter die gemessenen Datenübertragungsraten sowie das prozentuale Verhältnis von gemessener zur vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate dargestellt. Auch besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse nach bestimmten Kriterien, zum Beispiel nach Anbieter und/oder Bandbreitenklasse, zu filtern. Die Messergebnisse werden je nach Zoomstufe in unterschiedlich großen Rastern dargestellt. Verbraucher können sich mittels Karte darüber informieren, ob und welche Messergebnisse in ihrer Region erzielt worden sind.
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Die individuellen Messergebnisse sind elektronisch speicherbar. Endkunden haben dadurch die Möglichkeit, verschiedene Messungen durchzuführen und diese miteinander zu vergleichen. Hiervon machen viele Endkunden Gebrauch und nutzen die Breitbandmessung öfter und über einen längeren Zeitraum, um die Qualität ihres Breitbandanschlusses zu überprüfen. Im Rahmen der Messungen werden die Tarifinforma tionen abgefragt. Der Endkunde kann mittels Tarif spezifika den Anbieter/Tarif in einem Abfragedialog auswählen. Die individuelle Zuordnung der Vertragsdaten wird damit deutlich erleichtert. In Zusammen arbeit mit der Branche konnten im Jahr 2016 weitere Anbieter in die Liste aufgenommen werden. Die Liste der Tarifinformationen wird fortlaufend aktualisiert. Mit Beginn des zweiten Betriebsjahres Ende September 2016 sind zahlreiche Verbesserungen umgesetzt worden. So ist beispielsweise eine Installation von Java nicht mehr nötig. Der Test unterstützt dadurch noch mehr Browser. Bei der Messung von mobilen Breitbandanschlüssen besteht nunmehr die Möglichkeit, bei bestimmten Anbietern die Tarifinformationen automatisiert abzufragen. Eine automatisierte Abfrage erfolgt nur mit Zustimmung des Endkunden. Im Juni 2016 hat die Bundesnetzagentur zudem eine Karte veröffentlicht, die Ergebnisse der über den Test durchgeführten Breitbandmessungen enthält. Mit der Karte trägt die Bundesnetzagentur zur Transparenz im Telekommunikationsmarkt bei. Endkunden können sich schnell und einfach darüber informieren, ob und welche Messergebnisse in ihrer Region erzielt worden sind. In der Karte werden für einzelne Anbieter die gemessenen Datenübertragungsraten sowie das prozentuale Verhältnis von gemessener zur vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate in aggregierter Form dargestellt. Die Veröffentlichung der Messergebnisse erfolgt als Median unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die Breitbandmessung wurde von der Zafaco GmbH im Auftrag der Bundesnetzagentur entwickelt. Grundlage der Messung sind die Transparenzvor gaben im Telekommunikationsgesetz (§§ 43a, 45n). Endkunden soll ermöglicht werden, auf einfache Weise Umfang und Qualität von Telekommuni kationsdiensten zu vergleichen. Die gesetzlichen Regelungen sehen deshalb u. a. vor, dass die Bundesnetzagentur eigene Messungen durchführen oder Hilfsmittel entwickeln kann, damit Endkunden eigenständige Messungen vornehmen können.
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IP-Migration der Telekom Bis 2018 will die Telekom ihre Festnetzanschlüsse auf IP-basierte Telefonie umstellen. Dabei wird Sprachkommunikation paketvermittelt übertragen. Daher werden seit 2014 in Deutschland jede Woche rund 70.000 Kunden der Telekom in das neue System m igriert. Auch die anderen deutschen Telekommunikationsunternehmen setzen auf die IP-Technik und bieten digitale Telefonie über Internet an. Für viele Kunden der Telekom bedeutet die IP- Migration eine Veränderung, nicht nur aufgrund der vertragsrechtlichen Implikationen. So werden teilweise jahrzehntelang bestehende Verträge seitens des Unternehmens gekündigt. Auch gilt es rechtzeitig zu klären, ob bislang genutzte Endgeräte sowie sicherheitsrelevante Sonderdienste (Hausnotruf, Alarmanlage, Brandmeldeanlage) auch weiterhin funktionieren. Zudem hat es viele Verbraucherinnen und Verbraucher verunsichert, dass es während der Umstellungsphase zu Ausfällen der IP-Technik und damit auch der Telefonie kommen kann. Die Einführung der IP-basierten Technik durch die Telekom unterliegt nur sehr eingeschränkt einer regulatorischen Kontrolle. Unternehmen können frei entscheiden, wie sie ihr Produktangebot gestalten. Eine gesetzliche Pflicht zum Angebot einer oder mehrerer bestimmter Anschlussarten besteht nicht. Auch eine Genehmigung bestimmter Anschlusstypen durch die Bundesnetzagentur ist nicht erforderlich. Um die IP-Migration im Sinne eines verbraucherfreundlichen Vorgehens aktiv zu begleiten, steht die Bundesnetzagentur bereits seit 2015 mit der Telekom in einem strukturierten Dialog. Hierbei sind auch die Länder sowie der Bundesverband der Verbraucher zentralen e.V. eingebunden. Dank des großen Engagements aller Beteiligten konnte die Bundesnetzagentur einzelne Aspekte zum Wohle des Verbrauchers auf den Weg bringen. Hervorzuheben ist insbesondere der Aufbau eines Testcenters bei der Telekom für Sonderdienste. Dort kann u. a. geprüft werden, welche Hausnotrufsysteme mit der IP-Technik kompatibel sind. Das Angebot wird von den Anbietern und der Industrie intensiv genutzt. Überdies hat die Bundesnetzagentur erreicht, dass die Telekom den Kündigungsprozess verständlicher und verbraucherfreundlicher kommuniziert. Weiterhin hat die Telekom in 2016 die sogenannten MSAN POTS-Karten in Betrieb genommen, welche die Signale der analogen oder ISDN-Telefonie in die neue ALL-IP-Welt übersetzen. Die Verbraucher, die bisher und auch zukünftig einen reinen Sprach anschluss nutzen möchten, müssen demnach weder
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aktiv migriert noch gekündigt werden. Die MSANPOTS-Karte soll als vollständiges Substitut der bisherigen analogen Telefondienste auch die Weiterversorgung mit Telefondiensten bei einem lokalen Stromausfall ermöglichen.



Inhaltliche Schwerpunkte der schriftlichen Anfragen und Beschwerden 2016 in % 1,0



8,0



0,3



4,9 45,0



Dass diese und weitere Ergebnisse der Dialogrunde zur erhöhten Akzeptanz der IP-Umstellung beitragen, entnimmt die Bundesnetzagentur den seit 2015 kontinuierlich sinkenden Beschwerdezahlen im Zusammenhang mit der IP-Migration. Dennoch begleitet die Bundesnetzagentur den Umstellungs prozess mit unverändert hoher Aufmerksamkeit weiter, um die mit den Umstellungsmaßnahmen verbundenen Auswirkungen für die Kundinnen und Kunden möglichst zu minimieren.



40,8



Bekämpfung des Rufnummernmissbrauchs Die Bundesnetzagentur ist nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) für die Bekämpfung des Missbrauchs von Rufnummern zuständig. Sie ahndet Verstöße gegen die verbraucherschützenden Vorschriften des TKG wie zum Beispiel Preisangabe- und Preisansage regelungen oder Umgehungsverbote. Darüber hinaus ist sie befugt, jegliche Verstöße bei der Nummern nutzung, insbesondere mit Blick auf Verbraucherund Kundenschutzbelange, zu verfolgen. In diesem Rahmen hat die Bundesnetzagentur auch in diesem Jahr verschiedenste Verstöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) konsequent geahndet. Im Fokus der Missbrauchsverfolgung stehen dabei regelmäßig unzumutbare Belästigungen durch Fax- und SMS-Spam sowie irreführende geschäftliche Handlungen. Die Maßnahmen dienen dem zentralen Ziel, Verbraucher und andere Marktteilnehmer vor Belästigungen und finanziellen Nachteilen durch Rufnummernmissbrauch zu bewahren. Im Jahr 2016 gingen bei der Bundesnetzagentur insgesamt 78.209 schriftliche Beschwerden und Anfragen zu Rufnummernmissbrauch ein. Zusätzlich hat die Bundesnetzagentur 22.338 telefonische Anfragen und Beschwerden zu Rufnummernmissbrauch und unerlaubter Telefonwerbung erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr (77.772 bzw. 22.085) ist das Beschwerdeaufkommen somit konstant geblieben.



Rufnummern-Spam Predictive Dialer¹) Unklare Anrufversuche Beschwerden Preise sonstige Beschwerden Auskunftsverlangen und Anfragen 1) Unangemessenes Anrufverhalten von Callcentern



Im Bereich des Rufnummernmissbrauchs leitete die Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr 2.087 Verwaltungsverfahren ein. In 182 Fällen wurde die Abschaltung von insgesamt 3.128 Rufnummern angeordnet. 2 Zudem wurden zu 184 Rufnummern Fakturierungs- und Inkassierungsverbote erlassen. Bei einem Fakturierungsverbot dürfen die betroffenen Beträge nicht mehr in Rechnung gestellt werden. Falls Verbraucher bereits eine Rechnung erhalten, diese jedoch noch nicht beglichen haben, greift das Verbot der Inkassierung. Dieses untersagt das Ein ziehen der jeweiligen Forderungen, damit sich der Rufnummernmissbrauch wirtschaftlich nicht lohnt. Im Jahr 2016 untersagte die Bundesnetzagentur ferner in drei Fällen missbräuchliche Geschäftsmodelle. Schließlich sprach die Bundesnetzagentur in einer Vielzahl von Fällen Abmahnungen aus.



Zum Teil haben auch nummerierungsrechtliche Gründe zu Abschaltungsanordnungen geführt.



2
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Rufnummern-Spam Der Schwerpunkt der Arbeit der Bundesnetzagentur im Bereich Rufnummernmissbrauch liegt auf der Bekämpfung des sog. Rufnummern-Spams. Hierzu zählen Telefon-, Fax-, und E-Mail-Spam. Die Bundesnetzagentur kann allerdings nur bei einem Rufnummernbezug tätig werden. Daher ist Voraussetzung für ein Einschreiten auch bei E-Mail-Spam, dass eine Rufnummer in der E-Mail etwa als Kontaktrufnummer genannt wird. Unter Telefon-Spam fallen insbesondere SMS-Spam, telefonische Gewinnversprechen, Ping-Anrufe und unangemessenes Anrufverhalten von Callcentern (Predictive Dialer). Erstmalig wurden „Unklare Anrufversuche“ gesondert als Kategorie erfasst. Die Beschwerdeführer erklären in diesen Fällen lediglich, eine ihnen unbekannte Rufnummer in Abwesenheit auf ihrem Telefondisplay vorgefunden zu haben bzw. von einer ihnen unbekannten Rufnummer angerufen worden zu sein und den Anruf daher nicht entgegengenommen zu haben. Hier lässt sich regelmäßig kein für die Eröffnung eines Verfahrens notwendiges, konkretes missbräuchliches Verhalten vorwerfen. Schriftliche Beschwerden zu Rufnummern-Spam 72.099
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Den größten Teil der Beschwerden im Bereich Rufnummern-Spam hat die Bundesnetzagentur zu Telefon-Spam (76 Prozent) erhalten. Danach folgen Beschwerden zu Fax-Spam (23 Prozent) und E-MailSpam mit Rufnummernbezug (1 Prozent). Aufteilung der Beschwerden zu Rufnummern-Spam 2016 in % 1 23
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Bekämpfung von unerlaubter Telefonwerbung
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Die Zahl der Beschwerden allein im Bereich Ruf nummern-Spam belief sich im vergangenen Jahr auf 70.956. Das Volumen ist somit im Vergleich zum Vorjahr (72.099) in dieser Kategorie leicht gesunken.



Eine günstigere Versorgung mit Strom oder Gas, ein neuer Handy-Vertrag, ein kostenloses Probeabo oder ein besonders interessantes Finanzprodukt – in Branchen mit hoher Wettbewerbsintensität wird besonders erbittert um jeden Kunden gekämpft. Manchmal geschieht dies auch mit unlauteren Methoden. Dazu gehören Werbeanrufe ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung des Verbrauchers genauso wie Werbeanrufe, bei denen die Rufnummer unterdrückt oder sogar gefälscht ist. Zusätzlich zu den bereits genannten 22.338 telefonisch eingegangenen Anfragen und Beschwerden zu Rufnummernmissbrauch und unerlaubter Telefonwerbung erreichten die Bundesnetzagentur im Jahr 2016 zu unerlaubter Telefonwerbung und Rufnummernunterdrückung bei Werbeanrufen noch weitere 29.298 schriftliche Beschwerden.
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Schriftliche Beschwerden zu unerlaubter Telefonwerbung 33.147 29.298 26.226



2013



2014



24.455



2015



2016



Die wieder ansteigende Beschwerdemenge verdeutlicht, welche Präsenz dem Thema Telefonwerbung in der Öffentlichkeit nach wie vor zukommt und wie wichtig die konsequente Ahndung von Verstößen durch die Bundesnetzagentur ist. Im Jahr 2016 wurden 97 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Bundesnetzagentur hat zudem 23 Bußgeldbescheide wegen unerlaubter Telefonwerbung und Rufnummernunterdrückung bei Werbeanrufen erlassen. Es wurden Bußgelder in einer Gesamthöhe von 895.849,00 € verhängt. Das höchste im Jahr 2016 erlassene Bußgeld betrug 250.000 €. Die von den betroffenen Unternehmen vorgelegten Einwilligungserklärungen sind in den überwiegenden Fällen unwirksam. Oft handelte es sich hierbei um sogenannte Generaleinwilligungen, die unzulässig waren, weil sie sich auf eine Vielzahl von unterschied lichen Branchen, Produkten oder Dienstleistungen bezogen. Zudem wurden häufig Einwilligungsdokumentationen vorgelegt, bei denen sich nach Befragung der Verbraucher herausstellte, dass deren Daten – etwa das Geburtsdatum oder die E-Mail-Adresse – frei erfunden und die Einwilligungen insofern nicht von den betroffenen Verbrauchern erteilt waren. Darüber hinaus verlaufen die Werbegespräche nicht immer kundenfreundlich. So machte insbesondere ein Unternehmen mit einschüchternden und aggressiven Telefonanrufen für Tiernahrung negativ auf sich aufmerksam. Hier konnte die Bundesnetzagentur 2016 ein Bußgeld in Höhe von 150.000 € erlassen. Überdies erreichten die Bundesnetzagentur auch im vergangenen Jahr eine Vielzahl von Beschwerden, die strafrechtlich relevante Sachverhalte betrafen und daher an die Strafverfolgungsbehörden abzugeben waren. So konnte die Bundesnetzagentur zum Beispiel



im Jahr 2016 1.469 Beschwerden einer bekannten Online-Betrugsmasche, den sogenannten „Technical Support Calls“, zuordnen. Auffällig war hier der rasante Anstieg der Beschwerdezahl innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes. Im Rahmen der Evaluierung der verbraucherschützenden Regelungen zu unerlaubter Telefonwerbung hat die Bundesnetzagentur die Arbeit des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz weiter unterstützt und die in den Bußgeldverfahren gewonnenen Erkenntnisse zur Stärkung des Verbraucherschutzes in den Evaluierungsprozess eingebracht. In diesem Zusammenhang spricht sich die Bundesnetzagentur für eine erhöhte Markttransparenz aus und schlägt die Implementierung gesetzlich normierter Dokumentationspflichten für Call-Center und Auftraggeber einer Werbekampagne vor. Kern einer derartigen Dokumentationspflicht sollte die detaillierte Angabe von Ausgestaltung, Dauer und Umfang der Kampagnen sein. Die Dokumentation soll gegenüber der Bundesnetzagentur erfolgen.



Universaldienst Im vergangenen Jahr hat die Bundesnetzagentur Verbraucherinnen und Verbraucher in 2.949 schriftlich eingereichten Fällen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Grundversorgung mit Telekommunika tionsdiensten unterstützt. Universaldienstleistungen sind ein Mindestangebot an Diensten, für die eine bestimmte Qualität festgelegt ist und zu denen alle Endnutzer Zugang haben müssen zu einem erschwinglichen Preis unabhängig von ihrem Wohn- oder Geschäftsort. Die Telekom erbringt auf freiwilliger Basis die Grundversorgungsleistungen in Deutschland. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind ins besondere Verzögerungen bei der Bereitstellung des Telekommunikationsanschlusses Anlass, sich an die Bundesnetzagentur zu wenden. Die Bundesnetzagentur kann hier regelmäßig eine zügige und in der Regel zufriedenstellende Lösung für die Verbraucherinnen und Verbraucher erreichen. Die flächendeckende Bereitstellung von öffentlichen Münz- und Kartentelefonen ist ebenfalls Bestandteil des Universaldienstes. Ende 2016 lag der Bestand an Münz- und Kartentelefone bei etwa 26.000 Geräten. Gleichzeitig hat sich mit über 115,2 Mio. SIM-Karten eine weitreichende Verbreitung von Mobilfunkanschlüssen weiter fortgesetzt. Die Marktentwicklung im Bereich der Mobilfunktelefonie sowie die im ganzen Land erreichte Vollversorgung mit Telefonanschlüssen des Festnetzes hat das Telekommunikationsverhalten
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verändert und die Nachfrage nach öffentlichen Telefon stellen verringert. Trotz der in der Vergangenheit er griffenen Maßnahmen, wie z. B. der Anerkennung des sogenannten Basistelefons als öffentliches Münz- und Kartentelefon, ist die Anzahl der extrem unwirtschaftlichen Standorte im Zeitraum Januar 2016 bis November 2016 weiter angestiegen.



Vermittlungsdienst Anbieter öffentlich zugänglicher Telefondienste müssen einen Vermittlungsdienst für gehörlose und hörgeschädigte Menschen einrichten. Durch diesen soll eine herkömmliche „Sprach“-Telefonie ermöglicht werden. Dazu bauen Gehörlose eine Video- oder Daten verbindung zum Vermittlungsdienst auf, der die empfangene Mitteilung dann in Lautsprache übersetzt. Andersherum wird der Wortinhalt der Gesprächs partnerin/des Gesprächspartners in Gebärden- oder Schriftsprache übermittelt. Gehörlose werden damit in die Lage versetzt, über den Vermittlungsdienst jede Teilnehmerin bzw. jeden Teilnehmer anzurufen bzw. von jeder Teilnehmerin/jedem Teilnehmer angerufen werden zu können. Die Bundesnetzagentur begleitet diesen Vermittlungsdienst seit 2005 und schreibt seit 2009 den Regelbetrieb dieses Dienstes öffentlich aus. Bis Ende 2018 ist die „Tess – Sign & Script – RelayDienste für hörgeschädigte Menschen GmbH“ mit der Erbringung des Vermittlungsdienstes beauftragt. Aufgrund steigender Nutzerzahlen und damit eines höheren Bedarfs an Gebärdensprachdolmetschern haben sich auch die Kosten für die Finanzierung des Vermittlungsdienstes für die Unternehmen erhöht. Daher hat die Bundesnetzagentur auch 2016 die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die Finanzierung des Vermittlungsdienstes durch die Telekommunikationsunternehmen sicherzustellen. Etwaige verbleibende Überschüsse werden vollständig an die zur Zahlung herangezogenen Telekommunikations unternehmen ausgeschüttet.



eIDAS-Vertrauensdienste – Erste Entwicklungen im Markt Die europäische Verordnung für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste (eIDAS) wird seit 1. Juli 2016 in allen 28 EU-Mitgliedstaaten angewandt. Das Angebot an elektronischen Diensten nach dem deutschen Signaturrecht wurde durch die eIDAS-Verordnung stark erweitert. Zur qualifizierten elektronischen Signatur und elektronischen Zeitstempeln kamen elektronische Siegel als Firmenstempel für Unternehmen und Behörden sowie elektronische EinschreibZustelldienste zur sicheren Kommunikation hinzu.
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Auf dem Markt qualifizierter elektronischer Signa turen sind nun Fernsignaturdienste zulässig. Diese ermöglichen komfortable Signaturen für Endanwender. Die Verwendung von eigenem Zubehör (wie z. B. Kartenlesegerät, Signaturkarte oder spezieller Software) ist nicht länger notwendig. Als zuständige Aufsichtsstelle für Vertrauensdienste hat die Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr bereits einigen Anbietern von Einschreib-Zustelldiensten den Eintritt in den Markt ermöglicht. Siegel- und Fernsignaturdienste werden stark nachgefragt, erste Anbieter stehen kurz vor dem Markteintritt. Die Bundesnetzagentur hat den Rechtsrahmen der eIDAS-Verordnung aktiv mitgestaltet und die nationale Einführung vorbereitet. Die Bundesnetzagentur hilft damit, das wirtschaftliche Potenzial des Dienstleistungssektors auszuschöpfen. 



Störungsbearbeitung, Prüf- und Messdienst Ein wichtiger Beitrag zum Verbraucherschutz wird von der Bundesnetzagentur auch durch die Funkstörungsbearbeitung des Prüf- und Messdienstes geleistet. Im Jahresdurchschnitt werden hierbei weit über 6.000 Funkstörungen durch den Prüf- und Messdienst vor Ort ermittelt und beseitigt. Neben Störungen von sicherheitsrelevanten Funkanwendungen, Flugfunkstörungen oder Störungen von DSL-Anschlüssen werden auch Störungen, die durch Schwarzsender wie z. B. Rundfunkpiraten verursacht werden, ermittelt und behoben. Im Jahresverlauf 2016 wurde gerade im Bereich der Rundfunkpiraterie eine deutliche Zunahme der Aktivitäten festgestellt. Der Prüf- und Messdienst konnte hier aufgrund seiner Erreichbarkeit rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche und der Flächenpräsenz an bundesweit 19 Standorten innerhalb kurzer Zeit reagieren, die Schwarzsender ermitteln und die teilweise sehr aufwendig konzipierten Sendeanlagen in Zusammenarbeit mit dem THW außer Betrieb nehmen. Über die letzten Jahre ist das Störungsaufkommen im Jahresmittel mit ca. 6.500 Störungen relativ konstant. Im Detail sind aber deutliche Veränderungen in den einzelnen Themenbereichen festzustellen. Der kontinuierliche Rückgang an Rundfunkstörungen wird durch die deutliche Zunahme von Störungen in den Themenbereichen leitergebundene TK-Netze incl. DSL, Short Range Devices oder auch Mobilfunk mehr als kompensiert. Zusätzlich ist infolge der fortschreitenden Innovation im Funkbereich eine spürbare Zunahme der Komplexität bei der Störungseingrenzung und Störungsbeseitigung zu beobachten, was sich
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letztlich in einem erhöhten Aufwand bei der Störungsbearbeitung niederschlägt. Dieser Trend wird sich durch den fortschreitenden Breitbandausbau sowie die Einführung weiterer innovativer Funkanwendungen z. B. im Rahmen Industrie 4.0 oder des autonomen Fahrens weiter fortsetzen.



Entwicklung der Störungsmengen nach Themenbereichen 2012–2016
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Testkäufe als Instrument in der Marktüberwachung Die Bundesnetzagentur ist die für elektrische und elektronische Geräte wie auch für Funkanlagen zuständige Marktüberwachungsbehörde. Dazu werden in der Fläche Überprüfungen durchgeführt und stichprobenartig Geräte entnommen. E-Commerce wird als Vertriebsweg immer bedeutender. Das kürzlich novellierte Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG) trägt ermöglicht es der Marktüberwachung der Bundesnetzagentur daher anonyme Testkäufe im Internet durchzuführen.



Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass mithilfe der Testkäufe die Marktüberwachung noch effizienter und zielgerichteter erfolgen kann. Zu nennen ist hier u. a. die Schaffung von Transparenz hinsichtlich der Offenlegung von Handelsstrukturen der jeweils betroffenen Wirtschaftsakteure (Hersteller, Händler, Einführer und Bevollmächtigte) sowie hinsichtlich Abweichungen zwischen Angebotsbeschreibung und tatsächlich ausgeliefertem Produkt. Gerade die Rolle und Beteiligung von sogenannten „Fulfillment-Centern“ und B2B-Plattformen im E-Commerce sind hier von besonderer Bedeutung.
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Missbrauch von Sendeanlagen
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Missbrauch von Sendeanlagen



Die Bundesnetzagentur bekämpft seit Anfang 2016 vermehrt den rechtswidrigen Besitz und Vertrieb von illegalen Spionagegeräten. Hierunter fallen u. a. sendefähige Kameras oder Abhörgeräte, die in Alltagsgegenständen versteckt sind. Es ist auch verboten, damit zu werben, dass ein sendefähiges Gerät zur heimlichen Aufnahme geeignet ist. Im Rahmen von Verwaltungsverfahren werden rechtswidrige Angebote und verbotene Werbung im Internet gelöscht, der Verkauf wird untersagt und vorhandene Geräte müssen vernichtet werden. Mangelnde Kooperation führt zu Strafanzeigen. Telefonische und elektronische Anfragen zu dem Thema können seit Mitte des Jahres bei der Bundesnetzagentur gestellt werden.
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freiwillig vernichtet per Bescheid verpflichtet sonstige Erledigungen noch offen



Verfahren gegen Verkäufer/ Hersteller



Abmahnungen Einstellungen Account/Domain suspendiert noch offen
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Entscheidungen, Aktivitäten, Verfahren Die Bundesnetzagentur hat Orientierungspunkte zur Bereitstellung von Frequenzen veröffentlicht, um den Ausbau digitaler Infrastrukturen voranzutreiben. Für die nächste Mobilfunkgeneration 5G sollen frühzeitig geeignete Frequenzen zur Verfügung stehen. Damit fördert die Behörde den Ausbau digitaler Infrastrukturen in Deutschland und ermöglicht Inno vationen in den Bereichen Smart City, Smart Factory und Smart Home.



Marktregulierung Rahmenbedingungen für den Zugang zur Teilnehmer anschlussleitung TAL-Regulierungsverpflichtungen Mit der am 01.09.2016 erlassenen Regulierungsverfügung zur Teilnehmeranschlussleitung (TAL) wurden die Regelungen für die Einführung der VectoringTechnologie in den Nahbereichen im Netz der Telekom Deutschland GmbH festgesetzt. Danach bleibt die Telekom auch in Zukunft grundsätzlich dazu verpflichtet, ihren Wettbewerbern Zugang zur entbündelten TAL zu gewähren. Sie kann den Zugang zur TAL in der unmittelbaren Umgebung ihrer Hauptverteiler (550 m bezogen auf die Kabellänge des Hauptkabels vom Hauptverteiler zum Kabelverzweiger [„KVz“]), also den Nahbereichen, verweigern, falls sie dort ihre Anschlüsse mit der VDSL2-Vectoring-Tech-



nologie erschließt. Sie muss dann aber den Wettbewerbern bestimmte Ersatzprodukte anbieten. Zuvor hatte die Telekom Deutschland GmbH Ende August 2016 eine verbindliche, notariell beurkundete Ausbau- und Investitionszusage für den VectoringAusbau in den Nahbereichen vorgelegt. Darin verpflichtet sie sich, bundesweit alle Nahbereiche mit der Vectoring-Technik eigenwirtschaftlich zu erschließen. TAL-Standardangebot Die Telekom Deutschland GmbH ist dazu verpflichtet, „Musterverträge“ für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung, das sog. TAL-Standardangebot, zu ver öffentlichen. Die Standardangebote werden von der Bundesnetzagentur überprüft. Im Zusammenhang mit der TAL-Regulierungsverfügung musste die Telekom Deutschland das TAL-Standardangebot insbesondere im Hinblick auf die beabsichtigte Einführung von Vectoring im Nahbereich anpassen sowie ein Standardangebot für das im Falle des Vectoring-Einsatzes ersatzweise anzubietende virtuelle Zugangsprodukt am Kabelverzweiger (KVz-VULA) zur Prüfung vorlegen. In den betreffenden Verträgen werden die technischen, betrieblichen und rechtlichen Details des tatsächlichen Einsatzes von Vectoring im Nahbereich sowie des VULA-Produktes am Kabelverzweiger geregelt. Die Standardangebote müssen den gesetzlichen A nforderungen an Vollständigkeit, Billigkeit, Chancengleichheit und Rechtzeitigkeit entsprechen und werden in zwei Verfahrensstufen überprüft. Das endgültige Standardangebot wird dann mit einer Mindestlaufzeit versehen, während der das Standardangebot nicht verändert werden darf. TAL-Entgelte Schließlich wurden im Berichtszeitraum alle Entgelte für die im Zusammenhang mit dem TAL-Zugang stehenden Leistungen festgelegt. Die Tarife für die monatliche Anmietung der TAL wurden für den Zeitraum vom 01.07.2016 bis zum 30.06.2019 neu genehmigt. Dieses Überlassungsentgelt für am Hauptverteiler bereitgestellte TAL (HVt-TAL) beträgt demnach monatlich 10,02 Euro, das Entgelt für den Zugang zur KVz-TAL wurde auf 6,77 Euro monatlich festgesetzt. Für den Zeitraum vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2018 wurden weiterhin die sog. „Einmalentgelte“ genehmigt, also die Entgelte für die Bereitstellung und Kündigung der TAL und für zahlreiche Zusatzleistungen (z. B. die Bereitstellung zu besonderen Zeiten oder die Express-Entstörung). Schließlich wurden die Entgelte für den Zugang von Wettbewerbern zur passiven Anschlussinfrastruktur der Telekom
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Vectoring – Aufrüsten von Kupferleitungen für schnelleres Internet Vectoring ist eine Technik, die die bisherigen Kupfer-Telefonleitungen aufrüstet und die Übertragungsgeschwindigkeit erhöht. Das ist möglich, indem gegenseitige Signalstörungen aus benachbarten Kupferkabeln reduziert werden. Nachdem die EU-Kommission Mitte Juli grünes Licht für die Entscheidung der Bundesnetzagentur gegeben und die Telekom eine verbindliche Ausbau- und Investitionszusage für den Vectoring-Rollout in den Nahbereichen vorgelegt hat, schloss die Behörde das Regulierungsverfahren zum Einsatz von Vectoring im Nahbereich Ende 2016 ab. Ein Vorteil der Technik ist, dass die bestehenden Leitungen vergleichsweise schnell und günstig aufgerüstet werden können. Es kann so ein Beitrag zum Ziel der Bundesregierung geleistet werden, jedem Haushalt in Deutschland bis Ende 2018 einen schnellen Internetanschluss mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde zu bieten. Ein Nachteil dieser Technik besteht darin, dass sie nur von einem Anbieter geschaltet werden kann.



Deutschland GmbH neu genehmigt. Hierunter fällt die Mitnutzung von Kabelkanalkapazitäten bzw. Kabelleerrohren, die Anmietung unbeschalteter Glasfasern zur Anbindung eines Kabelverzweigers oder die Überlassung eines Einbauplatzes in einem Multifunktionsgehäuse. Regulierungsentscheidungen zum Layer 2-Bitstrom Der Bitstromzugang ist ein kombiniertes Vorleistungsprodukt aus Breitbandanschluss und Transportleistung im Netz der Telekom Deutschland GmbH, das Wettbewerber in die Lage versetzt, ihren Endkunden ADSL- und VDSL- sowie zukünftig auch GlasfaserAnschlüsse bereitzustellen und darüber Breitbanddienste, wie z. B. schnelle Internetzugänge, anzubieten. Für Netzbereiche, die mit Vectoring aufgerüstet werden, liegt mit dem Layer 2-Bitstrom nun eine hochwertige Alternative zum TAL-Zugang vor. Die Beschlusskammer hat bei der Regulierung des Layer 2-Bitstroms ausgewogene und verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen, die den künftigen Wettbewerb im Breitbandmarkt im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher stärken.



Der Einsatz der Vectoring-Technologie treibt den Breitbandausbau voran und sichert einen chancen gleichen Wettbewerb zum Nutzen der Verbrauche rinnen und Verbraucher. Alle Unternehmen sollen auch in Zukunft faire und verlässliche Rahmenbedingungen für ihre Investitionen in moderne Breitbandnetze vorfinden.



Standardangebot für den Layer 2-Bitstrom Nach eingehender Überprüfung, der umfassenden Beteiligung der Wettbewerber und nach Abschluss des EU-Konsolidierungsverfahrens ist das Standardangebot der Telekom Deutschland GmbH betreffend den Layer 2-Bitstrom-Zugang in Kraft gesetzt worden, indem die Beschlusskammer die erforderlichen Änderungen an dem Vertragsentwurf der Telekom Deutschland GmbH vorgenommen hat. Dieser „Mustervertrag“ enthält nun die konkreten administrativen und betrieblichen Bedingungen, zu denen die Telekom Deutschland GmbH ihren Wettbewerbern den Layer 2-Bitstrom-Zugang bereitstellen muss. Sie können auf dieser Basis Zugangsverträge abschließen, ohne hierfür zunächst zeitaufwendig verhandeln zu müssen. Die Wettbewerbsunternehmen müssen ein entsprechendes Layer 2-Bitstromprodukt zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen anbieten, sofern sie Vectoring am (Außenbereichs-) KVz einsetzen. Entgelte für den Layer 2-Bitstrom Neben den Zugangsbedingungen wurden die Entgelte für den Layer 2-Bitstrom genehmigt. Sie betragen für VDSL 16/25/50 Mbit/s 18,56 Euro und für VDSL
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100 Mbit/s 19,10 Euro. Für ADSL werden monatlich 15,17 Euro fällig. Sofern sich Wettbewerber im sogenannten „Kontingentmodell“ zur Abnahme eines Mindestkontingents an Layer 2-Bitstrom-Anschlüssen verpflichten, zahlen sie für sämtliche Kontingentanschlüsse zunächst einen Einmalbetrag, können die einzelnen Anschlüsse dann aber zu einem günstigeren Preis einkaufen. Die Entgelte enthalten auch den im Rahmen des Bitstromzugangs abgewickelten Datentransport, den sogenannten „inkludierten Verkehr“, der so bemessen wurde, dass damit die mittelfristig zu erwartende Bandbreitennachfrage abgewickelt werden kann. Neben den wichtigen monatlichen Überlassungsentgelten umfasst die Genehmigung auch die Einmalentgelte für Bereitstellung beziehungsweise Kündigung eines Layer 2-Bitstrom-Anschlusses sowie die jähr lichen Überlassungsentgelte für den netzseitigen Übergabeanschluss zwischen Telekom und BitstromNachfrager. Regulierungsentscheidungen zur Mobilfunk- Terminierung Die Bundesnetzagentur hat am 29.08.2016 insgesamt sieben Regulierungsverfügungen im Bereich „Anruf zustellung auf der Vorleistungsebene in einzelnen Mobilfunknetzen" erlassen. Mit diesen wurden verschiedene Regulierungsverpflichtungen gegenüber drei Mobilfunknetzbetreibern (Telekom Deutschland GmbH, Vodafone GmbH und Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, einschließlich deren Tochterunternehmen E-Plus Mobilfunk GmbH) sowie gegenüber vier virtuellen Mobilfunknetzbetreibern (Lycamobile Germany GmbH, sipgate Wireless GmbH, OnePhone Deutschland GmbH [seit 12. 11. 2015: Voiceworks GmbH] und Truphone GmbH) beibehalten, geändert und auferlegt. In den Regulierungsverfügungen wurde den Betreibern nunmehr auferlegt, dass die Entgeltermittlung für das Mobilfunk-Terminierungsentgelt erstmals nach Maßgabe des in der EU-Terminierungsempfehlung empfohlenen sog. Pure LRIC-Maßstabes, statt – wie bisher – nach dem Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung (KeL) erfolgen soll. Nach eingehender Analyse der zusammengetragenen Daten und Fakten und nach Abwägung der Regulierungsziele des § 2 Abs. 2 TKG und des Anbieterinteresses sprachen – anders als bei der letzten Regulierungsverfügung – überwiegende Gründe dafür, dass – wie bereits in nahezu allen anderen EU-Mitgliedsstaaten – auch in Deutschland ein Pure-LRIC-Preisniveau bei



den Mobilfunkterminierungsentgelten angestrebt werden sollte. Nach dem Pure-LRIC-Maßstab werden – im Gegensatz zum bisherigen „Vollkostenansatz“ – nur noch die inkrementellen (rein zusätzlichen) Kosten der Terminierung berücksichtigt. Das führt zu niedrigeren Terminierungsentgelten. Die Bundesnetzagentur hat dann, nachdem die betroffenen Unternehmen entsprechende Genehmigungsanträge gestellt hatten, am 30.11.2016 die Mobilfunkterminierungsentgelte (MTR) für den Zeitraum 01.01.2016 bis 30.11.2019 vorläufig in Kraft gesetzt und im Anschluss national konsultiert und dann der EU-Kommission, dem GEREK und den nationalen Regulierungsbehörden der übrigen EU-Mitgliedsstaaten zur Stellungnahme übermittelt. Das Entgelt für die Mobilfunkterminierung beträgt demnach ab dem 1. Dezember 2016 jeweils 1,10 ct/min. In einem zweiten Schritt soll das Entgelt ab dem 1. Dezember 2017 auf dann 1,07 ct/min sinken und ab dem 01.12.2018 für den Zeitraum bis Ende November 2019 auf 0,095 ct/min. Regulierungsentscheidungen zu Festnetz- Verbindungsleistungen Nach entsprechender Marktfestlegung durch die Präsidentenkammer hat die Bundesnetzagentur Regulierungsverpflichtungen im Bereich der An rufzustellung auf der Vorleistungsebene sowie im Bereich des Verbindungsaufbaus in öffentlichen Telefonfestnetzen gegenüber der Telekom Deutschland GmbH erlassen. Wie auch bei der Mobilfunk terminierung wurde hier der Telekom Deutschland GmbH auferlegt, dass die Entgeltermittlung für das Festnetz-Terminierungsentgelt statt – wie bisher – nach dem KeL-Maßstab nunmehr ebenfalls nach Maßgabe der EU-Terminierungsempfehlung anhand des Pure-LRIC-Maßstabes erfolgen soll. Hieran anknüpfend wurden die Entgelte für die Festnetz-Verbindungsleistungen der Telekom Deutschland GmbH genehmigt. Für die Anrufzustellung in ihrem Netz („Terminierung“) wurde ein Entgelt von 0,10 ct/min. für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31.12.2018 genehmigt. Für den insbesondere bei Call-by-Call- und Preselection-Gesprächen erforder lichen Aufbau von Verbindungen aus dem TelekomNetz zu Wettbewerbernetzen („Zuführung“) beträgt das Entgelt 0,23 ct/min. Neben den Basisentgelten für die Terminierungs- und die Zuführungsleistungen wurden auch die daraus abgeleiteten Durchleitungsentgelte für Verbindungen zu Service- und Mehrwertdiensterufnummern ((0)800er, (0)180er, (0)900er Rufnummern etc.) genehmigt.
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Entsprechende Regulierungsverfügungen wurden auch gegenüber 78 alternativen Teilnehmernetzbetreibern betreffend die Anrufzustellung in ihren jeweiligen Teilnehmernetzen („Terminierung“) erlassen. Die Präsidentenkammer hatte zuvor festgestellt, dass diese Teilnehmernetzbetreiber über eine beträchtliche Marktmacht auf den netzweiten Vorleistungsmärkten für die Anrufzustellung in ihren jeweiligen Netzen verfügen. Rahmenbedingungen für die UKW-Rundfunk übertragung Die Bundesnetzagentur hat am 02.11.2016 eine Regulierungsverfügung betreffend die Media Broadcast GmbH (MB) hinsichtlich der nationalen Märkte für UKW-Übertragungen und UKW-Antennen(mit)benutzungen erlassen. Mit dieser erneuerten Regulierungsverfügung sind vor dem Hintergrund der Entwicklung in der ersten Marktöffnungsphase und mit Blick auf die anstehende nächste Genehmigungsperiode die entgeltregulatorischen Bestimmungen angepasst worden. So wurden die laufenden Vorleistungsentgelte für Bestandsfrequenzen nicht mehr einem RetailMinus-Ansatz, sondern vielmehr der herkömmlichen Ermittlungsmethode der Bestimmung von Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung unterworfen. Ebenfalls geändert wurde die Regulierung der UKWEndnutzerentgelte dahingehend, dass diese ab dem 01.04.2017 keiner (teilweisen) Genehmigungspflicht, sondern allein noch einer nachträglichen Missbrauchsregulierung unterliegen sollen. Sodann wurden die laufenden Vorleistungsentgelte für über 1.500 bestehende Standort-Frequenz-Kombinationen mit Wirkung ab dem 01.04.2017 genehmigt. Hauptsächlich wegen des Ansatzes des neuen Mietpreismodells der DFMG Deutsche Funkturm GmbH für Antennenstandortflächen (von der DFMG im Rahmen eines Missbrauchsverfahrens des Bundeskartellamts entwickelt) hätten sich erhebliche Verwerfungen zwischen den einzelnen Standort-Frequenz-Kombinationen ergeben. Die Beschlusskammer hat daher mit Rücksicht auf die Belange des Rundfunks etwaige Entgeltsteigerungen pro Rundfunkveranstalter anhand eines Deckels in Höhe von 15 % gekappt und die insoweit überschießenden Kosten im Sinne einer „Gemeinkostenumlage“ auf den (Rest-) Bestand aller weiteren Standort-Frequenz-Kombinationen verteilt.
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Entgelte für „Carrier-Festverbindungen“ Die Telekom ist verpflichtet, Zugang zu AbschlussSegmenten von Mietleitungen mit Bandbreiten von 2 bis einschließlich 155 MBit/s („Carrier-Festverbindungen“ – CFV) einschließlich der dazu erforderlichen Kollokation und zusätzlicher Leistungen zu gewähren. Die Entgelte für den Zugang unterliegen der Genehmigungspflicht. Aufgrund auslaufender Genehmigungsfrist der jährlichen Überlassungsentgelte hatte die Telekom entsprechende Folgeanträge gestellt. Die endgültige Genehmigung erfolgte mit Wirkung zum 01. Januar 2017. Regulierungsverfügung Anrufzustellung auf der Vorleistungsebene Die Bundesnetzagentur hat eine Regulierungsverfügung im Bereich der Anrufzustellung auf der Vorleistungsebene im Netz der Telekom sowie im Bereich des Verbindungsaufbaus in öffentlichen Telefonfestnetzen erlassen. In der Entscheidung wurde der Telekom auferlegt, dass die Entgeltermittlung für das Festnetz- Terminierungsentgelt statt – wie bisher – nach dem KeL-Maßstab nunmehr nach Maßgabe der EU-Ter minierungsempfehlung anhand des strengeren sogenannten Pure-LRIC-Maßstabes erfolgen soll. Teilnehmerdaten Die Bundesnetzagentur überprüfte mehrere im Wesentlichen gleichlautende Anträge von Verlagen auf Einleitung von Streitbeilegungsverfahren. Vorwurf der Verlage war, ihr Kooperationspartner Deutsche Telekom Medien GmbH (DeTeMedien) würde bei der gemeinsamen Publikation von Teilnehmerverzeichnissen ihnen gegenüber überhöhte Kosten für Teilnehmerdaten abrechnen. Ein Streitbeilegungsverfahren wurde nicht eingeleitet, da es sich bei der relevanten Frage um eine zivilrechtliche Fallgestaltung handelt, für die die Regulierungsbehörde nicht zuständig ist. Prüfung von Winback-Aktivitäten der Telekom Deutschland GmbH Die Bundesnetzagentur hat aufgrund einer Anzeige eines regional tätigen Anbieters die Aktivitäten der Telekom bei der Rückgewinnung von Kunden (sog. Winback) überprüft, wegen angeblich missbräuch lichen Verhaltens. Nach eingehender Prüfung wurde kein Verfahren eingeleitet.
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Frequenzregulierung



Voraussetzung für den Erfolg von Industrie 4.0, dem automatisierten Fahren, dem Internet der Dinge und der Machine-to-Machine-Kommunikation.



Frequenz-Kompass Die Bundesnetzagentur hat im Juli 2016 einen Frequenz-Kompass veröffentlicht. Ziel ist es, einen Überblick über die aktuellen frequenzregulatorischen Handlungsfelder zu geben:



Die bisher für den Mobilfunk vergebenen Frequenzen zwischen 700 MHz und 2,6 GHz können flexibel für 5G genutzt werden, sobald Technik verfügbar ist. Die Bundesnetzagentur wird auch die absehbar für 5G verfügbaren Frequenzen bedarfsgerecht bereitstellen.



• • • • 



Frequenzverteilungsuntersuchung Bereitstellung 2 GHz Bereitstellung 3,5 GHz und weitere Frequenzen Diensteanbieter / Virtuelle Mobilfunknetzbetreiber (MVNO) • Neueinsteiger



Bei Bereitstellung von Frequenzen werden auch die Interessen von Neueinsteigern zu betrachten sein. Hierbei sind auch die Maßnahmen der Europäischen Kommission anlässlich der Fusion der Mobilfunknetzbetreiber Telefónica und E-Plus zu berücksichtigen. Die Europäische Kommission hatte besondere Maßnahmen für Neueinsteiger ergriffen. Diese enthalten die Möglichkeit des Zugriffs auf das Frequenzspektrum der Fusionsunternehmen in den Bereichen 2 GHz und 2,6 GHz. Der Frequenz-Kompass adressiert daher auch, ob und inwiefern diese Maßnahmen frequenzregulatorisch konkretisiert oder ergänzt werden sollten.



Die Nutzungsrechte von Frequenzen in den Bereichen 2 GHz und 3,5 GHz sind bis Ende 2020 bzw. 2021/2022 zugeteilt. Diese Frequenzen werden für den Ausbau digitaler Infrastrukturen und der neuen Mobilfunk generation 5G benötigt. Gerade das 3,5-GHz-Band ist von besonderem Interesse für die Einführung von 5G, da hier viel Spektrum verfügbar ist. Die Frequenzen sind daher frühzeitig erneut bereitzustellen. Damit kann allen Marktteilnehmern Rechts- und Planungs sicherheit gegeben werden.



Der Frequenz-Kompass beinhaltet über die Bereitstellung von Frequenzen hinaus die Frage, ob und inwieweit Zugangsrechte für Diensteanbieter und MVNO über das Jahr 2020 hinaus adressiert werden müssen. Mit dem Ablauf der Befristung der 2-GHz-Frequenzen zum Ende des Jahres 2020 werden die geltenden Zugangsverpflichtungen für Diensteanbieter enden.



Für zukunftsfähige Breitbandnetze sind aber auch weitere Frequenzbereiche – wie zum Beispiel 26 GHz und 28 GHz – vorausschauend zu betrachten. In diesen hohen Frequenzbereichen könnten besonders große Bandbreiten bereitgestellt werden. Dies ist eine



450 MHz



700-900 MHz



zugeteiltes Spektrum



1,5 GHz



1,8-2,0 GHz



betrachtetes Spektrum



> 1.000 MHz



WLAN



WLAN



15 MHz



120 MHz



400 MHz



Frequenzbereiche und Anwendungen



2,6 GHz



3,4-3,8 GHz



26-28 GHz



ENTSCHEIDUNGEN, AKTIVITÄTEN, VERFAHREN



Orientierungspunkte Aus dem Frequenz-Kompass wurden im Dezember 2016 Orientierungspunkte zur Bereitstellung von Frequenzen für den Ausbau digitaler Infrastrukturen entwickelt und zur Kommentierung gestellt. Die Orientierungspunkte enthalten neben ersten Erwägungen für künftige Frequenzzuteilungen einen detaillierten Überblick über die folgenden Frequenz bereiche: • • • • • 



700-MHz-Mittenlücke 2 GHz 3,4 – 3,8 GHz 26 GHz 28 GHz



Durch den Ausbau der 5G-Infrastrukturen werden eine Vielzahl von Frequenznutzungen und innovativen Anwendungen möglich sein. Diese haben Einfluss auf die Rahmenbedingungen der Zuteilung von Frequenzen. Deshalb wurden mit den Orientierungspunkten insbesondere Nutzungsszenarien für die jeweiligen Frequenzbereiche abgefragt. Bei der Bereitstellung von Frequenzen sind sowohl die Interessen bestehender Mobilfunknetzbetreiber als auch die von Neueinsteigern, Diensteanbietern und virtuellen Netzbetreibern (MVNO) sowie kleinen und mittleren Unternehmen und Start-ups zu berücksich tigen. Ebenso sind die Belange anderer Nutzergruppen – insbesondere bestehender oder benachbarter Frequenznutzer – einzubeziehen. Räumung von Frequenzen im Bereich 1800 MHz zur Fusion Telefónica und E-Plus Im Jahr 2014 wurde die Fusion der Mobilfunknetz betreiber Telefónica und E-Plus wettbewerbsrechtlich durch die Europäische Kommission freigegeben. Die Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur entschied parallel telekommunikationsrechtlich über die Fusion. Sie sah insbesondere die vorzeitige Rückgabe von Spektrum im Bereich 900/1800 MHz durch die Telefónica/E-Plus im engen zeitlichen Zusammenhang mit der neuen Allokation (Auktion 2015) des sog. GSM-Spektrums vor. Im September 2015 wurde der Telefónica sowie der E-Plus die konkrete Genehmigung erteilt, ihre Frequenzen gemeinsam zu nutzen. Gleichzeitig verpflichtete sich der Konzern dazu, Frequenzen im Bereich 1800 MHz im Umfang von 2 x 24,8 MHz (gepaart) vorzeitig zu räumen.
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Die Telefónica berichtete monatlich über den Verlauf der Räumung. Die regionalen und bundesweiten Räumungen zum 31. Dezember 2015 und 30. Juni 2016 konnten erfolgreich und fristgerecht abgeschlossen werden. Ursprünglich endeten diese Frequenznutzungsrechte am 31. Dezember 2016 und wurden von Telefónica in der Frequenzauktion im Jahr 2015 nicht zurückersteigert. Den Wettbewerbern Telekom und Vodafone konnten die geräumten Frequenzen somit vorzeitig im Jahr 2016 zugeteilt werden. Frequenzverteilungsuntersuchung In der telekommunikationsrechtlichen Entscheidung der Präsidentenkammer über die Fusion der Mobilfunknetzbetreiber Telefónica und E-Plus (BK1-13/002) wurde für eine Umverteilung von Frequenzen im Bereich 2 GHz kein kurzfristiger Handlungsbedarf festgestellt. Es wurde jedoch angekündigt, nach Kenntnis aller Tatsachen – insbesondere dem Ergebnis der Auktion von Frequenzen im Jahr 2015 – eine Unter suchung der fusionsbedingten Frequenzverteilung vorzunehmen („Frequenzverteilungsuntersuchung“). Infolge der Auktion im Juni 2015 wurde ein Teil der Frequenzen neu unter den Mobilfunknetzbetreibern verteilt. Daher wurden die Unternehmen und die interessierten Kreise im Jahr 2016 zur fusionsbedingten Frequenzverteilung insbesondere im Bereich 2 GHz angehört. Nach Einschätzung der Bundesnetzagentur besteht kein weiterer Klärungsbedarf hinsichtlich des Sachverhaltes. Für den Abschluss der Frequenzverteilungs untersuchung sind jedoch insbesondere die Befristung eines wesentlichen Teils der 2-GHz-Frequenzen bis Ende 2020 sowie deren erneute Bereitstellung in einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren zu beachten.



Digitalisierung Stellungnahme Grünbuch „Digitale Plattformen“ Im Rahmen des Fachdialogs „Ordnungsrahmen für die digitale Wirtschaft“ hat das BMWi am 30. Mai 2016 das Grünbuch „Digitale Plattformen“ veröffentlicht und damit eine öffentliche Konsultation über Regeln und Rahmenbedingungen für digitale Plattformen eingeleitet. Die Bundesnetzagentur hat sich an der Konsultation mit einer umfangreichen Stellungnahme beteiligt, in der im Einzelnen auf die 12 Thesen bzw. 52 Fragen des Grünbuches eingegangen wird. Gegenstand der
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Stellungnahme ist etwa die Forderung nach einer investitions- und innovationsfreundlichen Regulierung und deren Beitrag zum Ausbau hochleistungs fähiger Infrastrukturen. Darüber hinaus wird z. B. ein Level Playing Field zwischen Anbietern klassischer Telekommunikationsdienste und sog. Over-theTop-Playern, die Kommunikationsdienste wie z. B. Messagingdienste über das offene Internet erbringen, adressiert. Datenschutz und Datensouveränität, Verbraucherschutz und die Notwendigkeit von Transparenz sind ebenso Themenschwerpunkte der Stellungnahme wie Verfahrensfragen und institutionelle Fragen u. a. zur Marktbeobachtung, wissenschaftlichen Unterstützung sowie der sachgerechten Zuständigkeitsverteilung zwischen europäischer und nationaler Ebene. Projektträgerschaft Förderprojekt „Modellregionen intelligente Vernetzung“ Ziel des Förderprogramms „Modellregionen der Intelligenten Vernetzung – Konzepte und erste Umsetzungsschritte“ des BMWi ist es, die Alltagstauglichkeit, den Nutzen und die Vorteile aufzuzeigen, die mittels einer durchdachten Anwendung von Digitalisierung und Vernetzung ermöglicht werden. Das Programm unterstützt die ressortübergreifende Strategie „Intelligente Vernetzung“ der Bundesregierung. Im Fokus der Förderung steht die systematische Digitalisierung der Basissektoren Bildung, Energie, Gesundheit, Verkehr und öffentliche Verwaltung sowie die branchenübergreifende Vernetzung der Akteure durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien. Adressiert werden Kooperationen zwischen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie Gebietskörperschaften. Die Bundesnetzagentur hat als Projektträger die Verantwortung für die Steuerung des Verfahrens und die Auswahl der Projekte übernommen. Im Rahmen der ersten Förderrunde, für die bis zu 1,77 Mio. Euro zur Verfügung standen, konnte bereits ein erstes Vernetzungsprojekt bewilligt werden. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln werden auch in den Jahren 2017 und 2018 entsprechende Förderungen durchgeführt. Förderung der Machine-to-Machine-Kommunikation über öffentliche Mobilfunknetze Machine-to-Machine (M2M)-Kommunikation bezeichnet den drahtlosen oder kabelgebundenen, überwiegend automatisierten Informationsaustausch zwischen technischen Einrichtungen. Anwendungsgebiete sind vor allem die Automatisierung industrieller Prozesse sowie die Bereiche Automobilindustrie („connected cars“), Konsumgüter/Haushalt („smart home“), Energie



(„smart meter“), öffentliche Infrastruktur sowie Transport und Logistik. Die Anwendungen gelten als Wachstumsbereich. Sie haben häufig einen länderübergreifenden, teilweise sogar globalen Wirkungsbereich. Die benötigten Endgeräte werden in der Regel für den Weltmarkt produziert. Wenn für M2M-Anwendungen Mobilfunknetze verwendet werden, sind Mobilfunkrufnummern und die für die technische Adressierung von mobilen Endgeräten benötigten „International Mobile Sub scriber Identities“ (IMSIs) erforderlich. Die Bundesnetzagentur hat zur Förderung solcher M2M-Anwendungen Regelungen veröffentlicht, nach denen IMSIs mit einer deutschen Länderkennung auch für M2M-Anwendungen im Ausland verwendet werden dürfen. Ebenso dürfen Geräte mit ausländischen IMSIs in Deutschland vermarktet werden. Sofern auch im betroffenen Ausland eine entsprechende allgemeine oder individuelle Erlaubnis nach dortigem Recht vorliegt, erspart dies der Telekommunikationsindustrie administrativen Aufwand und Produktionskosten. Es ist zu erwarten, dass durch die neuen Regelungen Wachstumsimpulse ausgelöst werden und sich verstärkt nützliche M2M-Anwendungen durchsetzen. Verbraucher und Unternehmen werden durch die Verbreitung innovativer IT-Dienste und -Produkte profitieren. Damit wird auch ein wesentlicher Beitrag für die wei tere Digitalisierung geleistet. Da die exterritoriale Nutzung von IMSIs weltweit bislang kaum geregelt ist, hat die Bundesnetzagentur mit der expliziten Erlaubnis in Deutschland auch international eine Vorreiterrolle eingenommen. IMSIs waren bislang auf austauschbaren SIM-Karten einprogrammiert. Neuerdings werden sie auf "eSIM" (embedded SIM) genannten Modulen gespeichert, die im Gerät fest eingebaut sind. Die Bundesnetzagentur steht hinsichtlich der Einführung der eSIM in engem Kontakt mit den Marktbeteiligten und dem Bundeskartellamt, um sicherzustellen, dass es durch die neue Technologie zu keinen negativen Effekten auf den Wettbewerb und die Verbraucherinteressen kommt. Konferenz „Digitale Transformation in netzgestützten Industriesektoren“ Die Digitalisierung verändert unsere Welt grund legend und hat bereits heute einen maßgeblichen Einfluss auf unser tägliches Leben. Diese Entwicklung macht auch vor den von der Bundesnetzagentur regulierten Netzsektoren nicht halt. Beispielsweise werden im Postmarkt zunehmend Produkte und Dienstleistungen durch elektronische Angebote ersetzt, während der Boom im E-Commerce den Paketversand weiter antreibt. Im Energiesektor steigt die Bedeutung
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von Digitalisierungs- und Vernetzungsprozessen vor allem hinsichtlich des zunehmenden Bedarfs einer Integrat ion von volatil einspeisenden Photovoltaikund Windenergieanlagen in das Stromnetz. Auch für den Eisenbahnsektor bietet die Digitalisierung neue Chancen, etwa durch den Einsatz intelligenter ITAnwendungen auf den verschiedenen Wertschöpfungsebenen. Im Rahmen dieser Veränderungsprozesse übernimmt der Telekommunikationssektor eine bedeutende Enabler-Rolle, durch die viele Entwicklungen erst ermöglicht werden. Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation veranstaltete die Bundesnetzagentur am 9. November 2016 in Berlin eine hochrangig besetzte Konferenz. Die Idee der Veranstaltung war es, Vertreter aller regulierten Sektoren zusammenzubringen, um anstehende Herausforderungen zu identifizieren. Präsident Homann stellte zu Beginn der Veranstaltung klar, dass die Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs, des Verbraucherschutzes und der Versorgung mit hochleistungsfähigen Netzinfrastrukturen auch in der digitalen Welt unverändert wichtig bleibt. Im ersten Panel diskutierten Herr Dr. Appel (Deutsche Post AG), Herr Dirks (Telefónica Deutschland Holding AG), Herr Höttges (Deutsche Telekom AG), Herr Kapferer (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW), Herr Dr. Rehkopf (Deutsche Bahn AG) und Herr Homann über die Marktveränderungen und deren Folgen für die Sektoren Elektrizität und Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen. Die Diskussion zeigte, dass zahlreiche Fragestellungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben, gleichermaßen alle regulierten Branchen betreffen. Dazu zählen etwa die Bedeutung von offenen Plattformen und Standards, die Rolle von Daten sowie die Veränderungen in den regulierten Märkten und der sich hieraus möglicherweise ergebende Handlungsbedarf für den Regulierer. Gäste des zweiten Panels waren Herr Prof. Dr. Ehrmann (Universität Münster), Herr Dr. Friedrich (PwC Strategy & GmbH), Herr Prof. Dr. Kille (Hochschule Würzburg), Herr Dr. Lang (Bird & Bird LLP) und Herr Franke (Bundesnetzagentur). Die Teilnehmer dis kutierten über die Potenziale sektorübergreifender Geschäftsmodelle sowie die Notwendigkeit einer Erhöhung von Investitionen in allen Sektoren. Im dritten Panel diskutierten Herr Prof. Dr. Haucap (Universität Düsseldorf), Herr Schaar (Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz), Herr Schnorr (Bundesministerium für Wirtschaft und
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Energie), Frau Univ.-Prof. Dr. Schweitzer (FU Berlin) und Herr Dr. Eschweiler (Bundesnetzagentur) über die Rolle der Daten, die Herausforderungen für das Datenschutzrecht und das zukünftige ordnungspolitische Handeln, etwa durch Co- und Selbstregulierung von Unternehmen. Die Paneldiskussionen wurden von Keynote-Vorträgen aus der betrieblichen Praxis umrahmt. Herr Prof. Dr.-Ing. Otto (Fraunhofer-Gesellschaft und Technische Universität Dortmund) stellte die Digitalisierung als Geschäftstreiber der vernetzten Industrie dar. Im Weiteren erläuterte Herr Nennhaus (Duisburger Hafen AG) die durch Digitalisierung erzielbaren Effizienz gewinne in der Hafentransportlogistik. Abschließend zeigte Herr Pieper (BSH Hausgeräte GmbH) die schon heute bestehenden, innovativen Möglichkeiten offener Plattformsysteme am Beispiel des Hausgerätesektors auf. Abschließend wies Vizepräsident Dr. Eschweiler auf die in der Diskussion gezeigten Chancen hin, die eine digitale und vernetzte Wirtschaft bietet. Sektorübergreifende Ansätze sind erforderlich, die einerseits einen technologischen, betrieblichen und gesellschaftlichen Kulturwandel erfordern und andererseits Investitionen in die Digitalisierung der Industrien anreizen. Von sektorübergreifender Bedeutung sind auch die Auswertung und die Verknüpfung von Daten.



Infrastrukturatlas Der Infrastrukturatlas wird seit 2009 von der Bundesnetzagentur betrieben und enthält Daten von über 1.000 Datenlieferanten über Infrastrukturen, die für Breitbandzwecke mitgenutzt werden können – wie beispielsweise Leerrohre, Glasfaserkabel, Verteiler kästen oder Masten. Entsprechende Daten können seit 2012 über den Infrastrukturatlas als Web-GISApplikation abgerufen werden. Ziel des Infrastrukturatlas ist es, im Interesse eines beschleunigten Breitbandausbaus bereits vorhandene Infrastrukturen möglichst wirtschaftlich zu nutzen. Zu diesem Zweck werden Informationen über vorhandene Infrastrukturen zentral zugänglich gemacht. Die Nutzung steht dabei jedem offen, der nachweisen kann, an einem konkreten Breitbandausbauprojekt beteiligt zu sein. Jährlich werden etwa 1.600 Anträge auf Nutzung des Infrastrukturatlas gestellt. Auch die sog. EU-Kostensenkungsrichtlinie verfolgt das Ziel eines erleichterten und möglichst effizienten Breitbandausbaus. Sie ist mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG) am
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10. November 2016 in nationales Recht umgesetzt worden. Die EU-Kostensenkungsrichtlinie sieht den Infrastrukturatlas als Bestandteil einer zentralen Informationsstelle für den Ausbau digitaler Netze. Er dient weiterhin als wesentliche Grundlage zur Schaffung von mehr Transparenz im Breitbandausbau.



Telekommunikationsüberwachung und Erteilung von Auskünften Mit ihren Aufgaben zur technischen Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen leistet die Bundesnetzagentur einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit.



Die zentrale Informationsstelle für den Ausbau digitaler Netze wird bei der Bundesnetzagentur angesiedelt. Mit dem Infrastrukturatlas, der sich als wesentliches Informationstool im Breitbandausbau bewährt hat, steht nach § 77a TKG neuer Fassung das zentrale Element der im DigiNetzG vorgesehenen zentralen Informationsstelle bereits zur Verfügung.



Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2016 bei verpflichteten Betreibern des Telekommunikationsdienstes WLAN-Hotspot die technischen Einrichtungen und organisatorischen Maßnahmen zur Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen überprüft. Damit wird die Überwachung dieses Telekommunikationsdienstes durch berechtigte Stellen möglich.



Nach dem Willen des Gesetzgebers soll bei der Bundesnetzagentur hieraus für den Breitbandausbau ein Portal mit erweitertem Informationsangebot geschaffen werden. Der bisherige Infrastrukturatlas wird suk zessive ergänzt um Informationen über passive Infrastrukturen öffentlicher Versorgungsnetze, Standard angebote für Mitnutzungen, Informationen über Bauarbeiten an öffentlichen Versorgungsnetzen sowie allgemeine Informationen über Verfahrens bedingungen bei Bauarbeiten.



Aufgrund neuer Entwicklungen in der Telekommu nikation wurde die „Technische Richtlinie zur Umsetzung gesetzlicher Maßnahmen zur Über wachung der Telekommunikation und zum Auskunftsersuchen für Verkehrsdaten (TR TKÜV)“ im Benehmen mit den berechtigten Stellen und unter Beteiligung der Verbände und Hersteller in der Ausgabe 6.3 an den Stand der Technik angepasst.



Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, den erforder lichen Umsetzungsprozess in enger Abstimmung mit dem Markt durchzuführen.



Öffentliche Sicherheit Automatisiertes Auskunftsverfahren Das Auskunftsverfahren der Bundesnetzagentur unterstützt maßgeblich die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Gesetzlich berechtigte Stellen, meist Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden, können bei der Bundesnetzagentur Kundendaten wie Name, Anschrift oder Rufnummer zu Anschlussinhabern rund um die Uhr automatisiert und hochsicher abfragen. Dabei werden die Ersuchen an die Telekommunikationsunternehmen weitergeleitet und die Antworten aller befragten Unternehmen an die Sicherheitsbehörden zurückgegeben. Derzeit sind 107 Behörden als berechtigte Stellen registriert, 116 Telekommunikationsunternehmen nehmen am Verfahren teil. Im Jahr 2016 war, wie bereits im Vorjahr, ein erheb licher Zuwachs an Ersuchen zu verzeichnen. Aktuelle Statistiken und weitere Informationen sind unter www.bnetza.de/aav veröffentlicht.



Technische Schutzmaßnahmen Die zentralen Zielsetzungen des § 109 TKG umfassen den Schutz des Fernmeldegeheimnisses, den Schutz personenbezogener Daten sowie den Schutz vor Störungen und die Beherrschung der Risiken für die Sicherheit von TK-Netzen und -diensten. Im Jahr 2016 wurden von der Bundesnetzagentur 101 neue und 175 überarbeitete Sicherheitskonzepte auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften überprüft. Des Weiteren wurden stichprobenweise 143 Kontrollmaßnahmen durchgeführt. 2016 wurden der Bundesnetzagentur ferner 19 Sicherheitsvorfälle mitgeteilt; davon wurden 14 als Sicherheitsverletzung im Sinne von § 109 Absatz 5 TKG eingestuft. Verkehrsdatenspeicherung Durch das Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrs daten vom 10. Dezember 2015 wurden die §§ 113a bis 113g neu in das TKG eingefügt. Die Vorschriften verpflichten diejenigen, die öffentlich zugängliche Telefon- und Internetzugangsdienste für Endnutzer erbringen, Verkehrsdaten für zehn und Standortdaten für vier Wochen ab dem 1. Juli 2017 zu speichern. Bei der Umsetzung dieser Verpflichtung haben die Diensteerbringer einen besonders hohen Standard der Datensicherheit und Datenqualität zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang hat die Bundesnetzagentur im Benehmen mit dem BSI und der BfDI einen Katalog erstellt, der die Anforderungen enthält, die an den
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besonders hohen Standard zu stellen sind. Dieser sogenannte „Anforderungskatalog“ wurde am 23.11.2016 veröffentlicht.



„Lock in“-Effekten führen, bildet die Grundlage für eine aktive Mitarbeit der Bundesnetzagentur im europäischen Standardisierungsgremium ETSI.



Neuregelung der Datenerhebung bei Prepaid-Karten Mit dem Gesetz zum besseren Informationsaustausch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus im Juli 2016 wurde eine Neuerung in § 111 TKG ein gefügt. Die Diensteanbieter von Prepaid-Mobilfunkanschlüssen sind nach dem 1. Juli 2017 ausdrücklich verpflichtet, neu erhobene Anschlussinhaberdaten mithilfe der Vorlage bestimmter Identitätsnachweise zu überprüfen. Das Gesetz regelt damit einen Bereich, in dem die Bundesnetzagentur in den letzten Jahren viele Verwaltungsverfahren geführt hat, um durch konkrete Maßnahmen eine Verifikation der erhobenen Anschlussinhaberdaten zu erreichen und damit eine valide Datenbasis für sicherheitsbehördliche Abfragen zu gewährleisten. Im Zuge der Neuregelung erhielt die Bundesnetzagentur die Aufgabe, eine Verfügung zur Festlegung weiterer geeigneter Verfahren zur Überprüfung der Kundendaten zu erlassen. Nach einer Anhörung der betroffenen Kreise wurde die Verfügung am 21.12.2016 veröffentlicht. In ihr werden u. a. sogenannte PostIdent- und VideoIdent-Verfahren als gleichermaßen geeignet wie die direkte Vorlage der Ausweispapiere beim Diensteanbieter zugelassen.



In einer ETSI-Arbeitsgruppe arbeitet die Bundesnetzagentur zusammen mit wichtigen Marktbeteiligten der Wertschöpfungskette an der Erstellung einer Spezifikationsreihe mit dem Ziel, im Bereich der Zugangsberechtigungs- und Digitalen Rechtemanagement-Systeme (CA/DRM) ein auf Softwareaustausch basierendes Eco-System zu beschreiben. Dabei wird auch der Konvergenz von klassischen Rundfunkdiensten und Diensten über Breitbandzugänge Rechnung getragen. Im Jahr 2016 konnten wichtige Teile der Kernspezifikation erstellt werden; hierzu gehören insbesondere Spezifikationsdetails der Anwendungsschnittstellen (API), einer sicheren Umgebung für mehrere unabhängige CA/DRM-Systeme sowie einer besonderen Sicherheitsfunktion („Advanced Security“), die in Verbindung mit einer „Trusted Authority“ eine vertrauenswürdige Umgebung realisiert.



Technische Regulierung Mobilfunkstandardisierung auf dem Weg in die 5. Generation – 5G Die 5. Mobilfunkgeneration (5G) soll in Zukunft erhebliche Verbesserungen und Leistungssteigerungen gegenüber der LTE-Technologie erbringen. Im Fokus der Standardisierung stehen dabei u.a. höhere Daten raten, niedrigere Latenzzeiten sowie eine verbesserte Zuverlässigkeit. Im Funksektor der Internationalen Fernmeldeunion (ITU-R) wurden im Jahr 2016 die Eckpunkte für die Entwicklung von 5G weiter ausgearbeitet. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse wurden bei 3GPP die 5G-Standardisierungsarbeiten gestartet und neue Leistungsmerkmale für 5G festgelegt. Die Bundesnetzagentur hat sich an den Standardisierungsaktivitäten bei ITU-R und 3GPP aktiv beteiligt. Interoperabilität im Bereich der Rundfunkübertragung Die weiterhin ausgeprägte Fragmentierung im Bereich der Rundfunk-Empfangsgeräte, gekennzeichnet durch z.T. proprietäre Geschäftsmodelle, die sowohl bei Plattformbetreibern als auch Verbrauchern zu



Die technischen Merkmale bieten die Voraussetzung, die Interoperabilität von Diensten, Netzen und Endgeräten nachhaltig zu fördern. Im Standardisierungssektor der ITU (ITU-T) unterstützte die Bundesnetzagentur ebenfalls die Erstellung von Empfehlungen für softwarebasierte CA/DRM-Systeme im Zusammenwirken mit den Marktbeteiligten. Fortschritte bei der Standardisierung von Intelligenten Verkehrssystemen (IVS) Die Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit, eine effiziente Lenkung der Verkehrsströme sowie individualisierte und damit bessere Information der Verkehrsteilnehmer – diese Ziele können mit Unterstützung Intelligenter Verkehrssysteme verwirklicht werden. Die hierfür entwickelten Funktechnologien werden zurzeit standardisiert bzw. befinden sich auf dem Weg zur Marktreife. Mit einer breiten Markteinführung solcher sicherheitsrelevanter Systeme durch die Automobilhersteller ist 2019 zu rechnen. Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2016 die deutsche Automobilindustrie bei der Standardisierung technischer Parameter für diese sicherheitsrelevanten Funksysteme unterstützt und auch die Übernahme dieser Parameter in die harmonisierte Norm ETSI EN 302 571 forciert. Gleichzeitig wurden Weichen gestellt, um die Anwendbarkeit dieser Norm auch für die Mobilfunksysteme der nächsten Generation (5G) zu ermöglichen.
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Internationale Zusammenarbeit Die endgültige Abschaffung der Roaming-Gebühren rückt näher. Ab Sommer 2017 brauchen Kunden bei Reisen innerhalb Europas in aller Regel keine Zuschläge mehr zu bezahlen. Die Bundesnetzagentur wird dafür sorgen, dass diese Vorgaben eingehalten und von allen Anbietern konsequent an gewendet werden.



Gremienarbeit Ein Schwerpunkte der internationalen Zusammen arbeit der Bundesnetzagentur ist das europäische Regulierungsgremium „Body of European Regulators for Electronic Communications“ (BEREC), in dem die Bundesnetzagentur sowie die Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten organisiert sind. Das Gremium hat das Ziel, eine unabhängige, konsequente und qualitativ hochwertige Regulierung der elektro nischen Kommunikationsmärkte zu gewährleisten. Dabei unterstützt BEREC die Europäische Kommission und die nationalen Regulierungsbehörden bei der Umsetzung des EU-Rechtsrahmens für elektronische Kommunikation zur Schaffung eines europäischen Binnenmarktes. Es berät auf Anfrage und auf eigene Initiative die europäischen Institutionen und überprüft geplante Entscheidungen der nationalen Regulierungsbehörden dahingehend, ob diese den EU-Richtlinien entsprechen. Die fachliche BEREC-Arbeit zu unterschiedlichen Themen erfolgt in mehreren Arbeitsgruppen, in die die Bundesnetzagentur zahlreiche Expertinnen und Experten entsendet. Hier kann sie zum einen ihre langjährige Erfahrung einbringen und zum anderen sicherstellen, dass gemeinsame Positionen die deutschen Regulierungsansätze berücksichtigen. Neben BEREC ist die Bundesnetzagentur Mitglied im Verband der unabhängigen europäischen Regulierer im Telekommunikationsbereich, der „Independent Regulators Group“ (IRG). Hier arbeiten die Regulierungsbehörden zu Themen außerhalb der Zuständigkeit von BEREC zusammen. Darüber hinaus beteiligt sich die Bundesnetzagentur im Bereich der Frequenzregulierung und technischen Regulierung an Arbeitsgruppen der „Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation“ (CEPT) und der „Internationalen Fernmeldeunion“ (ITU). BEREC Chair 2016 / IRG-Chair 2016 Im Jahr 2016 war Vizepräsident Dr. Wilhelm Eschweiler Vorsitzender von IRG und BEREC. In dieser Funktion leitete er die vier regulären Vollversammlungen und eine Sondersitzung zur Verabschiedung der Leitlinien zur Netzneutralität. Daneben war die Erstellung mehrerer Dokumente zu Roaming und einer Stellungnahme zum TK-Review Schwerpunkt der Arbeit von BEREC.



INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT



Bei der ersten Vollversammlung 2016 hat das Gremium einen Bericht zu Over-the-Top-Diensten (OTT) veröffentlicht. Er enthält eine Kategorisierung dieser Dienste aufgrund einer eingehenden Analyse und befasst sich mit deren Implikationen im Bereich der elektronischen Kommunikation. Des Weiteren wurde ein Bericht zum „Internet der Dinge“ (IoT) verabschiedet. Dieser gelangt im Grundsatz zu dem Ergebnis, dass der bestehende Rechtsrahmen – der primär für Sprachtelefonie entwickelt wurde – auch für sogenannte „Maschine zu Maschine“-Anwendungen (Internet der Dinge/M2M-Dienste) den passenden Rechtsrahmen darstellt. Sonderregelungen erscheinen nur in den Bereichen Roaming, Anbieterwechsel („Switching“) und Nummernportabilität notwendig. Darüber hinaus hat BEREC einen Bericht zur Über prüfung des Großkunden-Roamingmarkts durch die EU-Kommission verabschiedet. Im Lichte der neuen europäischen Roaming-Vorgaben wurden zudem überarbeitete Leitlinien zur kohärenten Anwendung der neuen Regelungen veröffentlicht. Im Vorfeld der Vollversammlung hat ein interner Workshop zur Netzneutralität unter Beteiligung hochrangiger Experten stattgefunden. Schwerpunkt waren Fragestellungen zu den BEREC-Leitlinien zur Netzneutralität, so zur Zulässigkeit bestimmter Geschäftspraktiken (inklusive „Zero Rating“), zu Fragen des Traffic Management und in Bezug auf Specialised Services. Fokus der zweiten Vollversammlung war der Entwurf der Leitlinien zur Netzneutralität. Er wurde nach der Tagung im Rahmen einer Pressekonferenz zur Konsultation veröffentlicht. Zudem wurden drei Dokumente zu Next Generation Network (NGN) verabschiedet: • Draft Common Position on Layer 2 Wholesale access products (zur Konsultation); • Draft Report on Challenges and drivers of NGA roll-out and infrastructure competition (zur Konsultation); • Input paper on potential regulatory implications of software-defined networking and network functions virtualization. Auf einer Sonderplenarsitzung hat BEREC nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen die finalen Leitlinien zur Netzneutralität angenommen. Sie wurden den zeitlichen Vorgaben der Verordnung entsprechend am 30. August 2016 der Europäischen Kommission übergeben und auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Zudem hat sich die Sonderplenarsitzung
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mit dem zu erlassenden Durchführungsrechtsakt über die Anwendung der Regelungen für die Bestimmung der angemessenen Nutzung und über die Methode zur Bewertung der Tragfähigkeit der Abschaffung der Roaming-Aufschläge befasst. BEREC hat seine Einschätzungen zu diesem Entwurf in einem Input-Papier auf der nächsten Vollversammlung verabschiedet. Die dritte Vollversammlung hat sich mit der BERECStellungnahme zu den kurz zuvor veröffentlichten Legislativvorschlägen zum TK-Review befasst. Ferner wurde der Entwurf des Arbeitsprogramms 2017 zur Konsultation angenommen und veröffentlicht. Des Weiteren wurden insbesondere die „BEREC Common Position on Layer-2 Wholesale Access Products“ und der „BEREC Report on NGA Challenges and Drivers“ verabschiedet. Kernpunkt der vierten Vollversammlung war zum einen dann die Verabschiedung einer ersten BERECStellungnahme mit High-level-Einschätzungen zu den legislativen Vorschlägen der EU-Kommission zum TK-Review. Anfang 2017 wird darauf aufbauend eine detaillierte BEREC-Stellungnahme zu den umfang reichen einzelnen Themenfeldern erfolgen. In seiner Stellungnahme befasst sich das Gremium zunächst allgemein mit den vorgeschlagenen zentralen Themenstellungen Regulierungsziele, Frequenzen, Universaldienst und Verbraucherschutz. Im Anschluss geht das Papier auf die Vorschläge zu Zugangsregu lierung, Anwendungsbereich des Rechtsrahmens (Over-the-Top-(OTT)-Dienste) sowie zum institutionellen Rahmen ein. Dabei betont BEREC, dass die strategischen Konnektivitätsziele bis 2025 begrüßt und unterstützt werden. Gleichzeitig muss den nationalen Regulierungsbehörden die notwendige Flexibilität für eine für den jeweiligen Markt maß geschneiderte wettbewerbsorientierte Regulierung erhalten bleiben. BEREC begrüßt eine Einbeziehung der OTT-Kommunikationsdienste in den Rechtsrahmen, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit. Positiv wird auch bewertet, dass die Zuständigkeiten der nationalen Regulierer verein heitlicht und diese in ihrer Unabhängigkeit gestärkt werden sollen. Kritisch gesehen wird hingegen die vorgeschlagene Umwandlung von BEREC in eine EU-Agentur sowie die Ausweitung der Veto-Rechte der EU-Kommission auf Regulierungsverpflichtungen nach Art. 7a RRL. Zum anderen hat die Vollversammlung das BERECArbeitsprogramm 2017 verabschiedet. Schwerpunkt
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wird dabei die eingehende Befassung mit dem TKReview und die beratende Rolle für die Europäische Kommission hierbei sein. Darüber hinaus wird 2017 das Monitoring der Leitlinien zur Netzneutralität im Fokus stehen. Zudem wird die BEREC-MidtermStrategie für die Zeit von 2018–2020 erarbeitet. Diese stellt die Weichen für die zukünftigen Aktivitäten und die inhaltliche Ausrichtung des Gremiums. Schließlich wurde Johannes Gungl (RTR/Österreich) auf der Vollversammlung zum BEREC-Vorsitzenden 2018 gewählt. Darüber hinaus wurden Alejandra de Iturriaga (CNMC/Spanien) und Steve Unger (Ofcom/UK) zu Vizevorsitzenden für 2017 gewählt. Dem fünfköpfigen BEREC-Board werden 2017 zudem Sébastien Soriano (ARCEP/Frankreich) als Vorsitzender 2017 sowie Dr. Wilhelm Eschweiler als ausgehender Vorsitzender angehören. Als Fazit der Amtszeit von Dr. Eschweiler als IRG/ BEREC-Vorsitzender bleibt festzustellen, dass es ein arbeitsintensives Jahr mit erfolgreichem Abschluss war. Artikel 7/7a-RRL-Verfahren Beim Verfahren nach Artikel 7/7a der Rahmenricht linie (RRL, 2002/21/EG) nimmt BEREC eine zentrale Rolle ein. Dieses Verfahren soll dafür sorgen, dass geplante Maßnahmen der nationalen Regulierungsbehörden nicht dem europäischen Recht widersprechen. Dabei kann die EU-Kommission, sollte sie ernsthafte Zweifel an der Rechtskonformität haben, eine sogenannte Phase II einleiten. In diesem Verfahren prüfen Experten der nationalen Regulierungsbehörden im Rahmen einer BEREC-ad-hoc-Arbeitsgruppe den fraglichen Maßnahmenentwurf nochmals genau. Innerhalb eines sehr knappen Zeitrahmens verab schiedet BEREC dann per Mehrheitsentscheid den abschließenden Arbeitsgruppenbericht, den die Kommission in ihrer Stellungnahme („Recommen dation“) weitestgehend zu berücksichtigen hat. Sie kann darin fordern, dass der Maßnahmenentwurf zurückzuziehen oder abzuändern ist. Stellungnahmen nach Artikel 7a RRL sind rechtlich als Empfehlung zu werten, die nationale Regulierungsbehörde kann ihren ursprünglichen Entwurf demnach unverändert beibehalten, wobei sie eine Erläuterung ihrer Gründe beifügen muss. Die Anzahl der Phase-II-Verfahren ist in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. So wurden im Jahr 2016 nur noch vier Berichte in einem solchen Verfahren verfasst. Dabei teilte BEREC in der Summe



jeweils die Bedenken der EU-Kommission, wenngleich in einigen Teilaspekten den Ausführungen der entsprechenden Regulierungsbehörde zugestimmt wurde. Eine Stellungnahme betraf eine geplante Entscheidung der Bundesnetzagentur zur Festnetzterminierung. Wie bereits bei mehreren vorherigen Phase-II-Verfahren hatte die EU-Kommission die Kostenrechnungs methode der Bundesnetzagentur beanstandet. Diese hatte von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht und abweichend von der Terminierungsentgelte-Empfehlung (2009/396/EU) Entgelte nicht nach dem Pure-LRIC-, sondern nach dem KeL-Maßstab gebildet. BEREC hat in der Stellungnahme die ernst haften Zweifel der Kommission geteilt, in ihrer end gültigen Entscheidung hat die Bundesnetzagentur an ihrer Vorgehensweise aber festgehalten. Zudem war der Entscheidungsentwurf der Bundesnetzagentur zum Einsatz der Vectoring-Technologie im Nahbereich Gegenstand eines Phase-II-Verfahrens. Die Bundesnetzagentur hat diesen Entwurf vor Fertigstellung des BEREC-Berichts zurückgezogen. Nach einer Überarbeitung und erneuten Notifizierung konnten diese Maßnahmen dann abschließend umgesetzt werden. Digital Single Market: Überarbeitung des Rechtsrahmens für elektronische Kommunikation Am 14. September 2016 hat die Europäische Kommission ihre Vorschläge zur Überarbeitung des europäischen Rechtsrahmens für die elektronische Kommu nikation (TK-Review) vorgelegt. Diese stellen einen zentralen Bestandteil der Digital-Single-Market-Strategie der Kommission dar. Das Paket besteht im Kern aus einem „Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation“, der die vier sektorspezifischen Richtlinien (Rahmen-, Zugangs-, Genehmigungs- und Universaldienstrichtlinie) zusammenführt. Zudem enthält es den Vorschlag für eine geänderte BERECVerordnung, einen Aktionsplan zur Förderung von 5G sowie die Initiative WiFi4EU. Mit dem Legislativpaket sollen im Lichte der zunehmenden Digitalisierung die Weichen für den digitalen Binnenmarkt in Europa gestellt werden. Der vorgeschlagene Kodex befasst sich insbesondere mit den folgenden zentralen Themenfeldern: • Zugangsregulierung • Frequenzregulierung • Ausweitung des Anwendungsbereichs auf OTT-Kommunikationsdienste
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• Universaldienst • Verbraucherschutz • Institutionelles Design.



gesammelt. Vor dem Hintergrund der Analyse des europäischen Roamingmarktes sind diese Daten in die von BEREC erstellten Berichte eingeflossen.



Die Bundesnetzagentur bringt zum TK-Review ihre regulatorische Erfahrung zum einen im Kontakt mit dem BMWi und dem BMVI mit ein. Zum anderen hat sie sich mit ihren Einschätzungen im Rahmen des BEREC-Vorsitzes 2016 an einem intensiven Gedankenaustausch mit den europäischen Institutionen und den verschiedenen Marktteilnehmern beteiligt (siehe oben).



Netzneutralität Seit dem 30. April 2016 gelten europäische Regeln zur Sicherstellung der Netzneutralität. BEREC hat – wie in der entsprechenden Verordnung vorgesehen – L eitlinien für die Umsetzung der Verpflichtungen vorgelegt. Diese konkretisieren die Umsetzung der Vorgaben in der Praxis und sichern eine einheitliche Anwendung der Verordnung in Europa. BEREC hat einen Entwurf dieser Leitlinien vom 6. Juni bis zum 18. Juli 2016 zur Konsultation gestellt. Mit rund 482.000 Stellungnahmen stieß die Konsultation auf eine sehr hohe Resonanz.



Telecom Single Market: International Roaming, Netzneutralität International Roaming Roamingaufschläge sollen gemäß der EU-Verordnung 2015/2120 zum 15. Juni 2017 endgültig abgeschafft werden. Grundsätzlich sollen Verbraucher unionsweit zu ihren nationalen Tarifen telefonieren, SMS schreiben sowie mobil Daten nutzen können. Bis zur Einführung dieses sog. Roam-like-at-Home-Prinzips können Mobilfunkanbieter seit April 2016 begrenzte Roaming-Aufschläge erheben. In diesem Fall ist die Summe von Roamingaufschlag und inländischem Endkundenpreis ebenfalls in ihrer Höhe begrenzt. Seit Beginn dieser Übergangsphase hat die Bundesnetzagentur die Einhaltung der Regelungen sehr genau überwacht und, wenn erforderlich, sichergestellt. Die Europäische Kommission hat 2016 die Verordnung um Regelungen zu einer angemessenen Nutzung und zur Tragfähigkeit der Abschaffung von Roamingaufschlägen ergänzt. Der am 15. Dezember 2016 veröffentlichte Durchführungsrechtsakt wird zum 15. Juni 2017 wirksam. Verbraucher müssen ab diesem Zeitpunkt zwar in der Regel keine zusätzlichen Roaminggebühren bezahlen, die Mobilfunkanbieter können jedoch weiterhin in begrenzter Höhe Aufschläge erheben. Hierzu müssen sie nachweisen, dass eine zuvor festgelegte angemessene Nutzung überschritten wurde. Dies muss sowohl in Verträgen mit den Verbrauchern verankert als auch der natio nalen Regulierungsbehörde zur Kenntnis gegeben werden. Des Weiteren sehen die Regelungen vor, dass Mobilfunkanbieter einen Antrag auf Genehmigung von Aufschlägen stellen können, sofern sie den Nachweis erbringen, dass aufgrund eines kosten unterdeckenden Roamingangebots ihr nationales Tarifmodell gefährdet ist. Die Bundesnetzagentur hat 2016 turnusmäßig Daten von den nationalen Mobilfunkanbietern zum Roaming



Stellungnahmen insbesondere aus der Zivilgesellschaft hatten für eine stärkere Verankerung von freier Meinungsäußerung und Informationsfreiheit gemäß der Grundrechte-Charta plädiert. BEREC hat auf diesen Aspekt in den finalen Leitlinien ausdrücklich verwiesen. BEREC hat klargestellt, dass die Praxis verboten ist, bei der nach Erreichen des Inklusivvolumens Anwen dungen außer solchen mit Zero Rating blockiert oder gedrosselt werden. Ansonsten sieht BEREC für Zero Rating eine fallweise Betrachtung anhand verschiedener Kriterien vor. BEREC stellt ferner fest, dass es einen Verstoß gegen die Verordnung darstellt, wenn der Zugang zu bestimmten Diensten oder Anwendungen beschränkt ist – etwa die Nutzung von Voice-over-IP oder Videostreaming verhindert wird – oder der Zugang nur zu einem bestimmten Teil des Internets – etwa zu bestimmten Webseiten – ermöglicht wird. Grundsätzlich müssen Anbieter von Internetzugangsdiensten den gesamten Verkehr gleich behandeln. Insofern verankert die Verordnung Netzneutralität als Grundprinzip. Im Hinblick auf Verkehrsmanagement sind nach den Leitlinien unterschiedliche Verkehrskategorien zulässig, vorausgesetzt, es gibt objektiv unterschiedliche technische Anforderungen für die Qualität eines Dienstes. Das ist etwa bei der Sprach telefonie der Fall. Verkehrsmanagement darf nicht aus kommerziellen Interessen erfolgen. Eine spezielle Verkehrskategorie gegen Bezahlung ist nicht erlaubt. Ferner gibt es Ausnahmen für außerordentliche Verkehrsmanagementmaßnahmen. Sie sind erlaubt im Falle einer Anordnung durch Rechtsvorschrift, Gericht
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Netzneutralität im Internet versus Spezialdienste Netzneutralität bedeutet grundsätzlich die gleichberechtigte, also neutrale, Übertragung von Daten im Internet. Verschiedene Dienste können aber unterschiedliche Übertragungsbedürfnisse haben. Die europäischen Regulierer haben hierfür Leitlinien erarbeitet. Telefonie über LTE, Liveübertragung von Fernsehen wie EntertainTV oder um Telechirurgie handeln, wenn also in der Chirurgie Telekommunikationstechniken zum Einsatz kommen sollen. Diese Dienste benötigen in der Regel mehr Bandbreite oder Störungsfreiheit als etwa der Versand von E-Mails und können unter bestimmten Spielregeln als kostenpflichtige Spezialdienste angeboten werden. Voraussetzung für den Vorrang solcher Spezialdienste sind ausreichende Netzkapazitäten, um die Verfügbarkeit oder Qualität für andere Internetzugangsdienste nicht zu gefährden. Die vom europäischen Gesetzgeber verabschiedete Verordnung zur Netzneutralität beinhaltet Regeln zur Gleichbehandlung von Daten bei der Übertragung im Internet und zum diskriminierungsfreien Zugang bei der Nutzung von Datennetzen. Grundsätzliches Ziel ist, dass alle Internetdienstanbieter alle Datenpakete bei der Übertragung gleich behandeln, unabhängig von Sender und Empfänger, Inhalt und Anwendung. Gleichwohl ermöglicht der Gesetzgeber unter bestimmten Bedingungen das Angebot von Spezialdiensten. Dabei kann es sich beispielsweise um



oder Behörde, zum Schutz der Netzintegrität und -sicherheit sowie zur Verhinderung drohender bzw. der Abmilderung außergewöhnlicher oder vorüber gehender Netzüberlastungen. Die Verordnung schafft unter eng gefassten Bedin gungen auch Spielraum für das Angebot von Spezialdiensten. Diese können kostenpflichtig neben dem Internetzugang erbracht werden, wenn eine Optimierung der Datenübertragung objektiv erforderlich ist, um den Anforderungen der Inhalte, Anwendungen oder Dienste zu genügen. Dies kann der Fall sein, wenn der Dienst garantierte und stabile Übertragungsbe dingungen benötigt. Als Spezialdienste werden in den BEREC-Leitlinien etwa Telefonie über LTE, IP-TV oder Telechirurgie genannt. Nicht zulässig wäre ein solcher Spezialdienst, wenn er technisch auch über das



Die Konkretisierung der Verordnung – was zum Beispiel Spezialdienste sind und was nicht und wie diese konkret behandelt werden – haben die europäischen Regulierungsbehörden in Form von BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) Ende August 2016 vorgenommen. Die Bundesnetzagentur wird die Einhaltung der Vorschriften und Transparenzmaßnahmen sowie die kontinuierliche Verfügbarkeit von Internetzugangsdiensten sichern und überwachen.



Internet übertragen werden könnte. Spezialdienste dürfen zudem nicht zu Lasten des Internetzugangsdienstes gehen. Ferner muss die Netzkapazität ausreichend sein, sodass beide Arten von Diensten erbracht werden können. Die Verordnung legt Anbietern verschiedene Trans parenzverpflichtungen auf, etwa zu den Geschwindigkeiten, mit denen der einzelne Endnutzer rechnen kann. So sehen die Leitlinien vor, dass bei Festnetzdiensten die Maximalgeschwindigkeit zumindest zeitweise erreichbar sein muss, z. B. mindestens einmal am Tag. Die Bundesnetzagentur ist nach der Verordnung für die Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften, die Durchsetzung der Transparenz-
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maßnahmen und die Förderung der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Internetzugangsdiensten verantwortlich. Ferner muss sie jährlich einen Bericht über ihre Überwachungstätigkeit und ihre Erkenntnisse veröffentlichen. Der erste Bericht ist bis zum 30. Juni 2017 zu erstellen. Im Hinblick auf die praktische Umsetzung der Regelungen der Verordnung hat die Bundesnetzagentur am 12. Dezember 2016 einen Workshop mit den Anbietern zu deren Allgemeinen Geschäftsbedingungen durchgeführt. Dabei ging es insbesondere um die Transparenzverpflichtungen gemäß der Verordnung und offensichtliche Verstöße gegen die Verordnung wie etwa Ausschluss von Voice-over-IP oder Instant Messaging. Internationale Frequenzregulierung Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit unterstützte die Bundesnetzagentur zahlreiche Entwicklungen, insbesondere im Bereich des mobilen Breitbands, und setzte ihre erfolgreiche Arbeit im Berichtsjahr in Gremien der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation (CEPT), der Europäischen Union und dem Funksektor der Internationalen Fernmeldeunion (ITU-R) fort. Im Berichtsjahr 2016 hat sich die Bundesnetzagentur im Rahmen der internationalen, aber auch nationalen Frequenzregulierung mit folgenden zentralen Themen befasst: M2M-Kommunikation, Internet der Dinge, Industrie 4.0 In den Arbeitsgruppen der ITU-R wurden Arbeiten zum Internet der Dinge im Rahmen der Vorbereitung der Weltfunkkonferenz 2019 (WRC-19) aufgenommen. Auf CEPT-Ebene beteiligt sich die Bundesnetzagentur an der Überprüfung und ggf. Anpassung der Frequenzregularien im Hinblick auf die Eignung für M2M- Kommunikation (Internet der Dinge). Dies bezieht sich sowohl auf netzbasierte Funksysteme (Mobiles Breitband, Betriebsfunk/Bündelfunk) als auch auf Funkanwendungen mit geringer Reichweite (Short Range Devices, SRD). In diesem Zusammenhang wurden wieder weitreichende Studien zur Überarbeitung des europäischen Rahmens für SRD durchgeführt und die Ergebnisse der EU-Kommission zur Verfügung gestellt. Ebenfalls intensiv begleitet wurden die Studien zur Bereitstellung weiterer Frequenzen für WLAN, sowohl innerhalb der CEPT als auch in Unterstützung der Vorbereitung der WRC-19.
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Digitale Dividende II Im April 2016 hat die Bundesnetzagentur einen überarbeiteten Frequenzplan veröffentlicht, in dem erweiterte Nutzungsmöglichkeiten für Funkanwendungen basierend auf internationalen Entscheidungen realisiert wurden. In diesem Rahmen wurden auch die internationalen Studien für zusätzliche Frequenzen für drahtlose Mikrofone in den Frequenzbereichen 1300–1350 MHz und 1492–1518 MHz abgeschlossen, die nun auch national umgesetzt werden. Damit kommt die Bundesnetzagentur der Zusage der Bundesregierung für zusätzliches Spektrum für drahtlose Mikrofone im Zusammenhang mit der Bereitstellung des 700-MHz-Bandes für mobiles Breitband nach. Für drahtlose Kameras wurde zusätzlich das Frequenzband 2010–2025 MHz international harmonisiert und die technischen Bedingungen für eine mögliche Nutzung des primär von Radaren genutzten Frequenzbandes 2700–2900 MHz untersucht. Für das mobile Breitband wurden die Studien der CEPT im 700-MHz-Band in Unterstützung einer EU-Harmonisierungsentscheidung abgeschlossen. Die verbindliche EU-Entscheidung konnte daraufhin unter Mitwirkung der Bundesnetzagentur erfolgreich verabschiedet werden. Breitbandige Funkanwendungen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Im Rahmen der Erarbeitung und Verabschiedung der Entscheidung (16)02 des Ausschusses für Elektronische Kommunikation (Electronic Communications Committee, ECC) für eine europaweite Harmonisierung von Spektrum für breitbandige Funkanwendungen der BOS konnte unter Mitwirkung der Bundesnetzagentur Frequenzspektrum im Umfang von 2 x 8 MHz für breitbandige BOS-Dienste (für eigene Netze) außerhalb der 2015 in Deutschland versteigerten 2 x 30 MHz unter Berücksichtigung des Schutzes der anderen Funkanwendungen im 700-MHz-Bereich international harmonisiert werden. Ob und inwieweit dieses Spektrum von den deutschen BOS zum Aufbau genutzt wird, ist abhängig von einer noch ausstehenden Entscheidung der Innenministerien des Bundes und der Länder. Zukünftiger Frequenzbedarf und neue Frequenz bereiche mobiler Breitbandanwendungen (5G) Im Rahmen der Radio Spectrum Policy Group (RSPG), der hochrangigen Beratergruppe der EU-Kommission in Spektrumsfragen, erarbeitete die Bundesnetzagentur gemeinsam mit anderen EU-Mitgliedstaaten eine Stellungnahme für eine Europäische Roadmap für die rasche Einführung von 5G.
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Demnach soll das 26-GHz-Band als Pionierband für eine schnelle Verfügbarkeit für 5G oberhalb von 24 GHz genutzt werden. Dies ermöglicht Synergie effekte durch das direkte Angrenzen an den von den USA als Pionierband propagierten Bereich um 28 GHz, was eine frühzeitige Geräteverfügbarkeit zusätzlich begünstigt. Die Notwendigkeit des Schutzes von bereits laufenden Anwendungen und deren zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten wurden ebenfalls betrachtet und deutlich herausgestellt. Diese strategische Ausrichtung fand große Zustimmung im Rahmen eines von der Bundesnetzagentur ausgerichteten CEPT-Workshops zu 5G im November 2016. Bei der CEPT und der ITU werden die Arbeiten zur zukünftigen Mobilfunkgeneration 5G von der Bundesnetzagentur aktiv mitgestaltet. Hier wurden u. a. Vorbereitungen zur Durchführung von Verträglichkeitsuntersuchungen für potenzielle neue Frequenzbänder zwischen 24, 25 GHz und 86 GHz für den drahtlosen Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten begleitet. Endgültige Festlegungen für eine weltweite Harmonisierung sollen bei der nächsten WRC im Jahr 2019 erfolgen. 5G wird auch im Zusammenhang mit den sogenannten vertikalen Sektoren diskutiert. Dies sind Funkanwendungen, die auf 5G-Technologie basieren, z. B. Funk anwendungen für den Verkehrsbereich (einschl. zukünftiger Bahnanwendungen) und M2M-Anwendungen. Die Bundesnetzagentur ist daran interessiert, die Frequenzregularien auch auf europäischer Ebene 5G-kompatibel zu gestalten, um zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten zu unterstützen. Neben diesen Aktivitäten wurden auch in den existierenden Frequenzbereichen des mobilen Breitbands Untersuchungen zur möglichen Implementierung von 5G durchgeführt. So wurden die Mitnutzungsmöglichkeiten im Frequenzband 3600–3800 MHz eingehender beleuchtet sowie ein Bericht zur Verifizierung von Mobilfunkversorgungen erstellt.



Digitaler Binnenmarkt und Überarbeitung des Europäischen Rechtsrahmens Der Europäische Rechtsrahmen prägt auch die Frequenzregulierung in Deutschland. Die aktive M itarbeit bei der Verfassung der Stellungnahmen der Radio Spectrum Policy Group zur Umsetzung des Mehrjahresprogrammes für die Funkfrequenzpolitik und dessen Überarbeitung sowie zum Digitalen Binnenmarkt und der Überarbeitung des Rechtsrahmens beeinflusst frühzeitig die Debatte mit dem Ziel, Rechts- und Investitionssicherheit in Deutschland auch bei Änderungen des Europäischen Rechtsrahmens fortzuführen. Daneben wurden in der Gruppe Berichte über die Ergebnisse der Weltfunkkonferenz 2015, zu den Erfahrungen der RSPG mit „Good offices“ in kritischen Fällen der bilateralen Grenzkoordinierung bei der Einführung von Mobilfunk im 800-MHz-Bereich sowie zu Frequenzvergaben veröffentlicht. Gemeinsame europäische Normungsinitiative Die „Joint Initiative on Standardisation“ (JIS) wurde gebildet, um ein modernes Standardisierungssystem für Produzenten, Konsumenten und für die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu liefern. Die Bundesnetzagentur beteiligt sich aktiv im Rahmen der „Optimierung der operativen Aspekte der Normungsverordnung EU 10125/2012“ und bei der „Standardisierung als Unterstützung der Digitalisierung der europäischen Industrie“. Seit Februar 2016 wird außerdem an einem „European Catalogue of ICT Standards“ gearbeitet. Für vier ausgewählte Pilotbereiche werden Empfehlungen erarbeitet, die im Rahmen der öffentlichen Beschaffung Anwendung finden könnten. Aufgrund der Mitarbeit in den genannten Gruppen und Projekten ist die Bundesnetzagentur seit Kurzem auch in die Gruppe der Normungskoordinatoren eingebunden.
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Harmonisierte europäische Normen unter dem Aspekt der neuen europäischen Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU Die Europäische Kommission hat den europäischen Normungsorganisationen CENELEC und ETSI einen Normungsauftrag für die Erstellung von harmonisierten europäischen Normen im Anwendungsbereich der  neuen Funkgeräterichtlinie (2014/53/EU) erteilt, die am 13. Juni 2016 in Kraft getreten ist. Wegen der wachsenden Zahl von Funkanwendungen in allen Lebensbereichen ergab sich im Zusammenhang mit der Anwendung der neuen Funkgeräterichtlinie in diesem Jahr eine Vielzahl von Fragestellungen sowohl im administrativen Bereich zur Anwendung der Richtlinie als auch im Rahmen der Standardisierungsarbeiten. Die Bundesnetzagentur hat sich am Standardisierungsprozess ETSI und CENELEC intensiv beteiligt (Überarbeitung von 110 harmonisierten europäischen Normen im Jahr 2016) und in den zuständigen europäischen Gremien (TCAM, TCAM WG und ADCO RED) auf praxisnahe Lösungsansätze hingearbeitet. Damit wird den Herstellern eine Hilfestellung beim Inverkehrbringen ihrer Produkte und Planungssicherheit für Neuentwicklungen gegeben und gleichzeitig die störungsfreie und effiziente Frequenznutzung sichergestellt.
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Postmärkte im digitalen Aufwind Die Postmärkte bewegen sich, die Umsätze steigen, vor allem im Paketsegment. Der elektronische Handel weitet sich immer mehr auf neue Warengruppen aus, wie z. B. schwere Elektroartikel, Waren aus dem Baumarkt und Lebensmittel. Das stellt Post- und Logistikdienstleister vor Herausforderungen, Ideenreichtum ist gefragt und das Leistungsspektrum nimmt zu.



Inhalt Marktentwicklung Verbraucherschutz und -service Entscheidungen, Aktivitäten und Verfahren Internationale Zusammenarbeit 
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Die Bundesnetzagentur beobachtete im letzten Jahr Tendenzen von Handelsunternehmen, die Logistik bzw. die Zustellung in ihre eigene Wertschöpfungskette zu integrieren. Ein Beispiel dafür ist der Internethändler Amazon, der in Deutschland bereits einige Zustell zentren in Betrieb genommen hat und von dort aus die Lieferung der Waren an die Endkundin bzw. den Endkunden mit eigenen Subunternehmen organisiert. Zusätzlich rückten die Bedürfnisse der Privatkundin nen und Privatkunden verstärkt in den Fokus der Unternehmen. Die Paketdienstleister passten ihre Angebote dementsprechend laufend an veränderte Marktbedürfnisse an und boten den Empfängerinnen/ Empfängern individuelle Liefermodelle an (z. B. Lieferung zu einem festgelegten Termin oder an eine Wunschadresse). Die Transportdienstleister strebten zunehmend in den Bereich der taggleichen Zustellung. Dadurch ergaben sich neue Wachstumspotenziale. Die Bundesnetzagentur hat die dynamischen Entwick lungen zum Anlass genommen, ihre Marktbeobachtung neu auszurichten und die sich entfaltenden Bereiche verstärkt in den Fokus zu nehmen. Faire Wettbewerbs bedingungen und eine leistungsstarke, flächendeckende Infrastruktur standen auch im Jahr 2016 im Blickfeld. Der steigenden Kritik von Bürgerinnen und Bürgern an unzureichenden Postdienstleistungen begegnete die Bundesnetzagentur mit vermehrtem Einsatz. Durch neue gesetzliche Regelungen in der Streitbeilegung wuchsen die Anforderungen an die Bundesnetzagentur als Schlichtungsstelle im Postbereich.
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Marktentwicklung Der Briefmarkt blieb entgegen dem Trend in Europa stabil. Der KEPMarkt befand sich im Aufwind und punktete mit steigenden Umsätzen und Sendungsmengen. Dabei lag der Paketbereich unangefochten vorne.



Postmärkte Die Postmärkte entwickelten sich insgesamt weiterhin positiv. So konnten im Jahr 2015 Umsätze von insge samt rund 29,9 Mrd. Euro realisiert werden, was einem Plus von rund 4,0 Prozent gegenüber dem Jahr 2014 entspricht. Rund 20,3 Mrd. Euro entfielen dabei auf den KurierExpress- und Paketbereich (KEP). Hier konnte ein Wachstum von rund 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden (2014: 19,3 Mrd. Euro). Der Umsatzanteil des KEP-Bereichs ist auch 2015 weiter gestiegen. Getragen vom anhaltend boomenden E-Commerce entwarfen die Anbieter neue Geschäfts modelle und arbeiteten weiter an der Optimierung von Zustellprozessen. Der KEP-Bereich entwickelte sich stetig mehr zur tragenden Säule der Postmärkte. Umsätze Postmärkte 2015 in Mrd. Euro 0,8



1,2 7,6



Gesamtumsatz 29,9



20,3



Wettbewerber* Deutsche-Post-Gruppe* Kurier-, Express- und Paketdienste adressierte Zeitungen und Zeitschriften * im Briefbereich



Briefmarkt Umsätze und Sendungsmengen Die Umsätze im Briefbereich und bei der Zustellung von adressierten Zeitungen und Zeitschriften blieben im Jahr 2015 weitestgehend stabil. Es wurden Umsätze und Mengen im Briefbereich inklusive der Sendungen mit einem Gewicht über 1.000 Gramm abgefragt. Die Sendungen über 1.000 Gramm machten mit einem Umsatzanteil von rund 0,7 Prozent und einem Mengena nteil von rund 0,1 Prozent nur einen sehr geringen Teil aller Briefsendungen aus und hatten demnach kaum Einfluss auf die Marktverhältnisse.
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Die Umsätze durch Briefsendungen lagen mit insge samt rund 8,9 Mrd. Euro etwa 2,6 Prozent über denen des Vorjahres (2014: 8,6 Mrd. Euro). Auch für das Jahr 2016 rechnen die befragten Unternehmen mit leichten Umsatzsteigerungen (Prognose 2016: rund 9,2 Mrd. Euro).
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gen wurde. Diese Verschiebungen sind auch als Folge des Poststreiks einzuordnen. Inwieweit es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt, bleibt abzuwarten. Sendungsmengenentwicklung Briefbereich in Mrd. Stück



Umsatzentwicklung Briefbereich
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Wettbewerber p = Prognosewerte



1,1 2014



1,2 2015*



Wettbewerber



1,3 2016p*



Deutsche-Post-Gruppe



* ab 2015 inkl. Sendungen > 1.000 Gramm, Rundungsdifferenzen



Die Sendungsmengen blieben 2015 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt stabil (Sendungsmenge 2014: rund 15,87 Mrd. Stück, 2015: 15,83 Mrd. Stück). Die Aus wirkungen zunehmender E-Substitution fielen in Deutschland demnach bisher sehr moderat aus. Allerdings kam es 2015 zu Mengenverschiebungen zugunsten der Wettbewerber: Während die Sendungs menge bei der DP-Gruppe um rund 3,4 Prozent zurückging, konnten die Wettbewerber ihre Mengen um rund 21,6 Prozent steigern. So verzeichnete die DP-Gruppe einen Sendungsmengenrückgang, der zu einem großen Teil von den Wettbewerbern aufgefan



p = Prognosewerte



Deutsche-Post-Gruppe



* ab 2015 inkl. Sendungen > 1.000 Gramm, Rundungsdifferenzen



Marktanteile Trotz der Sendungsmengenrückgänge im Jahr 2015 hat sich an der dominierenden Marktstellung der DP-Gruppe nichts geändert. Ihr mengenbezogener Marktanteil sank im Jahr 2015 auf 84,9 Prozent (2014: 87,6 Prozent Sendungen bis 1.000 Gramm). Laut Prognose für das Jahr 2016 wird sich diese Entwicklung nur abgeschwächt fortsetzen. Die Wettbewerber konnten ihren Marktanteil auch auf grund des Streiks im Jahr 2015 auf rund 15,1 Prozent steigern und rechnen für 2016 mit einem weiteren Anstieg. Den umsatzbezogenen Marktanteil konnten die Wettbewerber im Jahr 2015 auf rund 13,9 Prozent steigern (2014: rund 12,2 Prozent). Sie rechnen auch für 2016 mit einer leichten Steigerung auf 14,4 Prozent.



Marktanteile im Briefbereich in %



Jahr



2010



2011



2012



2013



2014 2)



2015 3)



2016 4)



Umsätze Deutsche-Post-Gruppe Wettbewerber



89,6 10,4



90,0 10,0



88,5 11,5



87,7 12,3



87,8 12,2



86,1 13,9



85,6 14,4



Sendungsmengen 1) Deutsche-Post-Gruppe Wettbewerber



89,8 10,2



89,4 10,6



88,6 11,4



87,7 12,3



87,6 12,5



84,9 15,1



83,8 16,2



1) Teilleistungssendungen werden vollständig der Deutsche-Post-Gruppe zugerechnet 2) Rundungsdifferenzen 3) ab dem Jahr 2015 inkl. Sendungen über 1.000 Gramm 4) Prognosewerte
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Wettbewerbsstruktur Die Zahl der im Markt aktiven Wettbewerber blieb im Jahr 2015 stabil. Zwar waren 2015 ca. 1.000 Unterneh men im Besitz einer gültigen Lizenz, allerdings war die Zahl der Unternehmen, die Umsätze mit Briefsen dungen generierten, deutlich niedriger. So beförderten neben der DP-Gruppe etwa 574 weitere Lizenznehmer Briefe im eigenen Namen. Nahezu unverändert hoch ist die Zahl kleiner Unternehmen, die Jahresumsätze bis 500.000 Euro erzielen. Einige der umsatzstärkeren Unternehmen konnten ihre Marktposition weiter aus bauen. Im Jahr 2015 erwirtschafteten 35 Unternehmen einen Jahresumsatz von über zehn Mio. Euro (2014: 27 Unternehmen). Der Umsatz der zehn größten Wettbewerber der Deutschen Post AG stieg 2015 auf rund 0,6 Mrd. Euro



(2014: rund 0,5 Mrd. Euro) bei einer Menge von rund 1,2 Mrd. Stück (2014: rund 1,1 Mrd. Stück). Sie erzielten damit rund 46 Prozent des Gesamt umsatzes aller Wettbewerber der Deutschen Post AG und beförderten rund 48 Prozent aller Briefsendun gen der Wettbewerber. Meist verfügten diese An bieter über eine bessere Infrastruktur, konnten so f lexibel und schnell auf Marktverschiebungen reagieren und somit ihre Umsätze und Sendungs mengen steigern. Die Wettbewerber generierten ihre Umsätze und Mengen nahezu ausschließlich mit Geschäftskunden. Der durchschnittliche Umsatz- und Mengenanteil im Geschäftskundensegment lag 2015 bei rund 98 Prozent. Unverändert wird das Privatkundensegment fast aus schließlich von der DP-Gruppe bedient.



Unternehmen im lizenzpflichtigen Bereich nach Umsatzgruppen* (ohne Deutsche-Post-Gruppe)



Umsatz



bis 100.000 €



> 100.000 € bis 500.000 €



> 500.000 € bis 1 Mio. €



> 1 Mio. € bis 10 Mio. €



> 10 Mio. €



Gesamtanzahl



2010



~ 330



108



44



93



20



595



2011



~ 330



117



42



90



22



601



2012



~ 350



113



36



103



28



630



2013



~ 350



94



42



94



26



606



2014



~ 325



97



28



92



27



569



2014



~ 325



102



26



86



35



574



*D  ie Zahl der hier dargestellten Unternehmen umfasst nur die im Markt aktiven Unternehmen.



Netzzugang Ein Großteil der Briefe wird über den Zugang zu Teil leistungen des marktbeherrschenden Unternehmens versandt. So beförderte die DP-Gruppe im Jahr 2015 insgesamt rund 10,1 Mrd. Sendungen durch Teilleis tungsverträge. Dies entspricht einem Rückgang von rund 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2014: rund 10,5 Mrd. Stück). Der Umsatz im Teilleistungsbereich lag im 2015 bei rund 4,6 Mrd. Euro und sank im Vergleich zum Vorjahr um etwa 2,9 Prozent (2014: rund 4,7 Mrd. Euro). Wäh rend die Wettbewerber erneut Umsätze von rund



0,1 Mrd. Euro erzielten, ging der Umsatz bei der DP-Gruppe auf rund 4,5 Mrd. Euro zurück (2014: rund 4,6 Mrd. Euro). Für das Jahr 2016 rechnet die DP-Gruppe mit Umsätzen auf Vorjahresniveau. Preise im Briefmarkt Der Preis für den Standardbrief wurde zum 1. Januar 2016 auf 0,70 Euro angehoben. Der Preis für den Maxibrief stieg auf 2,40 Euro. Der Briefbeförderungspreisindex lag als Folge der Preisanpassungen erstmals seit dem Basisjahr 2010 deutlich über dem Lebenshaltungskostenindex.
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Briefpreise* 2010 bis 2016 in € Jahr Standardbrief bis 20 g Kompaktbrief bis 50 g Großbrief bis 500 g Maxibrief bis 1.000 g Postkarte



2010–2012 0,55 0,90 1,45 2,40 0,45



2013 0,58 0,90 1,45 2,40 0,45



2014 0,60 0,90 1,45 2,40 0,45



2015 0,62 0,85 1,45 2,40 0,45



2016 0,70 0,85 1,45 2,60 0,45



* jeweils zum 1. Januar des Jahres



Allgemeine Preisentwicklung und Briefpreise der DP AG
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Lebenshaltungskostenindex (Ausgaben für die Produkte im Warenkorb des Endverbrauchs der privaten Haushalte in Deutschland); Lebenshaltungskosten 2010 = 100% Briefbeförderungspreisindex der Deutsche Post AG (gewichtete Preise für die Einzelbriefsendungen Postkarte, Standard-, Kompakt-, Groß- und Maxibrief); Preise Deutsche Post AG 2010 = 100%



Beschäftigung Im Jahr 2016 waren im Briefbereich der lizenzierten Unternehmen 168.844 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, davon rund 88 Prozent bei der DP-Gruppe. Das Beschäftigungsniveau blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil. Eine genaue Abgrenzung zwischen Tätigkeiten im Briefbereich und angrenzen den Bereichen wird aufgrund struktureller Verände rungen der Wertschöpfungsketten und Geschäfts modelle der Brief- und Logistikbranche zunehmend schwieriger.



Kurier-, Express und Paketdienstleistungen Aufgrund der Digitalisierung unterliegt der Bereich der KEP-Dienstleistungen seit Jahren starken Veränderun gen. Der stetig wachsende Handel über das Internet ließ die Sendungsmengen und Umsätze insbesondere im Paketbereich stark ansteigen. Auch im Jahr 2015 war ein deutliches Umsatzplus von rund 5,2 Prozent zu verzeichnen. Die Sendungsmenge stieg im selben Zeitraum um etwa 5,8 Prozent. 2015 lag der Umsatz im KEP-Bereich bei rund 20,3 Mrd. Euro (2014: 19,3 Mrd. Euro), die Sendungsmenge lag bei rund 2,8 Mrd. Stück (2014: 2,7 Mrd. Stück).
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Umsätze und Sendungsmengen KEP-Märkte 2014–2015 2014



2015



prozentuale Veränderung



Umsatz in Mrd. €



19,3



20,3



+ 5,2 %



Sendungsmengen in Mrd. Stück



2,7



2,8



+ 5,8 %



Quelle: MRU GmbH



Traditionell war der KEP-Bereich geprägt durch das Geschäft zwischen Geschäftskunden (B2B-Segment). Der boomende E-Commerce hat zu einer deutlichen Verschiebung von Umsatz- und Sendungsmengen anteilen hin zum B2C-Segment geführt (Sendungen von Geschäfts- an Privatkunden), das hauptsächlich von Paketdienstleistern bedient wird.



Marktstruktur Im Gegensatz zum Briefmarkt ist der Paketmarkt von einer hohen Wettbewerbsintensität geprägt. In Deutschland sind mehrere Unternehmen mit einer eigenen bundesweiten Zustellinfrastruktur und einem Netz an Zugangspunkten aktiv am Markt tätig. Die führenden Unternehmen sind: DPD, DP DHL, GLS, Hermes und UPS. Die umsatz- und volumenbezogenen Marktanteile der größten fünf Unternehmen sind im Vergleich zum Jahr 2014 stabil geblieben. Umsatzanteile Paketmarkt 2015 in % 8



Im Vergleich zum Kurier- und Expresssegment hat der Paketbereich in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. 2015 entfiel mit 48 Prozent der größte Umsatzanteil auf den Paketbereich. Die Bereiche Kurier und Express erwirtschafteten 19 Prozent bzw. 33 Prozent des Gesamtumsatzes.



13 45



17 Umsatzanteil 2015 in %



Anbieter 1 Anbieter 2 Anbieter 3 Anbieter 4 Anbieter 5



48



33



19



Paket



Express



Kurier



Quelle: MRU GmbH



Mengenanteile Paketmarkt 2015 in % 8



14 49



Quelle: MRU GmbH



Im Jahr 2014 lag der Umsatzanteil im Paketbereich bei 46 Prozent. Bei den Sendungsmengen betrug der Paketbereich im Jahr 2015 rund 82 Prozent. Die Segmente Kurier und Express hatten einen Sendungs mengenanteil von rund acht Prozent bzw. rund zehn Prozent.



17



13



15 Anbieter 1 Anbieter 2 Anbieter 3 Anbieter 4 Anbieter 5



Quelle: MRU GmbH
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Der Kurierbereich ist gekennzeichnet durch viele kleine Unternehmen mit überwiegend regionalem Tätigkeitsgebiet. Teilweise haben sich diese Unter nehmen zu Netzwerken zusammengeschlossen. Dagegen ist der Expressbereich deutlich heterogener strukturiert: Zum einen existieren global agierende Anbieter (z. B. DHL Express, GO! und FedEx). Zum anderen gibt es in Deutschland mittelständische Unternehmen, die sich teilweise zu Verbünden zu sammengeschlossen haben. Darüber hinaus bieten in Deutschland auch etliche Speditionen Express-Services an. Insgesamt wird die Zahl der im KEP-Bereich tätigen Unternehmen aktuell auf mehr als 13.000 geschätzt. Auswirkungen der Digitalisierung Der Handel über das Internet nimmt zu. Folglich wer den auch der Umsatz und die Sendungsmengen – ins besondere im B2C-Segment – weiter ansteigen. Zudem weitet sich der elektronische Handel über das Internet derzeit auf immer mehr Warengruppen aus. So werden mittlerweile auch große und schwere Elektroartikel und Waren aus dem Baumarktsortiment sowie zuneh mend Lebensmittel online verkauft. Der Versand die ser Waren stellt die traditionellen Post- und Logistik dienstleister mit ihren weitgehend standardisierten Prozessen vor große Herausforderungen. Zusätzlich rücken die Bedürfnisse der Empfängeri nnen/ Empfänger (Privatkundinnen/-kunden) verstärkt in den Fokus der Unternehmen. Die Paketdienstleister passen ihre Angebote laufend an veränderte Markt bedürfnisse an und bieten individuelle Liefermodelle an (z. B. Lieferung zu einem festgelegten Termin oder an eine Wunschadresse). Darüber hinaus werden Anbieter, die vormals haupt sächlich im B2B-Geschäft bzw. in anderen Branchen tätig waren, mit neuen Geschäftsmodellen und produktspezifischen Zustelllösungen zunehmend auch im B2C-Segment aktiv. Dadurch ergeben sich Wachstumspotenziale für diese Bereiche. Auch zeigen sich Tendenzen, dass Handelsunternehmen selbst die Logistik bzw. Zustellung in ihre Wertschöpfungs ketten integrieren. Ein Beispiel ist der Internethändler Amazon, der in Deutschland bereits einige Zustell zentren in Betrieb genommen hat und von dort aus die Lieferung der Waren an den Endkunden mit eigenen Subunternehmen organisiert. Die skizzierten Verschiebungen zwischen den Berei chen des traditionellen KEP-Markts bzw. in angren zende Bereiche werden die Wettbewerbsverhältnisse insbesondere im Paketbereich nachhaltig verändern.
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Zugang zu Teilleistungen, Postfachanlagen und Informationen über Adressänderungen Teilleistungen Im Jahr 2016 hat die Deutsche Post AG die Teilleis tungsverträge des Dialogmarketingprodukts „Info post“ durch die Teilleistungsverträge der „Dialogpost“ ersetzt. Es wurden 19.886 Teilleistungsverträge mit der Deutschen Post AG neu abgeschlossen (davon allein 18.627 zur Freistempelung sowie 558 zur DV-Frei machung). Wettbewerber schlossen 37 Verträge über Teilleistungen (BZA Brief/BZE Brief/BZE Dialogpost), Endkundinnen/-kunden schlossen 253 Verträge über Teilleistungen (BZA Brief/BZE Brief/BZE Dialogpost) ab. Weitere 347 Verträge gab es mit Endkundinnen/ -kunden zur Kooperation beim Dialogpostversand. Verträge zu Briefsendungen DPIHS Die Deutsche Post InHaus Services GmbH (DPIHS) erbringt als einheitliches Unternehmen im Verbund mit ihrer Konzernmutter Deutsche Post AG Teilleis tungen gegenüber ihren Kunden. Bei den hierüber abgeschlossenen Verträgen handelt es sich daher um vorlagepflichtige Teilleistungsverträge. Nach Rechts kraft des Urteils des VG Köln vom 1. Dezember 2015 werden Verträge über Briefsendungen der DPIHS vorgelegt. Hierbei handelt es sich nicht um Standard verträge, sondern um Verträge, die mit den einzelnen Kunden individuell ausgehandelt wurden. Im Jahr 2016 wurden 292 solcher Verträge neu geschlossen und vorgelegt.



Marktzugang Lizenzierung Seit dem Jahr 1998 hat die Bundesnetzagentur an 3.060 Einzelpersonen und Unternehmen Lizenzen zur Beförderung von Briefsendungen bis 1.000 Gramm erteilt. Im Jahr 2016 wurden 108 Lizenzen neu erteilt (2015: 53 neue Lizenzen) und sind 120 Lizenznehmer aus dem Markt ausgeschieden (2015: 13 Marktaus tritte). Die im Vergleich zum Vorjahr hohe Zahl an neu hinzugekommenen Unternehmen erklärt sich zum Teil durch neue Geschäftsmodelle. Beispielsweise haben sich an der Grenze zur Schweiz Gewerbetrei bende darauf spezialisiert, als Lieferadresse für Post sendungen ihrer Kunden zu agieren. Schweizer Bürger bestellen Waren im Internet bei deutschen Anbietern und lassen diese an einen Paketshop an der Schweizer Grenze liefern, um sie dann u. a. dort persönlich ab zuholen. Viele deutsche Internethändler senden ihre Waren nicht oder nur zu einem höheren Preis in die Schweiz. Die Paketshops nehmen die Sendungen ent gegen und händigen sie gegen ein Entgelt an ihre



| 99



100 |



BUNDESNETZAGENTUR



|



JAHRESBERICHT 2016



Schweizer Kunden aus. Da sich unter den Sendungen auch ein gewisser Teil an Briefsendungen bis 1.000 Gramm befindet, benötigen die Betreiber solcher Paketshops eine Lizenz. Die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hohe Zahl an Marktaustritten ist auf eine Überprüfung bei den registrierten Lizenznehmern zurückzuführen. Ein Großteil der Lizenznehmer wurde aufgefordert, die aktuelle Gewerbetätigkeit zu bestätigen und nachzu weisen. Im Zuge dessen verzichteten viele Inhaber, die nicht mehr im Briefgeschäft tätig waren, auf ihre Lizenzen. Zu einem kleineren Teil wurden Lizenzen auch widerrufen. Etwa 1.000 Gewerbetreibende besaßen im Jahr 2016 eine gültige Lizenz und waren im lizenzpflichtigen Briefbereich tätig, aber nur ca. 570 Unternehmen erzielten signifikante Umsätze mit lizenzpflichtigen Briefdienstleistungen. Wenn Personen oder Unternehmen im lizenzpflichti gen Bereich ohne gültige Lizenz tätig sind, kann die Bundesnetzagentur ein Bußgeldverfahren einleiten. Im Berichtszeitraum sind aufgrund von Verstößen gegen die Lizenz- und gegen die Anzeigepflicht acht Bußgel der in einer Gesamthöhe von etwa 3.500 Euro verhängt sowie zehn Verwarnungen in minder schweren Fällen ausgesprochen worden. Insgesamt sind 20 Ordnungs widrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Verstöße gegen die Anzeigepflicht betreffen zu einem großen Teil ausländische Unternehmen, die grenzüberschrei tend Pakete transportieren. Deren ordnungswidriges Handeln wird bei Verkehrskontrollen der Polizei festgestellt. Zusammenarbeit mit Generalzolldirektion Generalzolldirektion und Bundesnetzagentur vereinbarten 2016 eine engere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung in der Postdienstleistungsbranche. Diese Vereinbarung sieht einen Austausch über Rechtsverstöße oder Auffälligkeiten vor und lässt in Einzelfällen auch gemeinsame Prüfungen in den Unternehmen zu. Die Kooperationsvereinbarung stellt eine langfristige und intensive Zusammenarbeit zwischen der General zolldirektion und der Bundesnetzagentur sicher. Ziel ist es, die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen des Mindestlohngesetzes im Postbereich konsequent zu gewährleisten. Zahlt ein Postlizenznehmer den gesetzlich geforderten Mindestlohn nicht, erhält er in der Regel keine Lizenz bzw. kann ihm die Bundesnetz agentur die Lizenz entziehen.



Anzeigepflicht Wer Postdienstleistungen erbringt, ohne einer Lizenz zu bedürfen, hat die Aufnahme, Änderung und Beendigung des Betriebs innerhalb eines Monats der Bundesnetzagentur schriftlich anzuzeigen. 2016 hat die Bundesnetzagentur erneut festgestellt, dass viele Postdiensteanbieter dieser Anzeigepflicht aus dem PostG nicht nachkommen. Dies beruht u. a. auf deren Unkenntnis. Der Markt verändert sich auf grund des Online-Versandhandels schnell und viele neue sog. Paketshops nehmen ihre Tätigkeit für einen der großen Paketdienstleister auf, ohne ihre Tätigkeit anzuzeigen. Die Bundesnetzagentur hat auch 2016 intensiv über die Anzeigepflicht informiert. Neben Einzelunternehmen, die überwiegend Postdienstleis tungen erbringen, standen vor allem Paketshops, die Postdienste nur als Nebenprodukt anbieten, im Fokus des Informationsangebots. Infolge der Informationskampagne ist es zu einem erheblichen Anzeigenanstieg gekommen. Insgesamt bestätigte die Bundesnetzagentur 31.528 Neuanzeigen. Damit gab es Ende des letzten Jahres 54.720 angezeigte Postdiensteanbieter.



Registrierte Anzeigen 2012–2016
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Postmarktprüfungen/Postdatenschutz Die Bundesnetzagentur prüfte 2016 zahlreiche Postdiensteanbieter vor Ort. Dabei stand die Ein haltung von Postgeheimnis und Datenschutz im Vordergrund. Zudem wurde festgestellt, ob die Diensteanbieter ihrer Anzeigepflicht gemäß § 36 PostG bei der Bundesnetzagentur nachgekommen waren. Insgesamt erfolgten 787 Prüfungen anlass unabhängig und 120 anlassbezogen.
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Im Berichtszeitraum legte die Bundesnetzagentur eine besondere Gewichtung auf die Überprüfung von Paketshops und auf sog. Lieferadress-Services. Letztere bieten Kunden mit Wohnsitz im Ausland eine inner deutsche Adresse insbesondere für den Empfang von Paketsendungen an. Die Kunden holen ihre Sendun gen entweder selbst ab oder beauftragen die Weiter beförderung an ihre Wohnanschrift. Von Bedeutung war dabei der Umgang mit personenbezogenen Daten von Kunden durch Subunternehmen. Bei ihren Überprüfungen musste die Bundesnetz agentur häufig feststellen, dass Paketsendungen in den Ausgabestellen nicht den Vorgaben zu Post geheimnis und Datenschutz entsprechend gelagert werden. Klärende Gespräche mit den Anbietern führten regelmäßig zur Behebung der Mängel. Um den Jahreswechsel 2015/2016 wurde die Bundes netzagentur darauf aufmerksam, dass im Zuge des Weihnachtsgeschäfts 2015 Postsäcke mit Briefpost ungesichert im öffentlichen Raum abgelegt worden waren. Die Behörde ist den Vorfällen unmittelbar nachgegangen und nahm dies im Dezember 2016 erneut zum Anlass, exemplarisch zu prüfen, ob es sich 2015 um Einzelfälle handelte oder ob es sich um ein regelmäßig wiederkehrendes Phänomen bei erhöhtem Sendungsaufkommen zur Vorweihnachtszeit handelt. Bei der umfangreichen Überprüfung konnten Verbes serungen festgestellt werden. Zugleich wurden aber Sachverhalte ermittelt, die auf ein strukturelles Problem hindeuten, dem die Bundesnetzagentur nachgeht. Der jährliche Informationsaustausch der Bundesnetz agentur mit der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit hatte im Jahr 2016 u. a. die datenschutzrechtliche Bewertung von neuartigen Postdiensten im Fokus der Abstimmungen. Hier ging es um die Zustellung von Paketsendungen durch Lieferroboter oder durch Drohnen und um den daten schutzrechtlichen Umgang mit Barcodes auf Postsendungen.
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Verbraucherschutz und -service Erstmals gaben 2016 Mängel bei der Paket beförderung und -zustellung häufiger A  nlass zur Beschwerde als Mängel bei der Briefbeförderung und -zustellung. Das Beschwerdeaufkommen und die Schlichtungsanträge sind insgesamt stark ge stiegen. Verbraucherservice Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2016 ihre Position als bürgernahe Anlaufstelle und kompetenter Rat geber gefestigt und ausgebaut. Der Verbraucherservice Post lebt von den Beschwerden betroffener Privat kundinnen und -kunden sowie kleiner und mittlerer Unternehmen. So kann sich die Bundesnetzagentur u. a. ein aussagekräftiges Bild über die flächendecken de Grundversorgung mit Postdienstleistungen machen. Sie prüft jede Beschwerde und holt ggf. Stel lungnahmen der Postdienstleister ein. Zudem wirkt sie auf Lösungen hin, die schnell Abhilfe schaffen und gleichzeitig langfristig angelegt sind. Als Behörde hat sie eine stärkere Ausgangsposition, um zufrieden stellende Antworten und Lösungsvorschläge der Postdienstleister zu erhalten.



Beschwerden Ein weiteres Jahr in Folge nahmen die Beschwerden bei der Bundesnetzagentur zu. Im Jahr 2016 gingen 4.015 Beschwerden und Anfragen per E-Mail, Fax oder über den Postweg bei der Bundesnetzagentur ein – 2015 waren es 3.318 Beschwerden. Das ist ein Anstieg von 21 Prozent. Dazu kamen im Jahr 2016 (wie 2015) knapp 1.800 beantwortete Anrufe zum Thema Post. Zu einem großen Teil waren mehrere Gründe Bestandteil einer Beschwerde, z. B. Zustellausfall, unberechtigte Rücksendung, Beschädigung oder Verlust.
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Erstmals waren im vergangenen Jahr Mängel bei der Paketbeförderung und -zustellung mit rund 44 Prozent häufigster Anlass für Beschwerden bei der Bundes netzagentur. Auf Beschwerdegründe im Briefbereich entfielen ca. 35 Prozent, die restlichen Gründe verteil ten sich mit jeweils drei Prozent auf Zeitungen und stationäre Einrichtungen (Filialen, Postagenturen, Paketshops), mit einem Prozent auf Briefkästen und rund 14 Prozent auf Sonstiges. Beschwerden 2016 nach Gründen in % 14 1 3
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Auffallend unterschiedlich zeigte sich die Beschwerde lage in den zwei größten Städten Deutschlands. Im Großraum Hamburg entfielen 55,9 Prozent der Gründe auf die Briefzustellung, in Berlin und dem Berliner Umland dagegen hatten 58,25 Prozent der Beschwerde gründe die Paketzustellung im Fokus.
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Im Vergleich der Bundesländer lag Nordrhein-West falen, wie im Jahr 2015, mit 588 Beschwerden vorne – gefolgt von Berlin mit 421 Beschwerden und Hessen mit 327 Beschwerden. Die wenigsten Beschwerden kamen 2016, wie in den beiden davorliegenden Jahren, aus dem Saarland (21). Werden die Beschwerdezahlen jedoch im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen des jeweiligen Bundeslands betrachtet, verschiebt sich das Ergebnis. Mit 1,4 Beschwerden pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner lag Hamburg im Jahr 2016 eindeutig ganz vorne, gefolgt von Berlin mit 1,2 Beschwerden pro 10.000. Schleswig-Holstein kam bei einer solchen Gegenüberstellung auf Platz drei mit 0,8 Beschwer den. Hessen (0,5 Beschwerden pro 10.000) und Nordrhein-Westfalen (0,3 Beschwerden pro 10.000) lagen deutlich weiter hinten.
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Beschwerdegründe – Briefzustellung 2016 in % 18
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Beschwerden nach Bundesländern* 2016 248
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In Hamburg und dem Hamburger Umland waren die Kundinnen und Kunden seit dem Herbst 2016 punk tuell verstärkt belastet durch Ausfälle der Briefzu stellung bzw. durch Zustellmängel. Das fand nicht 31.12.2016 nur in den Beschwerden bei der Bundesnetzagentur Niederschlag, sondern auch in den örtlichen Medien. Über das gesamte Bundesgebiet betrachtet wies die Beschwerdelage keine besonderen bzw. anhaltenden Auffälligkeiten in der Briefzustellung auf.



314



* 8 66 Beschwerden waren keinem Bundesland zuzuordnen (z. B. mangels Adressangabe).



Briefe Im Briefbereich rangierten wie in den letzten Jahren die vielfältigen Zustellprobleme ganz vorne auf der Beschwerdeliste. Kundinnen und Kunden bemängelten vor allem: keine oder eine eingeschränkte Zustellung an Montagen und Samstagen, wiederkehrend keine Zustellung über einen längeren Zeitraum, Ersatzund Falschzustellungen sowie Rücksendungen ohne ersichtlichen Grund. Des Weiteren folgten Beschwer den zum Verlust von Briefen, zu Laufzeiten, Nachsen dungen und Einschreiben, zum Briefporto oder zu beschädigten Briefsendungen.



Pakete Paketbeschwerden nahmen im Jahr 2016 einen immer größer werdenden Raum ein. Vor allem Zustellpro bleme fanden ihren Niederschlag in den Beschwerden. So bemängelten die Kundinnen und Kunden z. B. sehr häufig, dass erst gar kein Zustellversuch unternommen und das Paket direkt in der Nachbarschaft abgegeben oder zur Abholung in einer Filiale gelagert wurde. Zum Teil erfolgte nicht einmal eine Benachrichtigung über eine Ersatzzustellung, sodass die Pakete zurück gesandt wurden, wenn die Empfängerin bzw. der Empfänger nicht auf andere Weise von der Ersatz zustellung Kenntnis erlangt hatte. Zunehmend Anlass zur Beschwerde gaben fehlerhafte, irreführende und missverständliche Einträge in den Sendungsverfolgungssystemen der Paketdienstleister sowie angekündigte Zustellzeiten, die nicht einge halten wurden. Die verbesserte Transparenz durch eine Nachverfolgung der Paketsendungen erhöht gleichzeitig die Erwartungen und Ansprüche der Kundinnen und Kunden an korrekte und verlässliche Informationen.
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Beschwerdegründe – Paketzustellung 2016 in % 7 4 4 6
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Sicherstellung der Grundversorgung Die Bundesnetzagentur hat die bundesweite, flächende ckende Versorgung mit ausreichenden und bezahlbaren Postdienstleistungen im Blick. Die Post-Universal dienstleistungsverordnung (PUDLV) regelt Inhalt und Umfang der postalischen Grundversorgung (Universal dienst). Neben den Postdienstleistungen, die zur Grund versorgung gehören, sind dort auch Qualitätsmerkmale für die Brief- und Paketbeförderung festgelegt. Dazu gehört u. a. eine werktägliche Zustellung. Die Bundes netzagentur erreichten im Jahr 2016 immer wieder Hin weise auf zum Teil länger andauernde Zustellausfälle, insbesondere bei der Briefzustellung. So gab es z. B. seit Herbst 2016 aus Hamburg und dem Hamburger Umland eine Vielzahl solcher Beschwerden. In dieser Region kam es schon in den vergangenen Jahren zu massiven Proble men bei der Briefzustellung durch die Deutsche Post AG. Als Gründe für die Probleme führte die Deutsche Post AG immer wieder u. a. hohe Krankenstände und ein uner wartet hohes Sendungsaufkommen an. Trotz dieser Unregelmäßigkeiten ist das Grundversorgungskrite rium über das gesamte Bundesgebiet gesehen erfüllt. Des Weiteren muss es bundesweit mindestens 12.000 stationäre Einrichtungen geben, in denen Verträge zur Beförderung von Brief- und Paketsendungen ge schlossen werden können. Im Jahr 2016 betrieb allein die Deutsche Post AG 13.023 Filialen/Agenturen für Brief- und Paketdienstleistungen (Stand 31. Dezember 2016). Hinzu kamen in vielen Städten und Gemeinden stationäre Einrichtungen anderer Postdienstleister, in denen Briefe und Pakete zum Versand abgegeben werden konnten.



Im Jahr 2016 gaben allerdings unangekündigte temporäre Schließungen sogenannter PostbankFinanzcenter mehrfach Grund zu Beschwerden bei der Bundesnetzagentur. Die Schließungen resultierten vor allem aus Personalengpässen der Postbank. Aller dings ergaben sich dadurch auch Einschränkungen bei der Inanspruchnahme von Postdienstleistungen der Deutschen Post AG, die von der Postbank in ihren Finanzcentern ebenfalls angeboten werden. In ihrer Stellungnahme teilte die Deutsche Post AG mit, dass gemeinsam mit der Postbank an Lösungen gearbeitet werde, um die negativen Auswirkungen zu reduzieren. Benachrichtigte Sendungen werden nach Angaben der Deutschen Post AG in andere Filialen verlagert. Auch wenn die unerwarteten Schließungen für die Kundin nen und Kunden mitunter sehr ärgerlich sein können, haben diese nicht zwingend unmittelbar Auswirkun gen auf die postalische Grundversorgung, soweit in der näheren Umgebung andere Postfilialen verfügbar sind. Das Infrastrukturnetz zur Abholung oder zum Versand von Paketen war im Jahr 2016 stabil. Nach Angaben der fünf großen Paketdienstleister Deutsche Post DHL, DPD, GLS Germany, Hermes Logistik Gruppe und UPS gab es 2016 über 39.000 Paketshops deutschlandweit. Briefkästen müssen Kundinnen und Kunden in Deutschland in zusammenhängend bebauten Wohn gebieten in der Regel nach 1.000 Metern erreichen können. Letztes Jahr betrieb die Deutsche Post AG bundesweit 110.876 Briefkästen. Diese Zahl blieb seit dem Jahr 2008 weitgehend konstant. Anlass zu Beschwerden gab es durch die zu Beginn 2016 um gesetzte Einschränkung der Sonntagsleerung dieser Briefkästen. Sonntags werden nur noch 2.559 Kästen der Deutschen Post AG geleert – vorher waren es noch 10.888 Kästen. Diese Einschränkung liegt innerhalb der gesetzlichen Vorgaben und gab somit keinen Anlass für ein Tätigwerden der Bundesnetzagentur. Darüber hinaus standen in einigen Städten und Gemeinden Briefkästen anderer Postdienstleister zur Verfügung. Mindestens 80 Prozent der inländischen Briefe müssen an dem Werktag zugestellt werden, der dem Einliefe rungstag folgt (E+1). Nach zwei Werktagen müssen 95 Prozent der Inlandsbriefe die Empfängerin bzw. den Empfänger erreichen. Die Deutsche Post AG lässt Brieflaufzeiten durch ein externes Qualitäts- und Mei nungsforschungsinstitut messen – zertifiziert durch den TÜV Rheinland. Vierteljährlich erhält die Bundes netzagentur diese Messergebnisse. Trotz steigender Beschwerden zu den Brieflaufzeiten wurden die gesetz lichen Laufzeitvorgaben im letzten Jahr eingehalten.



VERBRAUCHERSCHUTZ UND -SERVICE



Schlichtung Das Paket mit dem teuren, frisch gravierten Verlobungsring geht auf dem Transportweg verloren, dasjenige mit der Porzellanschale wird beschädigt und der Inhalt ist zerbrochen oder Teile seines Inhalts kommen nicht beim Empfänger an – das sind Fälle, in denen die Kundinnen und Kunden bei der Schlich tungsstelle der Bundesnetzagentur einen Antrag stellen können. Voraussetzung für ein solches Verfahren ist allerdings, dass bereits ein Einigungsversuch mit dem Postdienstleister gescheitert ist. Darüber hinaus muss auch der Dienstleister bereit sein, sich an einem Schlichtungsverfahren zu beteiligen. Die Bundesnetzagentur hat im Frühjahr 2016 eine Schlichtungsordnung Post erlassen, die Anfang April 2016 in Kraft getreten ist. Diese regelt den formellen Ablauf des Schlichtungsverfahrens – von der Antrag stellung bis zum Abschluss des Verfahrens. Zum Erlass der Schlichtungsordnung Post wurde die Bundesnetz agentur ausdrücklich durch eine Änderung des PostG ermächtigt. In ihr sind auch die Regelungen des neuen Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) berücksichtigt.



POST



Im Jahr 2016 gingen 235 Schlichtungsanträge bei der Bundesnetzagentur ein. Dies ist im Vergleich zum Vor jahr (62 Anträge) ein Anstieg von 279 Prozent. Wegen fehlender Voraussetzungen lehnte die Bundesnetz agentur 36 Anträge ab. 15 Anträge wurden vor Verfah rensbeginn zurückgezogen. In 19 Fällen verweigerte der betroffene Postdienstleister seine Mitwirkung. In den restlichen 165 Fällen leitete die Schlichtungsstelle ein Verfahren zur außergerichtlichen Einigung ein. Dies war in 87 Fällen bis Ende des Jahres von Erfolg gekrönt. Die übrigen Verfahren sind noch nicht abge schlossen. Durchschnittlich wurden ca. 76 Prozent der ursprünglich geltend gemachten Forderungen vom Dienstleister erstattet. Antragsgründe Schlichtungsverfahren 1 5 68



18 Für eine gütliche Einigung unterbreitet die Schlich tungsstelle der Bundesnetzagentur den Parteien ggf. einen Vergleichsvorschlag. Beide Seiten müssen diesen Vorschlag aber nicht annehmen. Sie können jederzeit aus dem Schlichtungsverfahren aussteigen (siehe unten „Schlichtungsverfahren Post gebührenfrei – Neues Verbraucherstreitbeilegungsgesetz“).
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Verlust/Entwendung Nachsendeauftrag



Schlichtungsverfahren Post gebührenfrei – Neues Verbraucherstreitbeilegungsgesetz Seit dem 1. April 2016 gibt es das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG). Es stärkt die außergerichtliche Streitbeilegung. Nunmehr führt die Schlichtungsstelle Post der Bundesnetzagentur die Verfahren gebührenfrei durch. Bereits seit vielen Jahren ist die Schlichtungsstelle Post eine zentrale Anlaufstelle für Verbraucherinnen und Verbrau cher. In Konfliktfällen vermittelt sie häufig erfolgreich (zu ca. 70 Prozent) zwischen der Kundin/dem Kunden und dem Postunternehmen. Die transparenten und unparteilichen Verfahren sind eine schnelle und kostengünstige Alternati ve zu langwierigen, ggf. gerichtlichen Auseinandersetzun gen. Mit Inkrafttreten des VSBG wurde die außergerichtli che Streitbeilegung insgesamt gestärkt. Gleichzeitig wurde die Kostenfreiheit der Schlichtungsverfahren im Postbe reich eingeführt. Dies trug zu einem deutlichen Anstieg der Schlichtungsanträge bei der Bundesnetzagentur bei. Im Postbereich dreht es sich bei den Schlichtungsfällen zumeist um Beschädigungen oder den Verlust eines Pakets



auf dem Transportweg. Die Schlichtung ist ein freiwilliges Verfahren und wird auf Antrag der Kundin/des Kunden durchgeführt. Die „Schlichtungsordnung Post“ regelt den formellen Ablauf eines Schlichtungsverfahrens. Die Schlichtungsstelle entscheidet durch einen Schlichter bzw. eine Schlichterin, die Bedienstete der Bundesnetzagentur sind. In der Regel wird das Verfahren per E-Mail, Fax oder Brief durchgeführt. Eine mündliche Erörterung findet nur in Ausnahmefällen statt, wenn die Schlichterinnen oder Schlichter dies für erforderlich halten und beide Parteien zustimmen. Die Schlichtungsstelle Post ist eine behördliche Verbraucherschlichtungsstelle und gehört damit zu den von der Europäischen Kommission anerkannten Streitbei legungsstellen im Europäischen Wirtschaftsraum.
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Entscheidungen, Aktivitäten und Verfahren Die Digitalisierung hält Einzug in Beschlusskammerverfahren des Bereichs Post. Beim Produkt „Impulspost“ war zu entscheiden, ob die Entgelte der Deutschen Post angesichts von E-Mail und Internetwerbung noch zu regulieren sind. Auch beim E-Postbrief und der Leistung „Prio“ bestehen enge Verbindungen in den digitalen Bereich.



Beschlusskammer-Entscheidungen Untersagung der auf Neukundenwerbung ausgerichteten „Impulspost“ Mit Beschluss vom 28. Juni 2016 hat die Bundesnetz agentur festgestellt, dass die Deutsche Post AG das Produkt „Impulspost“ kostenunterdeckend und diskriminierend anbietet. Deshalb hat sie das Unter nehmen dazu verpflichtet, die Leistung nach dem 30. Juni 2016 nur noch zu postgesetzkonformen Entgelten anzubieten. Die „Impulspost“ ist ein adressierter Werbebrief, mit dem die Deutsche Post AG Werbetreibenden die Möglichkeit einräumte, Neukundinnen/-kunden zu erheblich niedrigeren Preisen anzuschreiben als Bestandskundinnen/-kunden. Mit 14 Cent bzw. 24 Cent lagen die Entgelte für Neukundenwerbung maximal bei der Hälfte der Preise für vergleichbare Werbebriefe. Das Produkt wurde in einem Markttest im ersten Halbjahr 2016 einzelnen Werbetreibenden angeboten und sollte ab 2017 allen zur Verfügung stehen. Die Bundesnetzagentur beanstandete eine deutliche Unterschreitung der Kosten der effizienten Leistungs bereitstellung. Zugleich ergab die Entgeltuntersuchung eine unzulässige Bevorzugung der Versender des neu eingeführten Produkts. Die Deutsche Post AG hatte sich darauf berufen, ihr Angebot sei Teil eines Werbe markts, der physische und digitale Werbeformen umfasse. Auf einem solchen Markt verfüge sie über keine marktbeherrschende Stellung und unterliege damit nicht mehr der postgesetzlichen Kontrolle durch die Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur stellte fest, dass sich die Deutsche Post AG mit ihrem Angebot auf einem Markt für Geschäftskundenbriefe bewegt, auf dem sie nach wie vor eine marktbeherrschende Stellung einnimmt. Somit unterliegt sie der postgesetzlichen Kontrolle und muss bei der Preisgestaltung Rücksicht auf ihre Wettbewerber nehmen. Die Marktabgrenzung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Bundeskartellamt, das der engen Abgrenzung ausdrücklich zustimmte. Trotz der Entscheidung der Beschlusskammer bot die Deutsche Post AG die Beförderungsleistung unverä ndert an. Sie berief sich darauf, die gesetzlich geforderte „unverzügliche“ Anpassung würde es ihren Kunden erlauben, die bis zum Ende des Markttests nicht verbrauchten Aussendungskontingente (fünf Mailings im Jahr 2016) noch zu nutzen. Mit Beschluss vom 26. Juli 2016 erließ die Bundesnetz agentur daher erstmals eine Entscheidung auf der



ENTSCHEIDUNGEN, AKTIVITÄTEN UND VERFAHREN



zweiten Stufe der Eskalationsleiter. Sie untersagte die weitere Beförderung von „Impulspost“ zu den beanstandeten Entgelten und erklärte die verlangten Entgelte für unwirksam. Die Deutsche Post AG hat gegen die Anpassungs- und Untersagungsverfügung Klagen beim Verwaltungsgericht Köln (VG Köln) eingelegt und dort um Eilrechtsschutz nachgesucht. Das VG Köln wies das Gesuch um Aufhebung der sofortigen Vollziehbarkeit der Entscheidungen zurück. E-Postbrief mit klassischer Zustellung Die Beschlusskammer hat am 14. Dezember 2016 den Folgeantrag für den „E-Postbrief mit klassischer Zustellung“ der Deutschen Post E-POST Solutions GmbH, eines Tochterunternehmens der Deutschen Post AG, mit Wirkung ab 1. Januar 2017 genehmigt. Der E-Postbrief basiert auf der elektronischen Ein lieferung durch den Absender, der sich zuvor bei der Deutschen Post AG registrieren lassen muss. Die Zustellung erfolgt dann entweder elektronisch (bei anderen registrierten Teilnehmern) oder physisch. Bei der physischen Zustellung des E-Postbriefs werden die vom Absender übermittelten elektronischen Mittei lungen von der Deutsche Post E-POST Solutions GmbH oder einem von ihr beauftragten Dienstleister aus gedruckt, gefalzt und kuvertiert. Zudem werden die Briefe mit der für die physische Briefbeförderung erforderlichen Freimachung für die vergleichbaren Standardleistungen der Deutschen Post AG versehen, also z. B. 70 Cent für den Standardbrief. Anschließend werden diese Briefsendungen der Deutsche Post InHaus Services GmbH (DP IHS), die diese Sendungen als Konsolidierer bei der Deutschen Post AG einliefert, zur Zustellung übergeben. Die zu genehmigenden Entgelte betreffen jeweils nur den Teil der insgesamt von der Antragstellerin ange botenen Dienstleistung, der auf die physische Beförde rung von Briefsendungen entfällt. Sie stellen damit nicht die insgesamt den Kundinnen bzw. Kunden in Rechnung gestellten Entgelte dar. Für den Absender kommen die Kosten für die elektronische Einlieferung, die Fertigung des Briefes und anfallende Mehrwert steuer hinzu. Der Privatkunde zahlt derzeit für den „Standard-E-Postbrief“ nicht das genehmigte Entgelt von 0,445 Euro, sondern 0,70 Euro. Die Genehmigung endet zum 31.Dezember 2017. Entgeltgenehmigung für Zusatzleistung „Prio“ Die Deutsche Post AG startete zum 1. Februar 2017 den Markttest einer neuen Zusatzleistung für Brief produkte „Prio“. Dabei handelt es sich um eine Dienst leistung, die im Wesentlichen die dokumentierte Annahme und in Teilen prioritäre Bearbeitung von
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Einzelbriefsendungen (Postkarte, Standard-, Kompakt-, Groß- und Maxibrief) umfasst. Das Entgelt, das zusätz lich zum Beförderungsentgelt für das Sendungsformat zu entrichten ist, beträgt 0,90 Euro und wurde mit Beschluss vom 2. Januar 2017 genehmigt. Das Produkt soll zunächst in einem Markttest vom 1. Februar bis 31. Dezember 2017 bundesweit in Filialen, die über elektronische Kassensysteme verfügen, angeboten werden. Getestet wird die Leistung anfangs bei Postkarten, Standard- und Kompaktbriefen. Im zweiten Schritt soll der Test auch auf Groß- und Maxibriefe ausgeweitet werden. Die Zusatzleistung „Prio“ erfordert die Einlieferung der betreffenden Briefsendung in eine Filiale der Deutschen Post AG. Durch die prioritäre Behandlung soll die Wahrscheinlichkeit einer Zustellung einen Werktag nach der Einlieferung (E+1) erhöht werden, garantiert wird sie jedoch nicht. Ferner bietet sie dem Absender die Möglichkeit, per Internet den Status der Sendungsbearbeitung nachzuvollziehen. Dabei beinhaltet das Produkt allerdings nicht den Nachweis der Zustellung, sondern lediglich die Information, wann die Sendung im Zielbriefzentrum (BZE) vor der Zustellung gescannt wurde, und ggf. eine weitere Information, falls die Sendung nicht zugestellt werden konnte. Entgelte für Zugang zu Adressänderungen Die Beschlusskammer hat zudem über einen Entgelt genehmigungsantrag der Deutschen Post AG für den Zugang zu Adressänderungsinformationen entschie den. Die Deutsche Post AG ist verpflichtet, anderen Postdienstleistern Zugang zu den bei ihr erhobenen Informationen über Adressänderungen, die sie im Zuge von Nachsendeaufträgen ihrer Kundinnen und Kunden erhält, gegen Entgelt zu gewähren. Durch den Zugang zu Adressänderungsinformationen wird es alternativen Postdienstleistern erleichtert, falsch adressierte Sendungen an den richtigen Empfänger zuzustellen. Die Beschlusskammer hat mit Beschluss vom 21. Okto ber 2016 ein Trefferentgelt in Höhe von 20,3 Cent pro erfolgreichem Adressabgleich für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2019 genehmigt und ist damit deutlich hinter dem beantragten Entgelt von 24 Cent pro Treffer geblieben. Schon im letzten Entgeltgenehmigungsverfahren hatten technologische Weiterentwicklungen zu einer Umstellung des Datenabrufs über verschlüsselte Übertragungsprotokolle anstelle von Smartcards geführt. Die Genehmigung von Hardwarekosten war
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deshalb – anders als in früheren Verfahren – nicht mehr erforderlich.



Deutsche Post AG zur Beurkundung der Zustellung mit Hoheitsbefugnissen beliehen werden.



Entgelte für Zugang zu Postfachanlagen Die Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 28. Oktober 2016 die für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Entgelte für den Wettbewerberzugang zu den Postfachanlagen der Deutschen Post AG genehmigt.



Im Jahr 2016 gab es 15 Anträge auf Genehmigung von Entgelten für die förmliche Zustellung. Damit bewegt sich das Aufkommen auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr (Anträge in 2015: 13). Es wurden sowohl Staffelentgelte als auch Einzel entgelte beantragt, die überwiegend regional, aber auch für die bundesweite Zustellung erhoben werden. Das höchste genehmigte Entgelt betrug 4,00, das geringste 1,80 Euro.



Die Deutsche Post AG ist verpflichtet, alternativen Zustellunternehmen die Zustellung von postfach adressierten Sendungen zu ermöglichen. Hierdurch werden Wettbewerber der DP AG in die Lage versetzt, sämtliche Sendungen ihrer Kundinnen und Kunden zuzustellen. Ohne Zugangsanspruch wären an Post fächer adressierte Sendungen, die von Wettbewerbern für Kunden befördert werden, auszusortieren und als vollfrankierte Sendungen bei der Deutschen Post AG einzuliefern. Der Zugang wird gewährt, indem Kräfte der Deutschen Post AG die Sendungen der Wettbe werber, die bei der angeschriebenen Postfachanlage abgegeben werden, in die richtigen Postfächer einsortieren. Der Postfachzugang stellt damit ein wichtiges Element zur Wettbewerbsförderung auf dem Postmarkt dar. Für die erforderlichen Tätigkeiten steht der Deutschen Post AG ein Entgelt zu, das von der Bundesnetzagentur vorab genehmigt werden muss. Das zu entrichtende Entgelt teilt sich auf in ein Annahmeentgelt, das pro Einlieferungsvorgang für die bei der Annahme erforderlichen Tätigkeiten zu zahlen ist, sowie ein sendungsbezogenes Sortierentgelt für das Einlegen der einzelnen Sendung ins Postfach. Es fanden minimale Entgeltanhebungen im Vergleich zum letzten Beschluss aus dem Jahr 2013 statt. Das Sortierentgelt wurde von zuletzt 3,6 Cent auf nunmehr 3,7 Cent pro Sendung angehoben. Das Annahmeentgelt erhöhte sich von zuletzt 98 Cent auf 1,00 Euro. Damit liegt das genehmigte Entgelt deutlich unter dem Entgeltantrag der Deutschen Post AG, die für die Sendungsannahme ein Entgelt in Höhe von 3,59 Euro beantragt hatte. Entgeltgenehmigung für förmliche Zustellung Die Entgeltgenehmigungspflicht für die förmliche Zustellung, sog. Postzustellungsaufträge (PZA), stellt eine Besonderheit dar, weil hier nicht nur der Marktbeherrscher, sondern alle Anbieter dieser Dienstleistung einer Genehmigung durch die Bundesnetzagentur bedürfen. Dies ist darauf z urückzuführen, dass die Wettbewerber und die



Seit dem 1. September 2016 erhebt die Deutsche Post AG – entgegen der bisherigen Praxis – Umsatz steuer auf Postzustellungsaufträge. Sie hat damit auf die Rechtsprechung der Finanzgerichte Köln und Baden-Württemberg (Urteil vom 17. August 2015) sowie des für Vergabeverfahren von Landes- und Bundesbehörden zuständigen Senats des Oberlandes gerichts (OLG) Düsseldorf (Beschluss vom 6. Februar 2013) reagiert, nach denen der Postzustellungsauftrag nicht die Voraussetzungen für eine Befreiung von der Umsatzsteuerpflicht erfüllt. Für die Genehmigungspraxis der Bundesnetzagentur ergeben sich durch die Erhebung von Umsatzsteuer auf Postzustellungsaufträge durch die Deutsche Post AG grundsätzlich keine Änderungen. Die Bundesnetz agentur genehmigt ausschließlich Nettoentgelte, auf welche die jeweiligen umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben Anwendung finden. Die Überprüfung einer ordnungsgemäßen Umsatzbesteuerung obliegt den Finanzbehörden. Die für eine Umsatzsteuerbefreiung erforderliche Feststellung, dass ein Unternehmen Post-Universaldienstleistungen erbringt, obliegt dem Bundeszentralamt für Steuern. Zugang zu Werbekooperationen Die Deutsche Post AG schließt mit einzelnen Kunden Verträge über Werbeleistungen auf Briefumschlägen, sog. Werbekooperationen. Der Kunde verpflichtet sich, auf seinen Briefumschlägen den Aufdruck „Zugestellt durch“ gefolgt vom Logo der Deutschen Post AG aufzu bringen. Dieser Werbungsaufdruck wird von der Deut schen Post AG vergütet. Um ebenfalls in den Genuss der Werbevergütung zu gelangen, begehrte auch der Wettberber Postcon Konsolidierung GmbH, der Kon solidierungsleistungen anbietet, mit einem Antrag bei der Bundesnetzagentur den Abschluss einer Werbe kooperation. Mit Beschluss vom 15. Februar 2016 hat die Beschlusskammer den Antrag abgelehnt. Gegen die Entscheidung hat die Postcon Klage vor dem VG Köln erhoben.



ENTSCHEIDUNGEN, AKTIVITÄTEN UND VERFAHREN



Die Beschlusskammer hat in der Entscheidung ihre Spruchpraxis zum postrechtlichen Anordnungsver fahren fortgeführt und weiter konkretisiert. Der Anwendungsbereich des Verfahrens ist nur dann eröff net, wenn der Antragsteller ein Zugangsbegehren zu Teilleistungen geltend macht. Nicht in den Anwen dungsbereich des Verfahrens fallen hingegen Sachver halte, in denen sich der Zugangspetent bei bereits ein geräumtem Zugang behindert sieht. In diesen Fällen ist nicht das Anordnungsverfahren nach § 31 Abs. 2 PostG, sondern das Verfahren der besonderen Missbrauchs aufsicht gemäß § 32 PostG zu beschreiten. Bei der Werbekooperation handelt es sich – dies war zwischen den Beteiligten unstreitig – nicht um eine Teilleistung. Parallel hat das Unternehmen bereits mit dem Anordnungsantrag angeregt, ein besonderes Miss brauchsverfahren einzuleiten. In diesem Verfahren hätte die Kammer die Möglichkeit, den Abschluss von missbräuchlichen Werbekooperationen insge samt zu untersagen. Das Bundeskartellamt hat die Werbekooperationen im Jahr 2015 in einem anderen Zusammenhang als Instrument unzulässiger Ziel preise gewertet. Es wird bei der Beurteilung des Sach verhalts insbesondere eine Rolle spielen, ob dem Auf druck ein Werbewert zukommt und ob sachfremde Erwägungen bei der Entscheidung über das Eingehen einer Werbekooperation zum Tragen kommen.
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Internationale Zusammenarbeit In den internationalen Gremien arbeitet die Bundesnetzagentur an Verbesserungen für einen grenzüberschreitenden Postverkehr. Einheitliche Rahmenbedingungen leisten hier einen wichtigen Beitrag für die Post- und Logistikbranche, den Handel sowie Verbraucherinnen und Verbraucher.



ERGP Die Bundesnetzagentur ist Mitglied in der Europäi schen Gruppe der Postregulierungsbehörden (ERGP). Die ERGP fördert den Austausch der Regulierungsbe hörden untereinander und die Abstimmung einheit licher Positionen in gemeinsamen Berichten und Positionspapieren. Eine wichtige Aufgabe ist in die sem Zusammenhang die Beratung und Unterstützung der Europäischen Kommission bei der Konsolidierung des Binnenmarkts für Postdienste. Dabei richtet die ERGP ihr Augenmerk insbesondere auf die konse quente Anwendung des Regelungsrahmens für Post dienste in allen Mitgliedstaaten. Die Gruppe setzt sich aus den Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), des europäischen Wirt schaftsraums sowie der Beitrittskandidaten der EU zusammen, während die Europäische Kommission die Rolle einer Beobachterin einnimmt und das ERGPSekretariat zur Verfügung stellt. Nur die Vertreterin nen und Vertreter der nationalen Regulierungsbehör den von EU-Mitgliedstaaten sind stimmberechtigt, jeweils mit einer Stimme. Im Jahr 2016 hatte die bulgarische Regulierungs behörde CRC den Vorsitz in der ERGP. Die Plenar sitzungen der Gruppe, die der Verabschiedung grundlegender Entscheidungen dienen, wie z. B. der in den verschiedenen Arbeitsgruppen erarbeiteten Berichte und Positionspapiere, haben Anfang Juli 2016 in Pravets/Bulgarien und Ende November 2016 in Neapel/Italien stattgefunden. Am Vortag der Plenarsitzung in Pravets fand ein offener Workshop unter Beteiligung unterschiedlichster Akteure statt, der sich mit den Inhalten einer Strategie für die nächsten drei Jahre befasste. Die inhaltliche Arbeit war 2016 in insgesamt fünf Arbeitsgruppen mit den Themen (1) Kostenrechnung und Preisregulierung, (2) Umsetzung und Weiter entwicklung des Universaldienstes, (3) Verbraucher angelegenheiten und Marktbeobachtung, (4) grenz überschreitende Paketzustellung im E-Commerce sowie (5) Ende-zu-Ende-Wettbewerb und Zugangs regulierung unterteilt. In der Arbeitsgruppe zur g renzüberschreitenden Paketzustellung hat die Bundesnetzagentur zusammen mit der französischen Regulierungsbehörde (ARCEP) den Vorsitz. Die Arbeits gruppe zur Zugangsregulierung wird von der Bundes netzagentur zusammen mit der litauischen Regulie rungsbehörde (RRT) geleitet.



INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT



Eine weitere Ad-hoc-Arbeitsgruppe wurde 2016 für die Strategie der ERGP für die nächsten drei Jahre (Medium Term Strategy) eingerichtet. Neben der Erarbeitung der Strategie wurde von der Arbeitsgruppe auch ein Work shop zu den Inhalten der Strategie ausgerichtet. Die Strategie für die Jahre 2017 bis 2019 richtet sich an den Säulen (1) Förderung eines nachhaltigen Univer saldienstes, (2) Förderung eines wettbewerblichen Binnenmarkts für Postdienste und (3) Teilnahme und Schutz von Verbrauchern und Postdienstenutzern aus. Aus den ständigen Arbeitsgruppen sind im Jahr 2016 Berichte und gemeinsame Positionspapiere hervor gegangen. Neben einem Bericht über vergleichende Methoden zur Betrachtung der Effizienz der Post diensteanbieter und einem Bericht zum Universal dienst unter besonderer Berücksichtigung sich ändernder Konsumentenbedürfnisse wurden die jähr lichen Berichte zu Servicequalität, Beschwerdebear beitung und Verbraucherschutz sowie zu den Haupt indikatoren für die Marktbeobachtung für das Jahr 2016 fortgeschrieben. In einem weiteren Bericht untersuchte die ERGP die EU-weiten Auswirkungen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aus 2015 auf den Ende-zu-Ende-Wettbewerb und die Zugangsregulierung. Für die Arbeit der Gruppe zur grenzüberschreitenden Paketzustellung war 2016 insbesondere der von der Europäischen Kommission vorgelegte Entwurf einer Verordnung über grenzüberschreitende Paketzustell dienste von Bedeutung. Mit dem Entwurf soll eine Ausweitung der grenzüberschreitenden Paketzustel lung vor allem im Bereich des E-Commerce unterstützt werden. Die Arbeitsgruppe hat den Verordnungsent wurf und die Einschätzungen der europäischen Regu lierungsbehörden ausführlich analysiert. Das Ergebnis ist in ein Positionspapier der ERGP eingef lossen, das im November 2016 auf der Internetseite der ERGP ver öffentlicht wurde. Die ERGP wird die weitere Abstim mung des Verordnungsentwurfs in den europäischen Gremien intensiv begleiten.
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Europäische und internationale Normung Zu den Aufgaben des Europäischen Komitees für Normung (CEN) gehört die Entwicklung von Stan dards für den Postsektor. Europäische Normen bzw. technische Spezifikationen werden in dem eigens eingerichteten technischen Ausschuss CEN (TC 331) festgelegt. Die Normung konzentriert sich dabei auf die gemeinschaftsweite Harmonisierung der technischen Verfahren zur externen Messung der Dienstequalität im Universaldienst sowie auf die Verbesserung der Fähigkeit aller Beteiligten zur Zusammenarbeit im Postwesen (Interoperabilität). In den Arbeitsgruppen des CEN (TC 331) sitzen Vertreter/-innen von Post- und Logistikunterneh men, von Kurier-, Express- und Paketunternehmen, der Onlinehändler, der Industrie sowie von Regu lierungsbehörden, Verbänden und Verbraucherorga nisationen, die zudem Mitglieder im nationalen Nor mungsgremium DIN sind. Die Bundesnetzagentur stellte 2016 den Obmann des zuständigen DIN-Aus schusses. Zusätzlich hat sie Ende 2016 auf europäi scher Ebene den Vorsitz des CEN (TC 331) über nommen. Der Bundesnetzagentur ist dabei wichtig, Markteintrittsbarrieren durch nicht offene Standards für Wettbewerber entgegenzuwirken und Transpa renz bei der Entwicklung der Normen sowie eine eindeutige Kommunikation mit allen Wettbewerbern am Markt zu fördern. 2016 hat die Europäische Kommission ein neues Mandat zur Entwicklung von Standards an CEN (TC 331) erteilt. Dieser Auftrag wurde in sein Arbeitspro gramm übernommen. Das Mandat besteht aus elf Projekten aus den Bereichen Qualität der Dienste, Interoperabilität, digitale Postdienste sowie physische Prozessdaten und verwandte Daten. Im Bereich Qualität der Dienste konnte bereits ein Projekt erfüllt werden. Die Methode zur Messung der Durchlaufzeit von grenzüberschreitenden Paketen innerhalb der Europäischen Union und EFTA bei der Nutzung eines Nachverfolgungssystems wurde unter CEN/TS 15472:2016 veröffentlicht. Ein weiteres Projekt entwickelt eine Methode zur Messung der Durchlaufzeit grenzüberschreitender Briefströme, auf der Grund lage realer Postsendungen. Ein anderes beschäftigt sich mit der Normierung von Instrumenten für die Bewertung und Bearbeitung von Beschwerden über beschädigte, zu spät zugestellte und verloren gegan gene Postsendungen.
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Unter dem Aspekt der Interoperabilität beschäftigte sich CEN u. a. mit den Anforderungen an die Bearbei tung von Briefumschlägen mit rückseitiger Adressie rung („gedrehte“ Briefumschläge) und der Normung digitaler, fakultativ mit dem Internet verbundener Paketstationen mit freiem Zugang für Beförderer und Verbraucher. Mit dem letztgenannten Projekt werden die Aufgaben des DIN-Arbeitskreises „Nutzeroffene Übergabeeinheit (Paketboxen)“ auf die europäische Ebene übertragen. Dies hat die Normierung digitaler, fakultativ mit dem Internet verbundener Paketsta tionen mit freiem Zugang für den Beförderer und den Verbraucher zum Ziel. Das bedeutende Projekt im Bereich der physischen Prozessdaten ist die Kennzeichnung und der Aus tausch von Daten zwischen Onlinehändlern und Logistikbetreibern für grenzüberschreitende Pakete. In diese Arbeit war auch 2016 die Organisation Global Standards One (GS1) involviert, die ein weltweites Warenwirtschaftssystem normiert hat und deren Kennzeichnungen für den grenzüberschreitenden E-Commerce von erheblicher Bedeutung sind. Ziel ist die Beseitigung von Hemmnissen bei der grenzüber schreitenden Paketzustellung durch die Entwicklung einheitlicher Schnittstellen zwischen Post, Logistik und Einzelhändlern. Mit dem Abschluss wird Mitte 2017 gerechnet.



Weltpostverein 2016 war international geprägt durch den Weltpost kongress vom 19. September bis 7. Oktober 2016 in Istanbul, auf dem die strategische Ausrichtung des Weltpostvereins (WPV) für die nächsten vier Jahre erarbeitet wurde. Der WPV ist die für die weltweiten Postverbindungen zuständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen. In seinen Gremien werden die rechtlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen für den weltweiten Postverkehr festgelegt. Die Bundes netzagentur hat ihre Expertise unter Leitung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) sowohl auf dem Kongress in Istanbul als auch bei den jährlichen Gremiensitzungen des WPV eingebracht.



Während des Weltpostkongresses fanden 43 Sitzungen und eine Ministerkonferenz statt, in denen das Fundament für die Arbeit des WPV in den nächsten vier Jahren gelegt wurde. Auf der Tagesordnung standen u. a. Fortschreibung des Weltpostvertrags, Reformvorschläge sowie Finanzplanung. Bei allen Anliegen erreichte die deutsche Delegation wichtige Ziele. Zentrales Thema des Kongresses war die Neuorgani sation des WPV. Während der letzten vier Jahre wurde in den Gremien des Verwaltungsrats ein Vorschlag erarbeitet, der als Ergebnis die Zusammenführung der beiden Räte in nur noch einen zum Inhalt hatte. Deutschland und Frankreich sahen in dem Vorschlag aber keine klare Trennung der Regulierungsaufgaben von den Betreiberaufgaben. In einer Konsensent scheidung haben die Mitgliedsländer sich darauf verständigt, das Prinzip der beiden Räte zunächst beizubehalten. Damit wurde der deutsche Alternativ vorschlag weitgehend angenommen. Zentrales Anliegen Deutschlands war auch die Kon solidierung der Finanzen des WPV. Dabei wurden wichtige Fortschritte erzielt. So verabschiedete der Kongress einen jährlichen „Höchstbetrag“ von ca. 60 Prozent seiner Einkünfte. Die restlichen 40 Prozent soll der WPV durch freiwillige Beiträge, Kostener stattungen oder auch Einkünfte aus dem Verkauf von Dienstleistungen erzielen. Zugleich wurde das Arbeits programm mittels einer Priorisierung gekürzt. Ferner sind die Annahme eines neuen Systems der Endvergütungen für Briefe und kleine Pakete sowie die Verabschiedung eines neuen integrierten Produkt plans, in dem u.  a . bei Postsendungen zwischen Dokumenten und Waren differenziert wird, als positive Ergebnisse zu verbuchen. Da Deutschland mit sehr breiter Zustimmung wieder in Verwaltungsrat und Rat für Postbetrieb gewählt wurde, ist sichergestellt, dass es bei Abstimmungen im WPV gewichtig bleibt.
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Hauptaufgabe des Verwaltungsrats in den beiden kommenden Jahren soll die endgültige Ausarbeitung eines tragfähigen Reformvorschlags sein, der auf einem außerordentlichen 2018 in Äthiopien stattfindenden Kongress verabschiedet werden soll. Der nächste ordentliche Weltpostkongress findet 2020 in Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) statt.



Der Weltpostverein – Regeln für den internationalen Postversand Ein Paket von China nach Südafrika erreicht nur den Bestimmungsort, weil ein weltweites Regelwerk den internationalen Versand unterstützt. Der Weltpostverein sorgt für die notwendige Abstimmung, damit der Postaustausch über große Distanzen möglich ist. Der Weltpostverein wurde im Jahr 1874 gegründet und ist damit die zweitälteste zwischenstaatliche Institution überhaupt. Seit dem Jahr 1948 ist er auch die für internationale Postverbindungen zuständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Heute zählt der Weltpostverein 192 Mitgliedsländer. An seinen Sitzungen nehmen Regierungen, Regu lierungsbehörden und Postdienstleister teil. Die Bundesnetzagentur ist regelmäßig als Mitglied der deutschen Delegation unter Leitung des Bundes ministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) vertreten. Alle vier Jahre stellt der Kongress die Weichen für den nächsten Vierjahreszyklus des Weltpostvereins. Eine Konkretisierung der Aufgaben erfolgt im Verwaltungsrat, der als Aufsichtsorgan mit Budget recht fungiert und insbesondere für postpolitische und regulatorische Angelegenheiten zuständig ist, sowie im Rat für Postbetrieb, der für betriebliche Angelegenheiten verantwortlich zeichnet. Beide Räte



tagen grundsätzlich einmal jährlich. Vorbereitungen für die Räte und das Tagesgeschäft zwischen den Weltpostkongressen erledigt das Internationale Büro unter der Leitung eines Generaldirektors. Hauptanliegen des Weltpostvereins ist die Sicher stellung und Fortentwicklung des weltweiten Post verkehrs. Das Augenmerk des Weltpostvereins richtet sich seit Jahren zunehmend auch auf elektronische Nachrichten als Alternative zum Brief und die weltweiten Chancen des E-Commerce.
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Wettbewerb auf der Schiene Im September ist das Eisenbahnregulierungsgesetz in Kraft getreten. Für den Eisenbahnmarkt existiert damit eine neue stabile Rechtsgrundlage, die mehr Rechtssicherheit bringen wird. Gleichzeitig hat die Bundesnetzagentur für die Eisenbahnregulierung die Beschlusskammer 10 eingerichtet und diverse Verfahren eröffnet.



Inhalt Inhalt Marktentwicklung Marktentwicklung Verbraucherschutz und -service Entscheidungen, Aktivitäten Verfahren Aktivitäten,und Verfahren Internationale Zusammenarbeit 
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Die Transportleistung im Güterverkehr wird im Jahr 2016 gegenüber 2015 voraussichtlich konstant bleiben. Der Anteil der Wettbewerber der Deutschen Bahn an der Verkehrsleistung stieg im Jahr 2015 auf 41 Prozent des Güterverkehrsmarktes und wird im Jahr 2016 weiter zunehmen auf voraussichtlich 43 Prozent. Auch die Verkehrsleistung im Personennahverkehr wird sich im Jahr 2016 voraussichtlich leicht erhöhen. Der Anteil der Wettbewerber wird sich 2016 positiv weiterentwickeln. Während im Jahr 2011 noch etwa 83 Prozent der Verkehrsleistung durch die Unterneh men der Deutsche Bahn AG erbracht wurden, werden es im Jahr 2016 nur noch ca. 75 Prozent sein. Ein Grund für die steigenden Verkehrsleistungen der Wettbewerber sind unter anderem Betriebsaufnah men der WestfalenBahn, National Express und von Abellio Rail Mitteldeutschland, die Verkehrsleistun gen der Deutsche Bahn AG zum Fahrplanjahr 2016 übernommen hatten.
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Marktentwicklung Die Situation im Schienen verkehrsmarkt hat sich geringfügig verbessert. Diese Veränderung lässt sich auf Verbesserungen in den Kategorien Tarif und Vertrieb sowie dem Zugang zu Schienenwegen zurückführen. Positive Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gibt es unter anderem auch bei den Bewertungen in den Kategorien „Diskriminierungsfreiheit der Entgelt systeme“, „Preis-Leistungs- Verhältnis der EIU (Eisenbahn infrastrukturunternehmen“ sowie „Internationaler Zugang“. Wesentliche Entwicklungen Umsatzentwicklung im Eisenbahnmarkt nach Verkehrsarten in Mrd. EUR¹
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19,6 Mrd. Euro steigen. Der Umsatz im Schienenper sonennahverkehr (SPNV) inkl. Bestellerentgelte der Aufgabenträger wird sich im Jahr 2016 voraussichtlich leicht von 10,1 auf 10,2 Mrd. Euro erhöhen. Im Schie nenpersonenfernverkehr wird eine Zunahme des Umsatzes von etwas mehr als 2,5 Prozent von 3,9 auf 4,0 Mrd. Euro erwartet. Auch im Schienengüterverkehr wird der Umsatz von 5,2 auf voraussichtlich 5,4 Mrd. Euro im Jahr 2016 ansteigen, was einer Zunahme von etwa vier Prozent entspricht. Entwicklung des Wettbewerbs im SGV nach Verkehrsleistung, Anteile in Prozent
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Mit 121 Mrd. Tonnenkilometern wird die Transport leistung im Schienengüterverkehr im Jahr 2016 gegenüber 2015 voraussichtlich konstant bleiben. Der Anteil der Wettbewerber der Deutschen Bahn AG an der Verkehrsleistung stieg im Jahr 2015 auf 41 Prozent des Schieneng üterverkehrsmarktes und wird im Jahr 2016 weiter zunehmen auf voraussichtlich 43 Prozent. Die Verkehrsleistung auf der Schiene nahm im Zeit raum von 2011 bis 2015 um mehr als sechs Prozent zu. Im Straßengüterverkehr gab es im selben Zeitraum eine Steigerung der Verkehrsleistung von mehr als 3,7 Pro zent. Die Verkehrsleistung der Binnenschifffahrt nahm von 2011 bis 2015 um mehr als elf Prozent ab. Seit dem Jahr 2000 hat sich der Anteil des Schieneng üterverkehrs am Modal Split2 von 16,1 Prozent auf 17,5 Prozent erhöht. Entwicklung des Wettbewerbs im SPFV



nach Verkehrsleistung, Anteile in Prozent
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